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Vorwort

Die Gerechtigkeitsdebatte ist in den letzten Jahren in 
Fahrt geraten. Im Zentrum steht die Besorgnis, die 
 gesellschaftlichen Disparitäten seien gewachsen – den 
einen geht es zu gut, andere kommen zu kurz. Dabei 
schwinde die Solidarität, was den nötigen gesellschaft
lichen Zusammenhalt gefährde. Meist ist das Blitz
licht dabei aber nur auf einen Ausschnitt der Realität 
gerichtet. Eine Betrachtung mit dem Weitwinkel,  
die sich für eine konstruktive Kontroverse empfiehlt, 
fehlt. 
 

economiesuisse möchte den Blickwinkel öffnen. Mit 
der vorliegenden Studie wollen wir transparent 
 machen, wer und in welchem Masse in der Schweiz  
für die finanziellen Mittel sorgt, die dem Staat zur  
Umverteilung zur Verfügung stehen. 
 

«Wer finanziert den Staat in der Schweiz» basiert auf 
einer detaillierten Analyse von zugänglichen Daten zu 
Steuern und Sozialabgaben. Konkret wird die unter
schiedliche finanzielle Belastung von definierten gesell
schaftlichen Gruppen untersucht. Dabei wird ge
schaut, woher Steuern und andere finanzielle Mittel 
stammen, über die der Staat und die öffentlichen 
Sozialversicherungen verfügen. In einer anschlies
senden  Untersuchung soll analysiert werden, wohin 
die Einnahmen, besonders die der Sozialversiche
rungen, als Ausgaben fliessen.  
 

In der Gesamtbilanz möchte economiesuisse mit 
 dieser Arbeit einen klaren Überblick über die Herkunft 
der Einnahmen und die Transfermechanismen in  
der Schweiz vermitteln. «Wer finanziert den Staat in  
der Schweiz» soll dazu beitragen, die Diskussion zu 
versachlichen. Die Studie versteht sich als Orientie
rungshilfe für die Güterabwägung zwischen sozialem 
Ausgleich und der Rücksichtnahme auf die Wettbe
werbsfähigkeit der schweizerischen Volkswirtschaft. 

Pascal Gentinetta 
Designierter Direktor

Gerold Bührer
Präsident
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Executive Summary

Einführung in die Thematik

Die Umverteilung bzw. die Frage nach dem richtigen 
Mass der Umverteilung sorgt seit jeher für kontroverse 
Diskussionen. Mit geschätzten Zwangsabgaben von 
rund 200 Mrd. Franken im Jahr 2005 (über 43 Prozent 
vom BIP) belastet der Staat die Volkswirtschaft mitt
lerweile aber beträchtlich. Weil der Staat in grossem 
Stil Steuern, Abgaben und Gebühren einfordert und 
diese dann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben verwen
det und/oder an bestimmte gesellschaftliche Grup
pen weiterverteilt, wird angenommen, dass der Staat 
über die Finanz und Steuerpolitik eine beträchtliche 
Umverteilungsmaschinerie betreibt.

Inwieweit daraus Solidarität zwischen verschiedenen 
Einkommens und Vermögensschichten, Wirtschafts
sektoren, Regionen und Generationen resultiert, lässt 
sich wegen der fehlenden Transparenz bei den Finanz
flüssen zwischen Staat und privaten Haushalten bzw. 
Steuerzahlern nur äusserst schwer messen. Zudem 
sind die finanziellen Verflechtungen wegen des föde
ralen Staatsaufbaus und der von den öffentlichen Haus
halten (Bund, Kantone und Gemeinden) getrennten 
Rechnung der Sozialversicherungen sehr vielschichtig; 
es lässt sich kaum ein vollständiges Bild der aktuellen 
Transferleistungen ermitteln. 

Es überrascht deshalb nicht, dass die fehlende Gesamt
schau für die staatlichen Umverteilungswirkungen  
das Terrain für einen Diskurs öffnet, der die Fakten 
wissentlich ignoriert und damit bewusst oder unwider
sprochen finanzpolitische Mythen zementiert. Dies 
gipfelt in Wortschöpfungen wie «Steuergeschenke für 
Reiche», «Totsparen», «ruinöser Steuerwettbewerb» 
oder «Umverteilung von unten nach oben».

Nährboden für die Akzeptanz solcher Botschaften 
 bieten die Einschätzung der Bevölkerung zur eigenen 
Steuerbelastung sowie die Perzeption der Austausch
relation zwischen den bezahlten Steuern und den 
 dafür vom Staat erhaltenen Leistungen: Die eigene 
Steuerbelastung durch Bund, Kanton und Gemeinde 
wird mit deutlicher Mehrheit als zu hoch bzw. als 
 gerade noch erträglich empfunden, und hinsichtlich 
der Austauschrelation ist die Hälfte der Bevölkerung 
der Meinung, dass sie vom Staat weniger zurückbe
kommt als sie über Steuern und Abgaben bezahlt (GfS 
2007). Diese Einstellung hat sich in den letzten Jahren 
in der Bevölkerung verfestigt. Angesichts der grossen 
Intransparenz über die Finanzflüsse und der fehlenden 
Gesamtsicht ist diese gewachsene Skepsis über Mittel 
und Umfang der getätigten Umverteilung nachvoll
ziehbar.

In diesem Zusammenhang ist auch eine finanzwissen
schaftlich bzw. ökonomisch fundierte Interpretation 

des verfassungsmässigen Grundsatzes «der Besteue
rung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit» zu 
einer echten Herausforderung geworden. Dabei  
besteht die Gefahr von partiellen und unvollständigen 
Analysen.

Um die Solidaritäts und Umverteilungsdiskussion 
möglichst sachlich führen zu können, müssen  
sämtliche staatlichen Umverteilungsprozesse einer 
vertieften Analyse unterzogen und in ihrer Gesamt
heit transparent dargestellt werden. economiesuisse 
hat sich dieser Aufgabe angenommen und ent 
spricht damit auch einem Verlangen der Politik nach 
Fakten und Gesamtsicht.

Zielsetzung

economiesuisse will Fakten zu den Umverteilungsflüs
sen vorlegen. Es sollen diejenigen Teile der Gesell
schaft identifiziert werden, die steuerlich am stärksten 
belastet werden, und diejenigen, die von den Staats
leistungen am stärksten profitieren. Per Saldo sollen 
qualitative Aussagen zur Umverteilung insgesamt ge
macht werden. Dafür muss zuerst untersucht werden, 
woher die Steuern, die obligatorischen Abgaben und 
die übrigen Einnahmen stammen, und danach, wohin 
diese Gelder in Form von Ausgaben und Leistungen 
fliessen bzw. wer davon profitiert. Abschliessend kann 
eine nach sozioökonomischen Gruppen spezifische 
Bilanz gezogen werden.

Die Studie gibt Antwort auf die einnahmenseitige 
 Frage «Wer finanziert den Staat in der Schweiz?». Sie 
liefert damit den ersten Grundstein für eine ganz
heitliche Betrachtung der staatlichen Umverteilungs
maschinerie. Den zweiten Grundstein bildet in einer 
späteren Phase die Analyse der leistungsseitigen Frage 
«Wer profitiert vom Staat in der Schweiz?». Auf dieser 
Basis können die Resultate übersichtsartig nach Art, 
Qualität und Umfang der staatlich verordneten Solida
rität in der Schweiz zusammengeführt werden. Erst 
dann sind finanzpolitisch fundierte Schlussfolgerungen 
zur Umverteilungsproblematik umfassend möglich. 

Die Frage «Wer finanziert den Staat in der Schweiz» 
bezieht sich auf die Zwangssolidarität. Diese ergibt 
sich aus den öffentlichen Finanzen, die teilweise  
als Korrektiv für die Verteilungswirkungen, die sich 
aus Marktmechanismen für Kapital und Arbeit resul
tieren, verstanden werden. Nichtbudgetäre staatliche 
Regulierungen und Monopole, die auch einen Um
verteilungseffekt haben, können wegen mangelnder 
Quantifizier und Vergleichbarkeit mit den öffentlichen 
Finanzen nicht einbezogen werden. Ferner ist die 
 Solidaritätsfrage nicht ausschliesslich eine Frage der 
Umverteilung durch finanzielle staatliche Mechanis
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men mit vorwiegend gesetzlichem Zwangscharakter. 
Darüber hinaus gibt es eine privat organisierte Solida
rität bzw. eine freiwillige Umverteilung, die auch 
wichtiger Bestandteil einer solidarischen Gesellschaft 
und Garant für die soziale Kohäsion ist. Allerdings 
kann diese Art von Solidarität nicht mit der staatlichen 
Umverteilung quantitativ verglichen werden. 

Zusammenfassung der Resultate

Der Staat wird mehrheitlich von Unternehmen  
und einer kleinen Minderheit der Privatpersonen 
finanziert. Die Unternehmen (22 Prozent) und die  
20 Prozent der Privatpersonen des oberen Segments 
(35 Prozent) erbringen zusammen 57 Prozent aller 
staatsquotenrelevanten Ausgaben inklusive öffentlicher 
Sozialversicherungen (vgl. Abbildung). Der Anteil  
der übrigen 80 Prozent der Privatpersonen im Inland 
beträgt 36 Prozent. Davon trägt der Mittelstand 31 
und die unteren 20 Prozent 5 Prozent. Der Anteil des 
Auslands liegt bei 2 Prozent und der Defizitrestanteil 

von 5 Prozent wird durch Neuverschuldung den  
künftigen Generationen belastet. Beschränkt man  
die Optik auf die inländischen Steuerzahler (Ausschal
tung der Verschuldungs und Auslandsanteile),  
finanzieren Unternehmen und die 20 Prozent Privat
personen des oberen Segments zusammen 60 Prozent 
aller staatsquotenrelevanten Ausgaben. Der Anteil  
der übrigen 80 Prozent beträgt 40 Prozent.

Das obere Segment der Privatpersonen ist die  
wichtigste Finanzierungsquelle der öffentlichen 
Haushalte. Sowohl beim Bund als auch bei Kantonen 
und Gemeinden leisten die oberen 20 Prozent der  
Privatpersonen den grössten finanziellen Beitrag.  
Der Anteil beträgt 38 Prozent. Auf Bundesstufe liegt 
ihr wichtiger Beitrag – vorwiegend wegen der sehr  
progressiven DBST – bei 30 Prozent. Auch ihr Beitrag 
über die MWST fällt wegen des Mehrkonsums ins Ge
wicht. Bei Kantonen und Gemeinden liegt der Anteil 
des oberen Segments sogar bei 41 Prozent. Das ist  
vor allem auf die Einkommenssteuern zurückzuführen, 
aber auch auf zahlreiche kantonale Substanz und 

Finanzierung der Staatsquote: Steuern, Sozialbeiträge 
und übrige Einnahmen nach Überwälzung, 1�0 Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen, in Prozent, 2003

Wer zahlt?*

Unternehmen

Obere 
20%

Mittelstand
�0%

Untere 
20%

Privatpersonen

Ausland
Künftige Generationen

Wie viel?

22%

�5%

�1%

5%

5%
2 %

Fussnoten und Quellenangaben: Siehe Abbildung 51 sowie Abbildungen «Finanzierung der öffentlichen Haushalte» (Abbildungen 27 und 28) 
und Abbildungen «Finanzierung der Sozialversicherungen» (Abbildungen 48 und 49). 
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Transaktionssteuern (z.B. Vermögenssteuer). Bei den 
Sozialversicherungen ist auch die Belastung durch 
Lohnbeiträge spürbar.

Die Unternehmen sind der grösste Beitragszahler 
der öffentlichen Sozialversicherungen. Unterneh
men finanzieren die öffentlichen Sozialversicherungen 
 insgesamt zu 31 Prozent. Sie sind damit die Gruppe, 
die den grössten Beitrag zur Finanzierung des schwei
zerischen Sozialstaates neben dem Mittelstand leistet. 
Das vor allem aufgrund ihrer Rolle als Arbeitgeber  
zur Finanzierung der Lohnbeiträge. Zudem werden sie 
auch als Steuerzahler zur Finanzierung der Bundes 
und Kantonsanteile für die Sozialversicherungen bei
gezogen. Dabei fällt vor allem die Belastung durch  
die Gewinnsteuer ins Gewicht.

Der Mittelstand liefert einen Beitrag zwischen 
einem Drittel und einem Viertel je nach Staatsstufe. 
Während der Finanzierungsbeitrag des Mittelstands 
(mittlere 60 Prozent Privatpersonen) bei den Kantons 
und Gemeindeeinnahmen bei 33 Prozent liegt, sind  
es bei den öffentlichen Sozialversicherungen 31 Prozent 
und beim Bund 26 Prozent. Betragsmässig ist die Be
lastung des Mittelstands bei den kantonalen Einkom
menssteuern und Gebühren sowie bei den Lohnbeiträ
gen für die Sozialversicherungen am grössten. Auch 
die Belastung des Konsums durch die MWST fällt volu
menmässig ins Gewicht.

Das untere Segment der Privatpersonen bleibt  
erwartungsgemäss steuerlich eher geschont. Die 20 
Prozent Privatpersonen des unteren Segments tragen 
je nach Staatsstufe einen Beitrag zwischen 4 und 6 
Prozent zur Finanzierung des Staates bei. Damit leistet 
das Segment nur ein Zwanzigstel der Staatseinnah
men und bleibt damit weitgehend von der Finanzie
rungslast der Staatsausgaben befreit. Volumenmässig 
sind die unteren 20 Prozent Privatpersonen vor allem 
durch Gebühren auf Kantons und Gemeindestufe 
 betroffen. Auch die MWSTBelastung und die Lohnbei
träge, jedoch in bescheidenerem Umfang, sind für 
 diese Gruppe finanziell spürbar. 

Besonders ausgeprägte soziale Solidarität bei den 
Sozialversicherungen. Unternehmen (31 Prozent) 
und die 20 Prozent Privatpersonen des oberen  
Segments (27 Prozent) finanzieren zusammen 58 Pro
zent aller öffentlichen Sozialversicherungseinnahmen. 
Der Anteil der übrigen 80 Prozent der privaten Bei
tragszahler im Inland beträgt 35 Prozent. Dabei tragen 
der Mittelstand 31 und die unteren 20 Prozent 4 Pro
zent bei. Wenn bei einzelnen Sozialversicherungen die  
Finanzierungsbeiträge und die bezogenen Leistungen 
gegenübergestellt werden, kommt das Ausmass der 
sozialen Umverteilung voll zum Ausdruck. So bezieht 
beispielsweise bei der AHV das untere Segment  

achtmal mehr als es eingezahlt hat, viermal mehr als 
das obere Segment und verhältnismässig zweimal 
mehr als der Mittelstand. Der Mittelstand erhält von 
der AHV über anderthalbmal mehr als er einbezahlt 
hat und verhältnismässig zweimal mehr als das obere 
Segment. Hingegen fliesst nur noch ein Drittel des 
AHVFinanzierungsvolumens an das obere Segment 
zurück. Bei der ALV und – jedoch in moderaterem  
Umfang – bei der IV ist das Bild der Verteilung ähnlich. 

Die Sozialversicherungen bewirken auch eine star
ke Zwangssolidarität nach anderen Kriterien. Die 
Sozialwerke sind nicht nur Ausdruck der sozialen Soli
darität. Auch der intergenerationale Aspekt bei der 
AHV und die Solidarität nach Erwerbsgruppen bei  
der IV und der ALV sind von grosser Bedeutung. Damit 
in den beiden letztgenannten Sozialversicherungen 
ein nachhaltiges Gleichgewicht sichergestellt werden 
kann, muss ein ausgewogenes finanzielles Verhältnis 
zwischen einer breiten, zahlenden mehrheitlichen  
Aktivbevölkerung und einer sehr kleinen Gruppe von 
IV bzw. ALVLeistungsbezügern (4 bis 6 Prozent  
der Bevölkerung) angestrebt werden. Angesichts der 
gegenwärtigen Ausgabenüberschüsse bzw. Fehlbe 
träge ist das bis jetzt nicht gelungen. Bei der AHV zeigt 
die Momentaufnahme für das Jahr 2003 die umfas
sende Generationensolidarität zwischen Jung und Alt. 
Fraglich bleibt aber, ob diese Zwangssolidarität zwi
schen den Generationen langfristig nachhaltig ist, will 
man Lastenverschiebungen auf künftige Generationen 
nicht ausser Acht lassen. Studien zur Generationsbi
lanzierung zeigen, dass im Hinblick auf die staatliche 
Verschuldung eine grosse Nachhaltigkeitslücke  
besteht und künftige Generationen stärker als früher 
Geborene belastet werden, wenn nicht rechtzeitig  
Gegenmassnahmen ergriffen werden.

Es gibt keine unsoziale Steuer. Bei allen betrachteten 
Steuern und Abgaben wird mit steigendem Einkom
men bzw. Vermögen eine volumen und verhältnis
mässig stärkere Belastung beobachtet. Selbst bei Kon
sumsteuern wie der MWST, die nicht den Ruf einer 
besonders solidarischen Steuer hat, tragen die oberen 
Einkommensschichten verhältnismässig wesentlich 
mehr zu den Einnahmen bei als die unteren. So brin
gen z.B. die unteren 20 Prozent etwa viermal weniger 
als die oberen 20 Prozent und verhältnismässig nur  
die Hälfte der mittleren 60 Prozent. 

Wichtiger Finanzierungsbeitrag des Auslands dank 
Finanzplatz und Tourismus. Vor allem auf Bundes
ebene ist der Finanzierungsbeitrag durch Einnahmen 
aus dem Ausland spürbar. Sein Anteil liegt bei fast 7 
Prozent. Sowohl die Konsumbesteuerung bei der MWST 
und der Mineralölsteuer als auch die Erträge aus der 
Verrechnungssteuer und der Umsatzabgabe sind ergie
big.



�

Unkontrollierte Ausgaben belasten künftige Gene
rationen. Allein 2003 betrug der konsolidierte Aus
gabenüberschuss aller staatlichen Ebenen sowie  
der Sozialversicherungen über 8 Mrd. Franken. Diese 
 Lücke muss letztlich über Neuverschuldung gestopft 
werden. Das belastet entsprechend künftige Gene
rationen. Inzwischen hat sich die Lage dank guter Kon
junktur und Entlastungsprogramm allerdings etwas 
entschärft. Die strukturellen Ausgabenprobleme blei
ben jedoch bestehen. 

Gesamtbeurteilung

Auf Basis der Ergebnisse und unter Berücksichtigung 
des finanzpolitischen Gesamtkontextes lassen sich fol
gende Schlüsse ziehen: 

Aussagekräftige Ergebnisse zur Finanzierungsseite 
– Ausgabenanalyse noch ausstehend. «Wer finan
ziert den Staat in der Schweiz» beantwortet mit Bezug 
auf das gesamte Schweizer Steuersystem ausschliess
lich die Frage, wer den Staat in welchem Umfang fi
nanziert. Eine Gesamtbeurteilung der Umverteilung 
aus finanzpolitischer Sicht wird erst möglich sein, 
wenn auch die Leistungsseite, d.h. die Verteilung der 
Ausgaben auf die verschiedenen Empfänger und Emp
fängergruppen, vollständig analysiert und mit den 
hier vorliegenden Ergebnissen in Verbindung gebracht 
wird.

Beachtliche Zwangssolidarität bzw. Umverteilung 
von oben nach unten. Das obere Segment der Privat
personen und die Unternehmen tragen zusammen 
rund 60 Prozent zu den Einnahmen des Staates bei. In 
diesem Sinn besteht im schweizerischen föderalen 
Steuersystem eine ausgeprägt solidarische Komponen
te von den oberen zu den unteren Einkommens und 
Vermögensgruppen sowie von der Wirtschaft zu den 
privaten Haushalten. Mit Bezug auf das Steuersystem 
erweist sich damit die immer wieder verbreitete These 
der «Umverteilung von unten nach oben» bzw. der 
«Entsolidarisierung» als nicht stichhaltig – sie muss 
konsequent kritisch hinterfragt werden. 

Mittelstand und unteres Segment profitieren direkt 
von einem standortattraktiven Steuersystem. Ein 
Steuersystem, das für finanzkräftigere Privatpersonen 
und international mobilere Produktionsfaktoren  
(Unternehmen und Arbeitskräfte) attraktiv ist, steht 
nicht im Widerspruch zum Solidaritätsgedanken.  
Im Gegenteil: Steuerreformen, die der Schweiz bzw. 
den Kantonen erlauben, im internationalen Steuer
wettbewerb an der Spitze zu bleiben, bringen einen 
direkten Nutzen für die übrigen Teile der Gesellschaft. 
 Einerseits wird damit der Löwenanteil der notwen
digen Mittel zur Finanzierung des Sozialstaates, von 

dem vorwiegend die unteren Segmente profitieren, 
sichergestellt. Andererseits wird der Mittelstand  
von umfangreichen Finanzierungsaufgaben entlastet, 
wenn man davon ausgeht, dass mobile, steuerlich  
interessante Steuerzahler nicht zwingend in der 
Schweiz bleiben müssen, sondern auch abwandern 
können, sofern die steuerlichen Bedingungen nicht 
mehr attraktiv sind. 

Solidarität als robuster Zustand des schweize
rischen Steuerwettbewerbssystems. Die ausgeprägt 
solidarische Ausgestaltung des schweizerischen  
Steuersystems ist keine Momentaufnahme, sondern 
widerspiegelt eine sich über lange Zeit herausge 
bildete Eigenschaft des schweizerischen Steuerwett
bewerbsmodells. Einerseits sind die Staatseinnahmen 
– und die direkten Steuern allen voran – seit Jahrzehn
ten nur gestiegen, und dies deutlich mehr als das 
Wirtschaftswachstum. Es konnte zahlenmässig kein 
«ruinöser Steuerwettbewerb» bzw. «race to the bot
tom» festgestellt werden. Andererseits hat auch der 
interkantonale Steuerwettbewerb nicht zu einer «Ent
solidarisierung» geführt. Die Finanzierungsverhältnisse 
des Staates sind über die Jahre konstant geblieben.  
Bei der DBST ist z.B. der sehr hohe Finanzierungsbeitrag 
(fast 70 Prozent) der 10 Prozent der Privatpersonen 
mit oberen Einkommen nicht geringer als vor fünfzehn 
Jahren. Im Gegenteil ist er leicht angestiegen.

Analyse der Ausgabenverteilung dürfte eine noch 
grössere Zwangssolidarität zeigen. Es ist zu erwarten, 
dass der im Rahmen dieser Studie deutlich gemachte 
Befund einer ausgeprägten Solidarität im Steuersystem 
unter Einbezug einer Ausgabenanalyse noch verstärkt 
wird. Im Sinne einer sachgerechten Gesamtbilanz 
der Umverteilungen ist dieser Schritt zu unternehmen. 

Weitere Merkmale der Zwangssolidarität dürfen 
nicht ausser Acht gelassen werden. Die Umvertei
lung in der Schweiz darf nicht auf soziale Aspekte 
 zwischen Einkommens und Vermögenssegmenten 
reduziert werden. Andere Umverteilungsaspekte  
werden in der Finanzpolitik künftig auch eine grosse 
Rolle spielen. So wird z.B. über den Neuen Finanz 
ausgleich eine noch stärkere regionale Solidarität  
vorangetrieben. Nach wie vor ist offen, wie die 
intergenerationale Zwangssolidarität über die AHV 
langfristig auf eine nachhaltig gesunde Basis gestellt 
werden kann. Auch zwischen den Erwerbsgruppen 
stellt sich die Frage, wie ein ausgewogenes finanzielles 
Verhältnis zwischen einer breiten, zahlenden mehr
heitlichen Aktivbevölkerung und einer relativ kleinen 
Gruppe von Leistungsbezügern (z.B. ALV und IV)  
hergestellt werden kann. Schliesslich stellen sich auch 
auf anderen Gebieten Fragen nach dem optimalen, 
nachhaltig tragbaren Umverteilungsvolumen bzw. 
nach dem effizienten Einsatz wie z.B. im Gesundheits
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wesen zwischen Gesunden und Kranken oder in der 
Entwicklungshilfe in Bezug auf das Mass an Solidarität 
mit dem Ausland.

Umfassendere Beurteilung des Leistungsfähigkeits
prinzips. Der Verfassungsgrundsatz der Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ist in Zu
kunft vermehrt nach finanzwissenschaftlichen und 
ökonomischen Kriterien zu beurteilen. Rein juristische 
Analysen können finanzwirtschaftlich komplexen 
Fragestellungen nicht in allen Aspekten gerecht wer
den. Es ist fraglich, ob der bestehende Verfassungs
artikel dem im Anspruch genügt. Gegebenenfalls wäre 
die betreffende Bestimmung dahingehend zu präzi
sieren, dass Aspekte wie die wirtschaftlichen Auswir
kungen, die Standortattraktivität der Schweiz im in
ternationalen Steuerwettbewerb und die kumulierte 
Umverteilungswirkung des Steuer und Finanzsystems 
in ihrer Gesamtheit bei der Auslegung gebührend zu 
berücksichtigen sind.

Steuerpolitische Implikationen  
für die Schweiz

Die Ergiebigkeit des Steuersystems ist erheblich von 
einer Minderheit abhängig, die in der Regel mobiler  
ist als der Durchschnitt. Deshalb ist darauf steuerpoli
tisch besonders Rücksicht zu nehmen. Angesichts des 
«Klumpenrisikos» und mit Blick auf eine nachhaltige 
Finanzierung des Staates ist davor zu warnen, falschen 
steuerpolitischen Rezepten zu folgen. Wenn gute Steuer
zahler als Folge einer unüberlegten Steuerpolitik, wel
che die steuerliche Standortattraktivität unterminiert, 
abwandern, führt dies unmittelbar zu beträchtlichen 
Einnahmenverlusten bei den öffentlichen Finanzen. 
Diese müssten durch eine Steuererhöhung an anderer 
Stelle kompensiert werden. Andernfalls droht ein Leis
tungsabbau, von dem vor allem das untere Segment 
der Privatpersonen betroffen wäre. Sofern Leistungen 
aufrechterhalten bleiben sollen, würde der Mittelstand 
die Konsequenzen über massiv höhere Steuern tragen 
müssen. Die Abwanderung von guten Steuerzahlern 
gefährdet nicht nur die Finanzierung des Sozialstaates. 
Letztlich würde die Gesamtwirtschaft verlieren, weil 
der Wirtschaftsstandort Schweiz Attraktivität einzu
büssen hätte. Das bliebe auch für den Schweizer Arbeits
markt nicht ohne Folgen. 

Für die nachhaltige und ergiebige Finanzierung eines 
leistungsfähigen Staates und seiner Sozialwerke –  
und damit für die Sicherung der politisch erwünschten 
Solidarität – gilt es, im Rahmen des internationalen 
Steuerwettbewerbs um steuerlich interessante  
Unternehmen und Personen nach wie vor in der Spit
zengruppe zu bleiben bzw. diese Spitzenposition  
auszubauen und erprobte Erfolgsfaktoren wie das in

terkantonale Steuerwettbewerbsmodell nicht aufs 
Spiel zu setzen. Steuerattraktivität zahlt sich für alle aus. 
Letztlich beruht der Wohlstand der Schweiz auf dem 
Wirken von innovativen Unternehmen und leistungs
bereiten Privatpersonen. Nur wenn diese Kräfte  
sich dank guter Rahmenbedingungen frei entfalten  
können und nicht gehemmt werden, kommt das der 
gesamten Wirtschaft zugute. Nur dann kann eine  
Solidarität entstehen und der Sozialstaat finanziert 
werden.
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1 Einleitung

1.1 Einführung in die Thematik

Die Umverteilung bzw. die Frage nach deren richtigem 
Mass sorgt seit jeher für kontroverse Diskussionen in 
Politik und Gesellschaft. Die Schweiz ist da kein «Son
derfall». Es stellen sich Fragen wie «Wem kommen  
die öffentlichen Ausgaben effektiv zugute?», «Werden 
die Ärmsten hinreichend unterstützt?». Oder im Ge
genteil: «Wird Eigeninitiative durch exzessive Um
verteilungen erstickt?», «Wird die angestrebte Solida
rität durch staatliche Umverteilungsmassnahmen 
ganz oder teilweise verfehlt?».

Mit geschätzten Zwangsabgaben von rund 200 Mrd. 
Franken im Jahr 2005 (über 43 Prozent vom BIP) sind 
die Kosten des Staates auch in der Schweiz zu einer 
massgebenden Belastung für die Volkswirtschaft ge
worden. Zwar kommen die staatlichen Leistungen  
der Gesellschaft zugute. Das aber schliesst nicht aus,  
dass die Frage nach dem PreisLeistungsVerhäItnis von 
staatlichem Handeln unter ökonomischen Gesichts
punkten gestellt werden muss. Weil der Staat in gros
sem Masse Steuern, Abgaben, Gebühren und Ein
nahmen aus anderen Quellen von seinen Bürgern ein
fordert und diese dann zur Erfüllung bestimmter 
Aufgaben verwendet und/oder an bestimmte gesell
schaftliche Gruppen weiterverteilt, wird angenommen, 
dass der Staat über die Finanzpolitik (Steuer und Aus
gabenpolitik) eine beträchtliche Umverteilungsmaschi
nerie betreibt. Damit ergänzt er die Verteilwirkung, 
die sich aus Marktmechanismen für Kapital und Arbeit 
ergibt und korrigiert diese bis zu einem gewissen 
Grad. Weil ein Grossteil der Steuerbelastung progres
siv ist und viele ausgabenseitige Unterstützungsmass
nahmen gezielt auf bestimmte Gesellschaftsgruppen 
ausgerichtet sind, wird eine grosse Solidarität durch 
finanzpolitisches Handeln des Staates vermutet. An
gesichts des überdurchschnittlich hohen Wachstums 
des Staatsanteils an der Volkswirtschaft – in keinem 
anderen OECDLand sind seit 1990 sowohl die Staats
quote (Anteil der Staatsausgaben am BIP) als auch  
die Fiskalquote (Anteil der Steuereinnahmen am BIP) 
so stark gestiegen wie in der Schweiz – dürfte auch  
der Umfang der verordneten Solidarität im gleichen 
Zeitraum entsprechend gestiegen sein.

Wegen des erheblichen Transparenzmangels bei den 
Finanzflüssen zwischen Staat und privaten Haushalten 
bzw. Steuerzahlern lässt sich das Mass der Solidarität 
zwischen den unterschiedlichen Einkommens und Ver
mögensschichten, Wirtschaftssektoren, Regionen und 
Generationen nur äusserst schwer messen und quan
tifizieren. Zudem sind die finanziellen Verflechtungen 
wegen des föderalen Staatsaufbaus und der von den 
öffentlichen Staatshaushalten (Bund, Kantone und Ge
meinden) getrennten Rechnung der Sozialversicherun
gen sehr vielschichtig; es lässt sich kaum ein vollstän

diges Bild der aktuellen Transferleistungen ermitteln. 
Die fehlende Transparenz und das fehlende Gesamt
verständnis für die staatlichen Umverteilungswir
kungen machen z.B. eine finanzwissenschaftlich bzw. 
ökonomisch korrekte Interpretation des in Artikel 127 
Absatz 2 der Bundesverfassung verankerten Grund
satzes «der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leis
tungsfähigkeit» zu einer echten Herausforderung. Denn 
ein richtungsweisender Bundesgerichtsentscheid 
 verlangt, dass jeder Bürger «im Verhältnis der ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel und der seine Leistungs
fähigkeit beeinflussenden persönlichen Verhältnisse 
zur Deckung des staatlichen Finanzbedarfs beitragen 
soll». Dabei besteht die latente Gefahr von partiellen 
und unvollständigen Analysen im Rahmen der heutigen 
Jurisprudenz zu Steuerfragen: Entweder fehlen finanz
wissenschaftlich gesicherte Fakten für eine vollstän
dige Beurteilung oder Einzeltatbestände werden nicht 
im Kontext der kumulierten Umverteilungswirkungen 
des gesamten Steuersystems und unter Berücksichti
gung ausgabenpolitischer Transferleistungen betrach
tet. 

Darüber hinaus öffnet das Fehlen einer verlässlichen 
Einschätzung des Wesens und des Ausmasses der staat
lichen Umverteilung das Feld für einen Diskurs, der  
die Fakten wissentlich ignoriert und bewusst und un
widersprochen finanzpolitische Mythen zementiert. 
 Prominente Beispiele dafür sind Wortkreationen wie 

A1

Belastung durch Steuerabgaben
in Prozent Stimmberechtigter

Quelle: Forschungsinstitut gfs.bern, Steuermonitor, Januar 2007 (N = 1040)

20%

51%

20%

7% 2%

 eine zu hohe Belastung
 eine gerade noch erträgliche Belastung
 nicht so ein Problem
 gar kein Problem
 weiss nicht / keine Antwort

«Sind Ihre persönlichen Steuerabgaben an Bund, 
Kanton und Gemeinde für Ihr Haushaltsbudget…?
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«Steuergeschenke», «Totsparen», «ruinöser Steuerwett
bewerb» oder «Umverteilung von unten nach oben» – 
Vokabular, das schlicht darauf abzielt, der finanz und 
steuerpolitischen Ausrichtung einen falschen Anstrich 
zu geben und gleichzeitig die NeidDebatte aufrecht
erhalten soll. 

Nährboden für die Akzeptanz dieser Botschaften  
bieten die Einstellung der Bevölkerung zum Mass der ei
genen Steuerbelastung sowie die Perzeption der Aus
tauschrelation zwischen den bezahlten Steuern und 
den dafür vom Staat bezogenen Leistungen. So wird  
in der Schweizer Bevölkerung die eigene Steuerbe
lastung durch Bund, Kanton und Gemeinde mehrheit
lich als hoch, aber gerade noch erträglich empfunden 
 (repräsentative Umfrage des GfSInstituts, Januar 
2007, vgl. Abbildung 1). Hinzu kommt, dass ein Fünf
tel der Bevölkerung ihre Steuerbelastung als zu  
hoch und unerträglich beurteilt. Damit ist die Grund
haltung der Bevölkerung zur Höhe der Steuerbelas
tung insgesamt klar als skeptisch zu beurteilen. Nur 
für etwa ein Viertel der Befragten ist die Steuerbelas
tung kein grosses bzw. gar kein Problem. Interessant 
ist, dass Frauen, Stimmbürger zwischen 40 und 64 
 Jahren, Romands und Personen mit tiefem Einkom
men und niedrigerem Bildungsniveau die Steuerlast 
signifikant stärker wahrnehmen als andere soziode
mografische Gruppen.

Um ein nuanciertes Gesamtbild zu erhalten, darf die 
Frage nach der Höhe der Steuerbelastung nicht isoliert 
von der Höhe der Staatsleistungen – der Gegenleistung 
– betrachtet werden. Fragt man nach der Einstellung 
der Bevölkerung zur Austauschrelation zwischen den 
bezahlten Steuern und den dafür vom Staat erhaltenen 
Leistungen, findet etwa die Hälfte der Befragten, dass 
sie weniger Leistungen vom Staat erhalten als sie über 
Steuern und Abgaben abliefern (vgl. Abbildung 2).  
Ein Drittel kommt zu einem ausgeglichenen Schluss, 
 während nur gerade etwas mehr als ein Zehntel meint, 
mehr nehmen zu können als geben zu müssen.

Die langfristige Entwicklung der Meinungsbildung in 
dieser Frage (seit 1988) zeigt, dass die Steuerpflichti
gen vor allem in den letzten Jahren skeptischer gewor
den sind. Während 1988 40 Prozent der Befragten 
 eine negative Bilanz hinsichtlich der Austauschrelation 
zogen, sind es heute etwa die Hälfte, mit einer Spitze 
von 55 Prozent im Jahr 2004 (vgl. Abbildung 3).

Auf den ersten Blick mag diese in der Bevölkerung recht 
grosse und über lange Zeit gefestigte Skepsis in Bezug 
auf eine ausgewogene Austauschrelation zwischen 
geleisteten Steuern und bezogenen Staatsleistungen 
für Finanzwissenschaftler und Experten im Bereich 
 öffentliche Finanzen etwas staunen lassen. Aber ange
sichts der grossen Intransparenz über die Finanzflüsse 
in einem föderal aufgebauten Staat mit zahlreichen 

Einleitung

A2

Leistungen vom Staat
in Prozent Stimmberechtigter

 eher weniger
 etwa gleich viel
 eher mehr
 weiss nicht / keine Antwort

Quelle: Forschungsinstitut gfs.bern, Steuermonitor, Januar 2007 (N = 1040)

8%

11%

33%

48%

«Alles in allem bekommen Sie vom Staat eher mehr, 
gleich viel oder weniger Leistungen, als Sie durch Ihre 
eigenen Steuern und Abgaben bezahlen?»

A3

Trend Leistungen vom Staat
in Prozent Stimmberechtigter

Quelle: Forschungsinstitut gfs.zh, UNIVOXStaatsfinanzen 1988–2000, 
gfs.bern, Steuermonitor, Januar 2007 (N =  jeweils etwa 1000)

 eher weniger
 etwa gleich viel
 eher mehr
 weiss nicht / keine Antwort
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Sonderrechnungen und angesichts der fehlenden 
 Gesamtsicht über Mittel und Umfang der getätigten 
 Umverteilung sind solche Ergebnisse nachvollzieh
bar. Damit die Diskussion über Solidarität und Umver
teilung glaubwürdig geführt werden kann, müssen  
alle staatlichen Umverteilungsprozesse vertieft analy
siert und transparent in ihrer Gesamtheit präsentiert 
 werden. economiesuisse hat sich dessen vor einiger 
Zeit angenommen und kommt damit auch einem in 
der Politik stark verankerten Wunsch nach Fakten und 
 Gesamtsicht nach.

1.2 Ziel der Studie

Ziel der Studie ist es, Fakten und wissenschaftlich gesi
cherte Erkenntnisse in die Analyse der Umverteilungs
flüsse einzubringen. Die Studie soll dazu beitragen, 
diejenigen Teile der Gesellschaft zu identifizieren, die 
effektiv steuerlich am stärksten belastet werden, und 
diejenigen, die von den Staatsleistungen am stärksten 
profitieren. Bilanzierend sollen qualitative Aussagen 
zur Umverteilung insgesamt ermöglicht werden. Da
für muss zuerst untersucht werden, woher die Steuern, 
die obligatorischen Abgaben und die übrigen Einnah
men stammen und wohin dann diese Gelder in Form 
von Ausgaben und Leistungen fliessen bzw. wer davon 
profitiert, um schliesslich eine nach sozioökonomischen 
Gruppen spezifische Bilanz ziehen zu können.

Die Studie will Antwort auf die erste einnahmensei
tige Frage «Wer finanziert den Staat in der Schweiz?» 
 geben und damit den ersten Grundstein für eine ganz
heitliche Betrachtung der Umverteilungsproblematik 
liefern. Im Sinne einer Gesamtbilanz soll in einer spä
teren Phase die zweite leistungsseitige Frage «Wer pro
fitiert in der Schweiz vom Staat?» näher analysiert wer
den. Danach können die Resultate der Analyse der 
Einnahmenseite mit den Resultaten der Analyse der 
Ausgabenseite zusammengeführt werden in einer 
Übersicht über Art, Qualität und Umfang der staatlich 
verordneten Solidarität in der Schweiz. Erst dann  
sind finanzpolitisch fundierte Schlussfolgerungen im 
Zusammenhang mit der Umverteilungsproblematik 
möglich. 

Die Überprüfung und Analyse der Umverteilungsflüsse 
und wirkungen ist eine logische Folge früherer Arbei
ten von economiesuisse wie das «Steuerkonzept»,  
das «Ausgabenkonzept» oder die Studie «Wettbewerb  
und Dynamik in der Steuerpolitik – internationaler 
Vergleich wichtiger Reformen und Rückschlüsse für 
die Schweiz» und der damit geforderten Steuerre
formen für die Schweiz. All diese Publikationen basie
ren auf einem ganzheitlichen und kohärenten Ansatz in 
der Finanzpolitik, bei dem Steuerpolitik und Ausgaben
politik in ihren Wirkungen und Rückkoppelungen 
 untrennbar sind, weil es sich um zwei Seiten ein und 
 derselben Münze handelt.

Während sich die meisten Studien in ihrer Untersuchung 
auf einen spezifischen Aufgabenbereich beschränken, 
insbesondere die Sozialpolitik, sollen hier die Umver
teilungseffekte möglichst umfassend, d.h. mit Einbet
tung sämtlicher von den verschiedenen Staatsebenen 
organisierter Einnahmen und Ausgaben dargestellt 
werden. Die Analyse der Umverteilungswirkung einer 
einzigen staatlichen Funktion oder einer Staatsebene 
ist eine Verzerrung der Realität und ermöglicht kein 
umfassendes Bild der verordneten Solidarität. 
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Anzumerken ist, dass sich die vorliegende Umvertei
lungsstudie auf die Analyse der öffentlichen Finanzen 
beschränkt. Nichtbudgetäre staatliche Regulierungen 
und Monopole, die auch einen Umverteilungseffekt 
haben (wie z.B. Einschränkungen, Verbote, Konzessio
nen, regulierte Preise, Enteignungen usw.), können 
wegen mangelnder Quantifizier und Vergleichbarkeit 
mit den öffentlichen Finanzen nicht einbezogen werden. 

Schliesslich ist zu unterstreichen, dass die Solidaritäts
frage nicht ausschliesslich eine Frage der Umverteilung 
durch finanzielle staatliche Mechanismen mit vor
wiegend gesetzlichem Zwangscharakter ist. Darüber 
hinaus gibt es auch eine private Solidarität bzw. eine 
freiwillige Umverteilung, die wichtiger Bestandteil einer 
solidarischen Gesellschaft und Garant für die soziale 
Kohäsion ist. In diesem Sinne wird die Verantwortung 
des Einzelnen oft in der Familie oder dem Freundes
kreis wahrgenommen. Auch privat organisierte Ge
meinschaften, die sich über Spenden finanzieren und 
durch Hilfsaktionen und Eigenleistungen direkt Auf
gaben autonom und privat wahrnehmen, sind Teil 
 einer solidarischen Gesellschaft, sowohl national als 
auch international. Diese freiwilligen Solidaritätsleis
tungen im familiären und zivilgesellschaftlichen 
 Rahmen sind beträchtlich und im Alltag zu beobach
ten. Allerdings können sie kaum quantifiziert und  
mit der staatlichen Umverteilung finanziell verglichen 
werden. Deshalb fokussiert sich die Umverteilungs
studie auf die Zwangssolidarität. Diese ergibt sich aus 
den öffentlichen Finanzen und gilt teilweise als Korrek
tiv für die Verteilungswirkungen, die aus Marktmecha
nismen für Kapital und Arbeit resultieren.

1.3 Aufbau

Zuerst wird im zweiten Kapitel in einem idealen Analy
semodell dargestellt, wie die Frage der Umverteilung 
umfassend – also finanzierungs wie leistungsseitig – 
abzubilden wäre und welche methodologischen und 
praktischen Grenzen eine derartige Umsetzung un
möglich machen. Dann wird der gewählte pragma
tische Ansatz zur Fokussierung auf die Kernfrage «Wer 
finanziert den Staat in der Schweiz?» – mit den zu
grunde liegenden Hypothesen – transparent darge
legt. Auf diese Weise liefert die Studie den Grundstein 
für die spätere Analyse der staatlichen Leistungsseite 
und damit die Basis für die daraus abzuleitende Ge
samtbilanz der Umverteilungsproblematik.

Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Studie. Dabei 
werden auch die wichtigsten Teilergebnisse nach 
Staatsebenen und nach Steuerarten im Detail darge
legt und kommentiert. Insbesondere wird separat 
analysiert, wer den Bund, wer die Kantone und Gemein
den (zusammen) und wer die Sozialversicherungen 
 finanziert. Dabei können bereits leistungsseitige An
gaben zur Verwendung bestimmter Steuern und 
 Einnahmequellen für gewisse Aufgabenbereiche erar
beitet werden. Anschliessend wird eine Konsolidie
rung sowohl für die öffentlichen Haushalte (d.h. Bund, 
Kantone und Gemeinden) als auch für den gesamten 
Staat (gemäss offizieller Definition der Staatsquote) 
vorgenommen.

Schliesslich werden in Kapitel 4 die Schlussfolgerungen 
zusammenfassend dargelegt. Dabei werden die Unter
suchungsergebnisse zur Beantwortung der Frage 
«Wer finanziert den Staat in der Schweiz?» in den finanz
politischen Gesamtkontext eingebettet. Das ermöglicht 
bereits eine Gesamtbeurteilung für das ganze Steuer
system. Zudem werden die steuerpolitischen Implikati
onen für die Schweiz aufgezeigt. Eine finanzpolitische 
Gesamtwertung der Umverteilungsproblematik kann 
erst unter Einbezug der Untersuchungsergebnisse  
der Analyse der Leistungsseite vorgenommen werden.
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A4

Umverteilung durch den Staat als «Black Box»

Steuern und Abgaben
(Steuern, Beiträge, Gebühren usw.)

∑  gesamte Umverteilung  =  Steuerumverteilung  +  Budgetumverteilung

Persönliche Bilanz  =  ∑  bezogene Leistungen  –  ∑  Zahlungen
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Ausgaben
(Subventionen, Leistungen usw.)
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2.1 Ideales Analysemodell  
 und seine Grenzen

Die Analyse der Umverteilungsflüsse rückt die Zwangs
solidarität ins Blickfeld, die sich aus der Art der Staats
finanzierung und der Verwendung der Mittel ergibt. 
Dabei knüpft die Analyse an die offiziellen Staats und 
Fiskalquoten gemäss EFD an.

Ausgehend von einer «BlackBoxBetrachtung», die den 
Staat als Drehscheibe für die Umverteilung von finan
ziellen Mitteln von Bürgern zu Bürgern betrachtet, ist 
zu identifizieren, über welche Kanäle und sozioökono
mischen Gruppen sich der Staat finanziert und welche 
Leistungen und Ausgaben er auslöst und wem das  
zugute kommt (vgl. Abbildung 4). Dabei ist irrelevant, 
wie sich der Staat selbst zwischen den verschiedenen 
Staatsebenen organisiert und unter welchem Titel  
die finanziellen Massnahmen laufen. Entscheidend ist 
hingegen zu wissen, wie jede relevante gesellschaftliche 
Kategorie in welchem Umfang sowohl auf der Finan
zierungs (Steuerinzidenz) als auch auf der Leistungs
seite des Staates (Ausgabeninzidenz) betroffen ist. 
Deshalb müssen alle budgetären Vorgänge der öffent
lichen Haushalte (Bund, Kantone und Gemeinden)  
und der öffentlichen Sozialversicherungen (AHV, IV, 
ALV und EO) einbezogen und den identifizierbaren ge
sellschaftlichen Kategorien zugeordnet werden. Auf 
der Finanzierungsseite stehen vor allem Steuern, Ab

gaben, Gebühren und Sozialbeiträge im Vordergrund. 
Auf der Ausgabenseite geht es vorwiegend um Sub
ventionen, Sozialleistungen, Leistungen in Form von 
öffentlichen Gütern sowie allgemeine Verwaltungs
kosten, die zur Erfüllung der Aufgaben notwendig 
sind. Dabei stellt sich auch die Frage nach der Messung 
allfälliger Effizienzverluste.

Auf einer aggregierten Ebene der Staatsfinanzen lässt 
sich das Umverteilungsvolumen als Summe der Um
verteilungswirkungen auf der Finanzierungsseite 
(Steuerumverteilung) und der Ausgabenseite (Budget
umverteilung) definieren. Nur die Zusammenführung 
von beiden Seiten kann zu einem konsolidierten aus
sagekräftigen Ergebnis führen. 

Auf der Ebene einer bestimmten gesellschaftlichen 
Kategorie bzw. auf der Ebene eines einzelnen Bürgers 
kann eine ähnliche Perspektive eingenommen wer
den, indem man eine gruppenspezifische bzw. persön
liche Bilanz zieht. Dabei geht es um die Einschätzung 
(sogenannte «Inzidenzberechnung»), wie hoch direkte 
Leistungen (z.B. KVGPrämienverbilligung), «kollek
tive» Leistungen (z.B. kostenlose Inanspruchnahme 
der öffentlichen Schule) bzw. Leistungen mit dem 
 Charakter eines öffentlichen Gutes (z.B. allgemeine 
Sicherheit dank der Polizei) im Vergleich zu den persön
lich bzw. gruppenspezifisch bezahlten Steuern, Ab
gaben, Gebühren usw. sind. Aus dieser Bilanz ergibt 
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sich, ob eine Person bzw. eine gesellschaftliche Grup
pe mehr vom Staat bekommt als sie zahlt oder umge
kehrt. Der Saldo ist das entsprechende Umverteilungs
volumen für eine bestimmte Person bzw. bestimmte 
Gruppen der Gesellschaft.

Die gemessene Umverteilung durch den Staat heisst 
allerdings noch nicht, dass Solidarität effektiv entsteht. 
Die Zwangssolidarität setzt zwar einen Nettotransfer 
von Gütern oder Dienstleistungen zwischen Personen
gruppen voraus. Aber nicht jede staatliche Umver
teilungsmassnahme kann als solidarisch bezeichnet 
werden. Zwangssolidarität ist dann gegeben, wenn 
die Nettoumverteilungswirkung tatsächlich den 
schwächsten Gliedern der Gesellschaft zugute kommt. 
Damit stellt sich auch die Frage der Effizienz der Um
verteilung.

Idealerweise sollten dabei alle Facetten der durch das 
staatliche Handeln erzielten Umverteilung gemessen 
und geprüft werden, ob sie ihr Ziel erreichen. Unter 
den vielen möglichen angestrebten Solidaritätszielen 
stehen meistens die Umverteilungswirkungen zwi
schen Einkommens und Vermögensschichten, zwi
schen den Regionen, zwischen den Wirtschaftssek
toren und den Erwerbskategorien sowie zwischen den 
Generationen im Vordergrund. Zusammen dürften sie 
das Gros des gesamten Umverteilungsvolumens dar
stellen. Sie lassen sich wie folgt näher umschreiben:

1. Soziale Solidarität: Bestimmte staatliche Leistungen 
sind für besonders benachteiligte Gruppen reser
viert und sollen der schwierigeren wirtschaftlichen 
Situation Rechnung tragen bzw. diese verbessern. 
Darüber hinaus hat der Grundsatz «Besteuerung 
nach Leistungsfähigkeit» (höhere Einkommens 
und Vermögensschichten sollen mehr zur Finanzie
rung des Staates beitragen) in der Schweiz eine 
grosse Bedeutung. Die Kombination der beiden 
Mechanismen auf der Ausgaben und der Steuersei
te – sofern effizient ausgestaltet – schafft ein  
hohes Mass an Solidarität zwischen den Einkom
mens und Vermögensschichten.

2. Regionale Solidarität: Zur Sicherstellung des natio
nalen Zusammenhalts wurde der schweizerische 
Föderalismus von Anfang an auf dem Grundsatz 
der regionalen Solidarität aufgebaut. Die Institutio
nalisierung einer nationalen Armee und einer 
 umfangreichen Bundesverwaltung sowie die Ein
führung einer neuen Besteuerungsstufe auf Bundes
ebene haben die dauerhafte Bande zwischen den 
Kantonen gefestigt. Da die Wirtschaftskraft und 
die Aufgabenzuweisungen an den Staat von einem 
Kanton zum anderen zum Teil stark variieren, 
 wurden zudem zahlreiche Fördermechanismen zu
gunsten der schwächeren Regionen eingeführt. 
Umgekehrt tragen in der Regel Kantone mit grösse
rer Finanz und Steuerkraft verhältnismässig mehr 

A5

Ideales Analysemodell

2. Umverteilung 
zwischen den Regionen

�. Umverteilung zwischen Sektoren 
und Beschäftigungssegmenten

1. Umverteilung zwischen 
Einkommens und Vermögenssegmenten

4. Umverteilung zwischen den Generationen

Obere

Untere

ZH
BE

LU
…

VD
JU

Rentner
Tätige in Branche A, B usw.

Landwirte
Studenten

Arbeitslose

G1 G2 G3 G4 G5 G6
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zum Bundeshaushalt bei als Kantone mit einer deut
lich tieferen finanziellen Kraft. Über die nationale 
Grenze hinaus hat auch die internationale Solidari
tät eine grosse Bedeutung. Neben wirtschaftlichem 
Engagement in Form von Direktinvestitionen durch 
den Privatsektor steht vor allem die Entwicklungs
hilfe im Vordergrund.

3. Solidarität zwischen Wirtschaftssektoren: Der Er
werbsstatus bzw. die Tätigkeit einer Person ist 
weitgehend für ihre Positionierung im staatlichen 
Umverteilungssystem bestimmend. So zahlen 
 Aktive Sozialversicherungsbeiträge. Zudem bezie
hen z.B. Beschäftigte in Wachstums und Ertrags
branchen in der Regel höhere Gehälter. Das führt 
 entsprechend zu einer höheren Fiskalbelastung.  
Wer umgekehrt erwerbslos, invalide, noch in Aus
bildung oder in einer bedrohten Branche tätig ist, 
kann meist auf staatliche Unterstützung in Form 
von Subventionen, besonderen Dienstleistungen 
oder Sozialleistungen zählen. Damit entsteht  
eine Solidarität nach Erwerbsstatus und Tätigkeit.

4. Intergenerationale Solidarität: Schliesslich löst auch 
die Umverteilung zwischen den Generationen 
wichtige Ressourcentransfers aus. So finanzieren 
die heute Erwerbstätigen das Gros der staatlichen 
Bildungsausgaben für die Jungen und sie tragen 
massgeblich zur finanziellen Sicherung der Renten 
für die Älteren bei. Die längere Lebenserwartung 
und die stagnierende bzw. eventuell rückläufige 
Erwerbsbevölkerung werden zudem in den nächs
ten Jahren zu einer substanziellen Mehrbelastung 
der aktiven Bevölkerung führen. Für die Schweiz 
wird das die grösste finanzpolitische Herausforde
rung werden. 

Vorausgesetzt, die Erwerbstätigkeit bzw. die Branchen
zugehörigkeit, der Wohnort sowie die Einkommens 
und Vermögenssituation der Steuerzahler wären be
kannt, die statistischen Angaben zu allen Steuerarten 
und Budgetposten wären miteinander kompatibel 
und könnten auf diese drei Kriterien heruntergebro
chen werden, dann wäre es theoretisch möglich, den 
grössten Teil des Umverteilungsvolumens zu einem 
bestimmten Zeitpunkt dreidimensional zu erfassen 
(vgl. Abbildung 5). Dann würde sichtbar, welche Um
verteilung entsteht und ob in groben Zügen die Soli
daritätsziele im erwünschten Masse erreicht, über
troffen oder verfehlt wurden. Dieses Vorgehen würde 
eine Momentaufnahme der Umverteilung zu einem 
Zeitpunkt X abbilden. Die Umverteilungsflüsse sollten 
aber nicht bloss statisch betrachtet werden, weil 
 davon auszugehen ist, dass z.B. ein Schüler berufstätig 
und später dann Rentner sein wird. Deshalb wäre es 
erforderlich, zusätzlich eine vierte, die intergeneratio
nale Dimension, einzubeziehen. Denn nur mit einer 

dynamischen Perspektive kann die Umverteilung um
fassend analysiert und interpretiert werden.

Obwohl in der Schweiz sektorielle oder partielle 
 Statistiken vorliegen, hat der intensive Austausch mit 
 Wissenschaftlern und den Experten der offiziellen 
 Datenlieferanten (unter anderem ESTV, EFV, BFS, BSV 
und FDK) rasch gezeigt, dass ein ideales Analysemo
dell, das gleichzeitig verschiedene Dimensionen  
der Umverteilung misst, nicht operationalisierbar ist.  
Das, weil:
— elementare Daten nicht zur Verfügung stehen (z.B. 

Verteilung der steuerbaren Haushaltseinkommen 
nach Kriterien der Erwerbstätigkeit);

— das offizielle Datenmaterial aufgrund unterschied
licher Untersuchungseinheiten nicht kompatibel  
ist (unterschiedliche Analyseeinheiten wie z.B. 
Steuerpflichtige, Haushalte, Erwerbstätige usw.);

— es an detaillierten Daten mangelt (z.B. nationale 
Daten, wenig oder kaum Angaben zu kantonalen 
Unterschieden);

— Inkohärenzen zwischen verschiedenen Bundessta
tistiken bestehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist in der Schweiz keiner in  
der Lage, diese methodologischen Probleme zu lösen. 
Deshalb wurde ein pragmatischer Ansatz erarbeitet, 
der auf einem schrittweisen Vorgehen basiert und 
gleichzeitig verwertbare Zwischenergebnisse liefert.
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A6

Gesamtsicht der Finanzflüsse und Aufbau der Analyse

Wer zahlt 
wie viel?
Kapitel 3

Wer profitiert
wie viel?
(Spätere Analyse)

Direkte Bundessteuer
Verrechnungssteuer
Stempelabgaben
Mehrwertsteuer
Tabak, Bier, Spirituosensteuern
Mineralölsteuer
Automobilsteuer
Nationalstrassenabgabe
Schwerverkehrsabgabe
Zölle
Entgelte
Übrige Einnahmen
Verschuldung

Einkommenssteuer
Vermögenssteuer
Ertragssteuer
Kapitalsteuer
Übrige Substanz und 
Transaktionssteuern
Motorfahrzeugsteuer
Entgelte
Übrige Einnahmen
Verschuldung

Versichertenbeiträge
Arbeitgeberbeiträge
Übrige Einnahmen
Verschuldung

Bund
(51 Mrd.)
Kapitel 3.1

Kantone,
Gemeinden
(100 Mrd.)
Kapitel 3.2

Öffentliche 
Haushalte
(136 Mrd.)
Kapitel 3.3

So wird 
der Staat 
finanziert 
(gemäss 
offizieller 
Staatsquote 
170 Mrd.)
Kapitel 3.5

Gesamtbilanz Umverteilungsproblematik

Öffentliche 
Sozialversicherungen 
(AHV, IV, ALV, EO) 
(50 Mrd.)
Kapitel 3.4

2.2  Gewählte Methode  
 und Hypothesen

Da der multidimensionale Ansatz (Einkommen/Ver
mögen, Wohnsitz, Erwerbstätigkeit, Generation) für 
eine systematische Analyse zum jetzigen Zeitpunkt 
ausgeschlossen ist, wird die Umverteilung «inkremen
tal» in einem überschaubaren und in sich kohärenten 
Teilaspekt untersucht, bei dem die Datenlage gut und 
die Datenaufbereitung handhabbar ist. In diesem 
Sinne konzentriert sich die Studie auf die Umvertei
lungsaspekte der staatlichen Finanzierung und damit 
auf die Beantwortung der Frage «Wer finanziert den 
Staat in der Schweiz?» (vgl. Abbildung 6). Aus Kapazi
tätsgründen sollen die Umverteilungsaspekte bei  
den Staatsleistungen und damit die Beantwortung der 
 Frage «Wer profitiert vom Staat in der Schweiz?» in 
einem zweiten Schritt erarbeitet und anschliessend 
mit der Finanzierungsfrage zu einer Gesamtbilanz 
 verknüpft werden.

Für die Beantwortung der Frage «Wer finanziert den 
Staat?» wird jede identifizierte Steuer und jede staatliche 
Einnahmequelle von Bund, Kantonen, Gemeinden und 
Sozialversicherungen nach vorhandenen und finanz
wissenschaftlich vertretbaren Kriterien in verschiedene 
Kategorien von Steuerzahlern unterteilt und analy
siert. Dabei wird lediglich die Finanzierung der staats
quotenrelevanten Ausgaben gemäss offizieller Definition 
untersucht. Zwangselemente, die nicht Bestandteil 
der offiziellen Staatsquote sind, werden nicht berück
sichtigt. Die Grundlage für die Gesamtbetrachtung  
ist die offizielle Statistik der EFV «Öffentliche Finanzen 
der Schweiz», die alle Einnahmen der öffentlichen 
Haushalte (Bund, Kantone und Gemeinden) konso
lidiert berücksichtigt. Zusätzlich zur Finanzierung der 
öffentlichen Haushalte kommt die Finanzierung  
aller staatsquotenrelevanten Sozialversicherungsein
richtungen gemäss Sozialversicherungsstatistik des 
BSV hinzu. Alle Doppelzählungen zwischen den öffent
lichen Haushalten und den Sozialversicherungen 
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 werden bei den konsolidierten Betrachtungen elimi
niert. Die Datenanalyse für Steuern und Abgaben 
 beruht auf den Rechnungswerten des Jahres 2003. 
Hingegen können die Annahmen zur Verteilung der 
einzelnen Steuern und Abgaben auf die einzelnen 
Gruppen zum Teil von diesem Jahr abweichen, wenn 
keine aktuelleren Angaben vorhanden sind. Die Ergeb
nisse der Analyse der wichtigsten Steuern und Ab
gaben von Bund, Kantonen, Gemeinden und den öf
fentlichen Sozialversicherungen werden im nächsten 
Kapitel dargestellt und kommentiert. Für weiterge
hende Informationen zu Detailannahmen, weiteren 
nicht präsentierten Steuerarten sowie Finanzierungs
schlüsseln von zweckgebundenen Steuern wird auf 
den ausführlichen technischen Anhang (separates Pro
dukt, das auf Anfrage konsultiert werden kann) ver
wiesen.

Angesichts der vorhandenen Datenlage in den einzel
nen Steuer und Abgabenarten kann lediglich der 
 Umverteilungsaspekt, der mit Einkommen bzw. Ver
mögen verknüpft ist, einigermassen umfassend 
 konsolidiert betrachtet und ausgewertet werden. Aus 
 diesem Grund steht im Rahmen dieser Studie der 
 soziale Umverteilungsaspekt im Vordergrund. Es sei aber 
hier auf die Grenzen der Vergleichbarkeit des mass
gebenden Einkommens von einer Steuer zu anderen 
 verwiesen. Je nach Perspektive kann dieses Konzept 
eine andere Definition haben: Während aus der Per
spektive der direkten Besteuerung vom «steuerbaren 
 Einkommen» auszugehen ist, bezieht sich das AHV
Einkommen lediglich auf die «erwerbsrelevanten» 
 Aspekte. Für die Frage der Besteuerung des Konsums 
(z.B. die MWST) werden hingegen die Statistiken an 
das «Bruttohaushaltseinkommen» geknüpft und da
mit an den Haushaltsausgaben gemessen. Es können 
deshalb keine vollständig einheitlichen Gruppen nach 
reinen wissenschaftlichen Kriterien gebildet werden, 
sondern sie müssen vor allem nach sozioökonomischen 
Kriterien konstituiert werden. Diese Methodik ist wis
senschaftlich vertretbar. Zudem wurden die verwende
ten Daten hinsichtlich Aussagekraft und Ergebnis mit 
den betroffenen Bundesämtern verifiziert und plausi
bilisiert. Eine spätere Verknüpfung der vorliegenden 
Ergebnisse mit weiteren Umverteilungskriterien wie 
Regionen, Erwerbsstatus oder Generationen ist nicht 
 auszuschliessen, sofern es die dann verfügbaren Daten 
und erzielten Ergebnisse erlauben. 

Bei diesem Vorgehen – wie auch bei jeder anderen Um
verteilungsanalyse – stellt sich insbesondere die Frage 
der Steuerinzidenz, nämlich wer letztlich die Steuerlast 
trägt. Das gleiche Problem stellt sich leistungsseitig 
(Ausgabeninzidenz), in dem man ähnlich hinterfragen 
kann, wer letztlich von der staatlichen Leistung profi
tiert. Dabei ist zwischen formaler und effektiver Inzi
denz zu unterscheiden. Denn derjenige, der die Steuer 

bezahlt, ist nicht unbedingt identisch mit demjenigen, 
der die Steuerlast trägt. Paradebeispiel dafür ist die 
MWST, bei der – sofern sie richtig ausgestaltet ist –  
die Unternehmen nur das Inkasso vornehmen, wäh
rend die Konsumenten die effektive Steuerlast tragen. 
Bei der formalen Steuerinzidenz geht es also lediglich 
darum, denjenigen zu identifizieren, der rechtlich  
zur Steuerzahlung verpflichtet wird, während man bei  
der effektiven Steuerinzidenz eruieren will, wer unter 
Berücksichtigung aller Überwälzungs und Anpas
sungswirkungen effektiv am Ende der Wirtschafts
kette die Steuerlast trägt. Zwischen diesen beiden Ex
tremen ist die Verwendung gewisser (Zwischen) 
Überwälzungsvorgänge vertretbar, vorausgesetzt sie 
sind nachvollziehbar, z.B. wenn bekannt ist, welche 
Gruppen oder Vorgänge im Zentrum der Besteuerung 
 stehen. 

In anderen Fällen wären umfassende Überwälzungs
überlegungen eher spekulativ. So ist es nicht verwun
derlich, dass sich in der Wissenschaft die Geister an 
der Frage der effektiven Steuerinzidenz (bzw. der Fra
ge der Endbelastung) scheiden. Die Besteuerung 
 juristischer Personen oder die Behandlung des Phäno
mens der «Taxe occulte» (Schattensteuer) auf die 
MWST sind symbolträchtig für die bescheidene Unter
stützung der Wissenschaft zur Lösung des Problems. 
Es ist weiterhin umstritten, ob letztlich Eigentümer, 
Beschäftigte oder Konsumenten die Steuerlast von 
Unternehmenssteuern tragen bzw. welcher «Mix» aus 
diesen drei Kategorien allenfalls anzuwenden wäre. 
Beim derzeitigen Kenntnisstand erhebt deshalb die 
Umverteilungsstudie nicht den Anspruch, die Frage 
der effektiven Steuerinzidenz zu beantworten. Sie will 
deshalb primär die Ergebnisse der formalen Steuerinzi
denz abbilden, nimmt aber gewisse Steuerüberwäl
zungsvorgänge vor, sofern diese im Sinne der Zielset
zung der jeweils untersuchten Steuer und mit Bezug 
auf die schweizerischen Verhältnisse der öffentlichen 
Finanzen offensichtlich und vertretbar sind. Diese 
 Überwälzungsvorgänge werden bei den jeweiligen 
Steuerarten erläutert. Damit wird bewusst keine spe
kulative Antwort auf die auch wissenschaftlich um
strittene Frage der Endbelastung gegeben.

Neben der Einschätzung der Steuerbelastung nach 
 sozioökonomisch definierten Kategorien können be
reits im Rahmen dieser ersten Studie leistungsseitige 
Angaben zur Verwendung der Steuern und Einnahme
quellen für bestimmte Aufgabenbereiche bzw. bestimm
te Kreise erarbeitet werden (z.B. die Verwendung von 
zweckgebundenen Steuern und von eindeutig zuteil
baren Gebühren sowie die Leistungsempfängerkreise 
von öffentlichen Sozialversicherungen). Sofern keine 
Zweckbindung der Steuern bzw. keine direkte Zuor
denbarkeit festgestellt werden kann, wird von frei zur 
Verfügung stehenden Mitteln, sei es für den Bund 
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oder für die Kantone und Gemeinden, ausgegangen. 
So wird die Frage «Wofür wird die erhobene Steuer 
bzw. Abgabe verwendet?» zumindest formell beant
wortet. Und so können auch bereits bestimmte Auf
gabenbereiche mit dem spezifischen Finanzierungs
schlüssel bestimmter Einnahmequellen näher 
umschrieben werden. Das gilt vor allem für den Ver
kehrs (z.B. zweckgebundene Mineralölsteuer) oder 
für den Sozialbereich (z.B. zweckgebundene Tabak
steuereinnahmen für die AHV). Die Zuweisung auf 
 bestimmte Aufgaben infolge Zweckbindung bzw. 
direkter Zuordenbarkeit sagt allerdings in der Regel 
über die finanzielle Höhe des entsprechenden Aufga
benbereichs nichts aus, da massgebliche Teile nicht 
von zweckgebundenen bzw. von direkt zuteilbaren 
Einnahmen finanziert werden, sondern auch von allge
meinen Bundes bzw. Kantonsmitteln, die frei zur 
 Verfügung stehen. 

Erst wenn die Frage der Ausgabenumverteilung (und 
der damit verbundenen Ausgabeninzidenz) in einer 
nächsten Phase dieser Studie definitiv geklärt ist, wird 
es möglich sein, eine Gesamtbilanz der Umverteilungs
politik in der Schweiz zu ziehen und aufzuzeigen, 
 welche Gruppen in welchem Umfang netto profitieren 
bzw. netto belastet sind. In einigen Fällen stellt sich 
leistungsseitig das Problem, dass der Empfängerkreis 
nicht genau bestimmt werden kann. Während Leis
tungen wie z.B. die Invalidenrenten für eindeutig 
 identifizierbare Gruppen erbracht werden, kommen 
andere staatliche Leistungen (z.B. öffentliche Güter  
in Form von Justiz oder Sicherheit) der gesamten 
 Bevölkerung zugute, und es lässt sich nicht klar ermit
teln, inwieweit die einzelnen Gruppen davon profi
tieren. Deshalb muss auch die Ausgabenumverteilung 
für jede staatliche Aufgabe sorgfältig untersucht 
 werden. Nur anhand einer derartigen Gesamtbilanz 
werden Schlussfolgerungen für die gesamte Finanz
politik zum Umfang und zur Effizienz der Zwangssolida
rität in der Schweiz abgeleitet werden können.
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A� Finanzierungsquellen des Bundes
In Mrd. Franken, 2003

Finanzierung des Bundes

Bund 
Total: 51,3

Direkte Bundessteuer 12,4

Verrechnungssteuer 1,6

Stempelabgaben 2,6

Mehrwertsteuer 17,2

Automobilsteuer 0,3

Nationalstrassenabgabe 0,3

Schwerverkehrsabgabe 0,8

Zölle 1,1

Entgelte 1,7

Übrige Einnahmen 2,5

Verschuldung 3,8

Konsumabgaben Tabak, Bier, Spirituosen 2,1

Mineralölsteuer 4,9

Der Bund gab 2003 51,3 Mrd. Franken aus. Im gleichen 
Jahr erzielte er Einnahmen von nur 48 Mrd. Franken. 
Daraus resultierte ein hohes Defizit von 3,8 Mrd. Fran
ken. Gemessen an den Gesamteinnahmen war die 
MWST mit einem Anteil von 36 Prozent (17,2 Mrd. 
Franken) betragsmässig die wichtigste Einnahmequel
le des Bundes, gefolgt von der DBST mit 12,4 Mrd. 
Franken. Mit deutlichem Abstand folgten die Mineral
ölsteuer auf Treibstoffen (4,9 Mrd. Franken), die Stem
pelabgaben (2,6 Mrd. Franken), die Konsumabgaben 
auf Tabak, Bier sowie Spirituosen (2,1 Mrd. Franken) 
und die Verrechnungssteuer (1,6 Mrd. Franken). Alle 
übrigen Steuern und Abgaben machten nur noch etwa 
2,5 Mrd. Franken aus. Mit insgesamt 1,7 Mrd. Franken 
gehörten auch Entgelte anteilsmässig zur untergeord

neten Finanzierungsquelle des Bundes – im Gegensatz 
zu Kantonen und Gemeinden (vgl. Abbildung 20).  
Um das hohe Defizit finanzieren zu können, verschul
dete sich der Bund mit 3,8 Mrd. Franken. Diese Ver
schuldung zulasten künftiger Generationen war 2003 
die viertwichtigste Finanzierungsquelle des Bundes.
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A� Direkte Bundessteuer von natürlichen Personen:  
Verteilung der Steuerlast, �,� Mrd. Franken
Steuerpflichtige* nach Stufen des reinen Einkommens, in Prozent, 2003

Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
15,3 %

Obere  
Einkommen

Untere  
Einkommen

 * Ohne Sonderfälle, Quellensteuer, Kapitalleistungen aus Vorsorge; Ertrag für die Steuerperiode 2003 – der Ertrag fliesst allerdings 
hauptsächlich ab 2004 in die Bundeskasse.

Wer zahlt? Wie viel?

Mittlere  
Einkommen

Die DBST ist sehr progressiv ausgestaltet. Das hat zur 
Folge, dass wenige Steuerpflichtige für den Grossteil 
der Steuereinnahmen sorgen. So bezahlen weniger  
als 9 Prozent der Steuerpflichtigen mit einem reinen 
Einkommen (d.h. steuerbaren Einkommen plus diverse 
gesetzliche Abzüge) von über 115 000 Franken rund 
70 Prozent der Einnahmen der DBST. Hingegen gene
rieren die 60 Prozent der Steuerpflichtigen mit einem 
reinen Einkommen von bis zu 57 000 Franken weniger 
als 7 Prozent dieser Steuereinnahmen. Die unteren  
28 Prozent mit einem reinen Einkommen bis 29 000 
Franken tragen hingegen kaum zum Ertrag der DBST 

bei. 2003 haben über 750 000 Steuerpflichtige keine 
DBST bezahlt. Damit führt der stark progressive Tarif
verlauf bei der DBST zu einer bedeutenden Solidarität 
zwischen den Einkommensklassen. 

�,� %

�2,� %

�1,5 %

2�,� %

��,� %

24,� %

�,0 %

0,4 % 

�,� %

�2,� %

�1,5 %

2�,� %

��,� %

24,� %

�,0 %

0,4 % 
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Obere

Untere

Wer zahlt? Wie viel?

A� Direkte Bundessteuer von juristischen Personen: 
Verteilung der Steuerlast, 5,1 Mrd. Franken
Juristische Personen* nach Stufen des Reingewinns, in Prozent, 2002

Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
10,8 %

 * Ohne Vereine, Stiftungen, Übrige sowie Anlagefonds; Ertrag für die Steuerperiode 2002 – der Ertrag fliesst allerdings  
hauptsächlich ab 2003 gestaffelt in die Bundeskasse.

Mittlere

Finanzierung des Bundes

Die Einnahmen der DBST bei den juristischen Personen 
werden von einer winzigen Minderheit rentabler 
 Unternehmen aufgebracht. So generieren 2 Prozent 
der juristischen Personen – etwa nur 5000 Unterneh
men – mit einem Reingewinn von über einer Million 
Franken fast 90 Prozent der Steuereinnahmen. Über 
die Hälfte der juristischen Personen erzielen hingegen 
keinen steuerbaren Reingewinn und müssen dement
sprechend gar keine DBST zahlen. Diese Verteilung 
der Steuerlast zeigt, wie stark der Bund auf die Zah
lungen von wenigen gewinnbringenden Unternehmen 
angewiesen ist. 

Angesichts der tiefen Konjunktur ist 2003 ein nicht 
ganz repräsentatives Jahr für die Ergiebigkeit der DBST 
von juristischen Personen. Mittlerweile sind die Steu
ereinnahmen der juristischen Personen dank guter 
Konjunkturentwicklung stark gestiegen. 2006 sind 
6,3 Mrd. Franken in die Bundeskasse geflossen. Das ist 
immerhin fast ein Viertel mehr als im Jahr 2003.

41,� %

5�,2 %

��,� %

12,4 %

2,2 %
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A10 Direkte Bundessteuer: Verteilung der Steuerlast und 
Verwendung der Einnahmen, 12,4 Mrd. Franken*
Natürliche und juristische Personen, in Prozent, 2003

Finanzierung des Bundes

Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
26,1 %

 * 2003, Bruttoertrag gemäss Staatsrechnung.
 ** Natürliche Personen – Sonderfälle: Pauschalierte und übrige Sonderfälle.
 *** Natürliche Personen – Übrige: Quellensteuer, Kapitalleistungen aus Vorsorge.

Natürliche Personen: 
Normalfälle nach Stufen 
des reinen Einkommens

Wer zahlt? Wie viel? Wofür?

Übrige***
Sonderfälle**

Allgemeine 
Bundesmittel

Allgemeine 
Kantonsmittel

Juristische Personen

Untere 
5�,1 %

Obere  
�,� %

Mittlere  
�2,� %

Rund drei Viertel der DBST wird zusammen von den 
oberen 9 Prozent der natürlichen Personen (rund 0,35 
Mio. Steuerpflichtige) mit einem reinen Einkommen 
von über 115 000 Franken und von den juristischen 
Personen (total 0,25 Mio. Steuerpflichtige) erbracht. 
Hingegen generieren die übrigen 90 Prozent der 
 natürlichen Personen (3,7 Mio. Steuerpflichtige) nur 
noch 17 Prozent der Einnahmen der DBST. Sonderfälle 
(0,29 Mio. Steuerpflichtige) wie Pauschalbesteuerte 
(< 0,01 Mio. Steuerpflichtige) und Übrige wie Quellen
besteuerte sowie Kapitalleistungen aus Vorsorge 
 bringen zusammen 10 Prozent der Einnahmen.

Mit einem Anteil von über einem Viertel ist die DBST 
eine sehr wichtige Einnahmequelle für die allgemeine 
Bundeskasse. Jedoch fliesst ein bedeutender Teil  
dieser Steuereinnahmen (30 Prozent) direkt zweckge
bunden in die Kassen der Kantone. Diese Mittel stehen 
den Kantonen als allgemeine Mittel zur freien Ver 
fügung. Mit dem NFA wird dieser Kantonsanteil von  
30 auf 17 Prozent reduziert. 

�0 %

��,� %

�,0 %

�,� %

�,4 %

��,5 %

�0 %

1�,1 %
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Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
3,5 %

A11 Verrechnungssteuer: Verteilung der Steuerlast und 
Verwendung der Einnahmen, 1,� Mrd. Franken*
In Prozent, durchschnittlich zwischen 1990 und 2005

Wer zahlt? Wie viel?**

�0 %

Wofür?

�1,� %

��,4 %

Allgemeine 
Bundesmittel

Juristische Personen

Inländische  
private Anleger
(tendenziell vermögende 
Haushalte)

Anleger aus  
dem Ausland

1,� %

10 % Allgemeine 
Kantonsmittel

 * 2003.
 ** Annahme: Die Rückerstattungsrate beträgt 99,5 % bei inländischen juristischen Personen, 80% bei inländischen privaten Anlegern, 

69 % bei ausländischen Anlegern (Durchschnitt 1990–2005). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Volatilität sowohl bei den 
Einnahmen als auch bei den Rückerstattungen gross ist. Änderungen sind auch infolge gesetzlicher Anpassungen auf nationaler 
und internationaler Ebene festzustellen. 

Die Verrechnungssteuer stellt, als Sicherungssteuer, 
eine gesetzmässige Besteuerung von Kapitalerträgen, 
d.h. vor allem von Zinsen und Dividenden sicher. Sie 
wird zurückerstattet, sofern die Erträge im normalen 
Steuerveranlagungsprozess deklariert werden. Im in
ternationalen Verkehr führt die Verrechnungssteuer 
zudem dazu, dass sie mangels Milderung bzw. Beseiti
gung im Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkom
mens zu einer endgültigen schweizerischen Belastung 
führt. Schätzungen zufolge bezahlen Anleger aus dem 
Ausland den absolut grössten Teil der Verrechnungs
steuer. Da diese Steuer stark vom Kapitalvermögen 
abhängig ist, kann man davon ausgehen, dass vorwie
gend vermögende Haushalte zum Steueraufkommen 
beitragen. 

Die Verrechnungssteuereinnahmen schwanken einer
seits mit der konjunkturellen Entwicklung. Anderer
seits können auch gesetzliche Anpassungen im In und 
Ausland sowie bei den Doppelbesteuerungsabkom
men einen Einfluss haben. Im Jahr 2003 lag der Steuer
ertrag mit 1,6 Mrd. Franken klar unter dem langjäh
rigen Durchschnitt. 2006 wurden Spitzeneinnahmen 
von 3,9 Mrd. Franken erzielt. Die Verteilung auf die ver
schiedenen Kategorien von Steuerzahlern beruht 
 deshalb auf einem geglätteten Durchschnitt der Jahre 
1990 bis 2005.
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Finanzierung des Bundes

A12 Stempelabgaben (total): Verteilung der Steuerlast und 
Verwendung der Einnahmen, 2,� Mrd. Franken*
In Prozent, durchschnittlich zwischen 2001 und 2005

Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
5,5 %

 * 2003.
 ** Banken, Broker, Finanzgesellschaften, Lebensversicherungen, übrige Versicherungen, 

gemeinnützige juristische Personen, «Corporates». 
 *** Vor allem Einrichtungen der beruflichen Vorsorge.

Wer zahlt? Wie viel? Wofür?

Allgemeine 
Bundesmittel

Juristische Personen**

Inländische  
private Anleger
(tendenziell vermögende 
Haushalte)

Private Versicherte

Öffentliche Haushalte

Sozial
versicherungen***

Anleger aus  
dem Ausland

Die drei Stempelabgaben des Bundes werden auf ver
schiedenen Finanz und Versicherungstransaktionen 
erhoben. Die Umsatzabgabe belastet den Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren, die Emissionsabgabe die 
Ausgabe bzw. die Erhöhung des Nennwerts von  
inländischen Beteiligungsrechten und Obligationen. 
Schliesslich belasten die Stempelabgaben auf Prä
mienquittungen die Prämienzahlungen von gewissen 
Versicherungen. 

Die Stempelabgaben belasten zu einem Drittel juristi
sche Personen. Denn diese zahlen Abgaben sowohl 
auf Emission und Handel von Wertpapieren als auch 
auf den von ihnen bezahlten Versicherungsprämien. 
Massgeblich tragen auch Anleger im Ausland zum 
Steueraufkommen bei (fast 30 Prozent). So stammt 
insbesondere bei der Umsatzabgabe schätzungsweise 
etwa die Hälfte der Steuereinnahmen von Anlegern 
aus dem Ausland. Dies ist vor allem der international 
anerkannten Attraktivität des schweizerischen Finanz
platzes zu verdanken. Was die Besteuerung von priva

ten Anlegern betrifft, kann man davon ausgehen, dass 
tendenziell vermögende Haushalte den Löwenanteil 
der Umsatzabgabe bestreiten. Dagegen dürfte bei der 
Stempelabgabe auf Prämienquittungen der Kreis der 
zahlenden Haushalte breiter sein. 

Insgesamt liefern die Stempelabgaben dem Bund  
2,6 Mrd. Franken zur freien Verfügung. Das Steuerauf
kommen aus Umsatz und Emissionsabgaben kann,  
je nach konjunktureller Entwicklung, von Jahr zu Jahr 
stark fluktuieren. So war insbesondere der Ertrag aus 
der Umsatzabgabe im Jahr 2003 wegen rückgängiger 
Börsengeschäfte unterdurchschnittlich tief. Die Ver
teilung auf die verschiedenen Kategorien von Steuer
zahlern beruht deshalb auf einem geglätteten Durch
schnitt der Jahre 2001 bis 2005.
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Obere  
20 %

Haushalte im Inland
nach Einkommens
stufen*

Wer zahlt? Wie viel?

A1� Mehrwertsteuer: Verteilung der Steuerlast und 
Verwendung der Einnahmen, 1�,2 Mrd. Franken
In Prozent, 2003

Finanzierung des Bundes

Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
36,1 %

 * Gemäss Verteilungswerten 2000–2002.
 ** Die Verteilung der Steuerlast auf die privaten Haushalte basiert auf absoluten Zahlen, welche die «Taxe occulte» einschliessen.  

Es wird angenommen, dass diese Verteilung ohne den «Taxe occulte»Anteil erfolgt.
 *** Konsum von Tourismusleistungen und Käufe von Gegenständen (ohne «Taxe occulte»Effekt zulasten des Auslands). 
 **** Inklusive «Taxe occulte» auf Exporte.
 ***** Inklusive übrige Bereiche (entspricht 0,6% der Steuerlast).

Wofür?

Untere 
20 %

Mittlere
�0 %

Haushalte im Ausland***

�� % der Steuerlast**

�� % der Steuerlast 
systemfremde  
«Taxe occulte»****

Allgemeine 
Bundesmittel
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(direkt und via 
Bundesanteil)

Prämienverbilligung KVG

Eisenbahngrossprojekte
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Bildung und Forschung*****
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Banken
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Die MWST hat nicht den Ruf einer besonders solida
rischen Steuer. Dennoch tragen die oberen Einkom
mensschichten wesentlich mehr zu den Einnahmen 
aus der MWST bei als die unteren. So leisten die 20 
Prozent Haushalte mit einem Bruttohaushaltseinkom
men von mehr als 140 000 Franken 22 Prozent, die 
 unteren 20 Prozent mit einem Bruttohaushaltsein
kommen bis 54 000 Franken nicht einmal 6 Prozent 
der Mehrwertsteuereinnahmen. So bringt das untere 
Segment etwa viermal weniger als das obere Segment 
und verhältnismässig die Hälfte der mittleren 60 Pro
zent. Da das Konsumvolumen und verhalten stark 
vom Einkommen abhängen, erstaunt das Resultat we
nig. 

Insgesamt tragen allerdings die privaten Haushalte 
(die inländischen und die im Ausland) als Konsumen
ten nur 67 Prozent zu den MWSTEinnahmen bei. 
 Entgegen dem Grundgedanken der MWST, die als rei
ne Konsumsteuer fungieren sollte, leisten doch be
stimmte Wirtschaftssektoren direkt ein Drittel der 
Einnahmen. Das ist vor allem die Folge «unechter» 
 Befreiungen, die die MWST zu einer versteckten Un
ternehmenssteuer macht. Auf bestimmten Gütern 
und Dienstleistungen wird zwar beim Endkonsument 
keine MWST erhoben. Jedoch bezahlen die Hersteller 
dieser Produkte und Dienstleistungen die volle MWST 
auf bezogenen Vorleistungen und getätigten Investi
tionen. Diese MWSTBeträge, die als «Taxe occulte» 
bezeichnet werden, werden vom Staat nicht zurück
erstattet. Betroffen von dieser systemfremden Besteu
erung in der Schweiz sind die Branchen Immobilien, 
Gesundheit, Banken und Versicherungen, aber auch 
die öffentlichen Haushalte, vor allem die Kantone und 
die Gemeinden. Auch das Ausland ist von der «Taxe 
 occulte»Belastung durch gewisse unecht befreite Ex
porte betroffen. Damit werden gegenwärtig tiefere 
MWSTSätze durch die rund 6 Mrd. Franken schwere 
«Taxe occulte» quersubventioniert.

Das MWSTAufkommen fliesst vorwiegend in den Topf 
der allgemeinen Bundesmittel (zu über 80 Prozent). 
Beinahe 20 Prozent der Einnahmen sind heute bereits 
zweckgebunden, insbesondere für die AHV, die Ver
billigung der KVGPrämien und den FinöVFonds. Um 
die steigenden Ausgaben bei den Sozialversiche
rungen zu finanzieren, wird zudem gegenwärtig eine 
weitere befristete MWSTErhöhung erwogen.

Die geplante MWSTReform hat unter anderem die 
 Reduktion der volkswirtschaftlich schädlichen «Taxe 
occulte» zum Ziel. Das kann vor allem durch eine 
 möglichst konsequente Abschaffung der Steueraus
nahmen erreicht werden. Die Einführung eines tiefen 
Einheitssatzes von 6 Prozent (anstelle des Normal
satzes von 7,6 Prozent und des reduzierten von 2,4 
Prozent) würde die Verteilung der MWSTBelastung 
zwischen den Haushalten kaum verändern.
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A14 Konsumabgaben auf Tabak, Bier und Spirituosen:  
Verteilung der Steuerlast und Verwendung der Einnahmen, 
2,1 Mrd. Franken
Haushalte nach Einkommensstufen, in Prozent, 2003

Finanzierung des Bundes

Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
4,4 %

 *  Gemäss Verteilungswerten 1998.

Wer zahlt? Wie viel?* Wofür?

AHVFonds
via Bundesanteil

Allgemeine Bundesmittel

Obere

Mittlere

Untere

Kantone

Auf Tabak, Bier und Spirituosen werden produktspezi
fische Steuern erhoben. Formell werden diese Steuern  
von den Produzenten bezahlt. Es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die Steuerbelastung voll 
auf die Konsumenten überwälzt wird. Die Tabaksteuer 
ist mit einem Anteil von 80 Prozent (1,8 Mrd. Franken) 
bei weitem die ertragsstärkste dieser Konsumsteuern. 
Die Verteilung der Steuerlast auf die einzelnen Haus
haltsgruppen wurde aufgrund des durchschnittlichen 
Konsums nach Bruttohaushaltseinkommen berech
net. Die Statistiken des BFS zeigen, dass die aggregier
ten Konsumausgaben für Tabak, Bier und Spirituosen 
mit steigendem Einkommen tendenziell zunehmen. 
Entsprechend sind die verschiedenen Einkommenska
tegorien von diesen Steuern betroffen. So fallen die 
geschätzten Finanzierungsanteile der mittleren 47,5 
Prozent Einkommen (Bruttohaushaltseinkommen 
 zwischen 60 000 und 120 000 Franken) und der oberen 
27,5 Prozent Einkommen (Bruttohaushaltseinkom
men von über 120 000 Franken) je verhältnismässig 
höher aus als diejenigen der unteren 25 Prozent Ein
kommen (Bruttohaushaltseinkommen unter 60 000 
Franken). Während hohe Einkommen durch die Steuer 

auf Spirituosen deutlich stärker belastet werden, 
schlägt bei den unteren Einkommen verhältnismässig, 
jedoch nicht absolut, vor allem die Tabaksteuer zu 
 Buche. Für die unteren Einkommen ist der Finanzie
rungsanteil von 18,5 Prozent an der Tabaksteuer der 
grösste beobachtete Anteil aller Steuern.

Mit Ausnahme der Biersteuer, die dem Bund zur freien 
Verfügung steht, fliesst praktisch der gesamte Ertrag 
aus diesen Konsumabgaben in den AHVFonds.  
Diese Zweckbindung muss jedoch insofern präzisiert 
werden, als dass der Ertrag dem gesetzlichen Bundes
anteil (16,36 Prozent der AHVAusgaben) angerechnet 
wird. Zu erwähnen ist auch, dass 10 Prozent des 
 Steueraufkommens auf Spirituosen für die Bekämp
fung von Suchtproblemen in die Kantonskassen zu
rückfliessen.
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Finanzierung des Bundes

Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
10,2 %

A15 Mineralölsteuern*: Verteilung der Steuerlast und 
Verwendung der Einnahmen, 4,� Mrd. Franken 
In Prozent, 2003

 * Mineralölsteuer und Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen.
 ** Gemäss Verteilungswerten 1998. 
 *** Wirtschaft: Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen, Landwirtschaft.

Private Haushalte  
im Inland
nach Einkommensstufen

Wer zahlt? Wie viel?** Wofür?

Untere 
25,0 %

Obere 
2�,5 %

Ausländischer «Tanktourismus»

Öffentliche Haushalte

Allgemeine 
Bundesmittel

Strassen

Wirtschaft***

Mittlere 
4�,5 %

Allg. Strassenbeiträge 
und Finanzausgleich

Öffentlicher Verkehr

Umwelt und Landschaft

Einnahmenüberschuss

Die Wirtschaft zahlt durch Dienstfahrten und Trans
port von Waren und Personen über ein Viertel der 
 Mineralölsteuern. Darüber hinaus belastet die Mine
ralölsteuer alle Einkommensschichten der inlän
dischen privaten Haushalte. Zusammen leisten alle 
Privathaushalte 64 Prozent des Ertrags. Dabei ist der 
Beitrag der oberen 27,5 Prozent Einkommen (Brutto
haushaltseinkommen über 120 000 Franken) über
durchschnittlich hoch, da sie verhältnismässig dreimal 
mehr als die untere vergleichbare Kategorie und an
derthalbmal mehr als die mittlere Kategorie zahlen. 
Das dürfte an den höheren Mobilitätsbedürfnissen im 
Privatverkehr und der Benutzung von Fahrzeugen mit 
einem höheren Treibstoffverbrauch liegen. Der «Tank
tourismus» aus dem Ausland, der vor allem auf eine  
im internationalen Vergleich tiefere Besteuerung von 
Treibstoffen zurückzuführen ist, generiert schätzungs
weise immerhin mehr als 6 Prozent des Steueraufkom
mens. 

Fast 30 Prozent der Einnahmen aus der Mineralölsteu
er fliessen zur freien Verfügung in die allgemeinen 
Mittel des Bundeshaushalts; etwa die Hälfte ist für die 
Spezialfinanzierung des Strassenbaus bzw. unterhalts 
bestimmt. Immerhin 11 Prozent der Einnahmen wer
den für die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs 
 (inklusive kombinierter Verkehr) verwendet. Mit In
krafttreten des NFA werden diese für die Strassen 
zweckgebundenen Kantonsanteile gekürzt, weil der 
Bund grössere Verantwortung im Nationalstrassen
bereich übernimmt. Zu erwähnen ist schliesslich die 
im Jahr 2008 vorgesehene Einrichtung des auf 20 Jahre 
befristeten Infrastrukturfonds für den Agglomerati
onsverkehr und das Nationalstrassennetz. Der Fonds 
wird durch zweckgebundene Gelder aus der Mineral
ölsteuer und der Autobahnvignette gespeist. Die  
Ersteinlage von 2,2 Mrd. Franken wird über Verschul
dung finanziert.
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Finanzierung des Bundes

A1� Schwerverkehrsabgabe: Verteilung der Steuerlast und 
Verwendung der Einnahmen, 0,� Mrd. Franken 
In Prozent, 2003

Anteil an den 
 Bundeseinnahmen: 
1,8 %

Wer zahlt? Wie viel? Wofür?

Eisenbahn
grossprojekte

Inländische  
Transporteure

Ausländische  
Transporteure

Allgemeine  
Kantonsmittel

Erhebungskosten und 
Rückerstattungen

Die LSVA wird von Strassentransportunternehmen 
und damit von der Wirtschaft bezahlt. Inländische 
Transporteure generieren drei Viertel, ausländische 
Transporteure den Rest der Einnahmen. Die Ver
wendung der Steuereinnahmen reflektiert eine poli
tisch gewollte Umverteilung vom Strassen zum 
 Schienentransport. So fliesst mehr als die Hälfte des 
Steuerertrags in den FinöVFonds, 27 Prozent in  
die Kantone und 21 Prozent zur Deckung der Erhe
bungskosten an die Bundeszollverwaltung zurück.

Seit 2003 sind die LSVAEinnahmen sehr stark gestie
gen. Im Jahr 2006 lag das Steueraufkommen bereits 
bei 1,3 Mrd. Franken. Das wurde durch eine Erhöhung 
der LSVAAnsätze und eine Ausdehnung der Bemes
sungsgrundlage auf Fahrzeuge bis 40 Tonnen ermög
licht. Gegenwärtig wird eine weitere Erhöhung der  
LSVA erwogen. Damit dürfte die Steuerlast auf Trans
porteure in den nächsten Jahren weiter steigen. 
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Finanzierung des Bundes

 Finanzierung des Bundes und ihre Verwendung,  
51 Mrd. Franken
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Werden alle Finanzierungsquellen des Bundes nach 
den definierten sozioökonomischen Kategorien (siehe 
Fussnoten Abbildung 18) konsolidiert betrachtet, 
 finanzieren die Unternehmen und die 20 Prozent Privat
personen des oberen Einkommenssegments zusam
men fast die Hälfte aller Bundesausgaben (vor Überwäl
zung der Finanzierungsanteile der öffentlichen 
Haushalte und «Diverse»). Die übrigen 80 Prozent der 
Steuerzahler hingegen finanzieren kein Viertel des 
Bundesbudgets. Hauptgrund für diese beachtliche 
 Solidarität ist vor allem die DBST. Der merkbare Finan
zierungsanteil der öffentlichen Haushalte (Kantone, 
Gemeinden usw.) von 6 Prozent resultiert primär aus 
dem «Taxe occulte»Effekt der MWST. Ferner ist auch 
die öffentliche Hand durch Emissions und Umsatzab
gaben sowie Strassenverkehrsabgaben belastet. Der 
Finanzierungsanteil «Diverse» von 8 Prozent summiert 
alle aus der Steuerstatistik nicht direkt zuordenbaren 
Einnahmequellen wie Gebühren, Vermögenserträge 
(z.B. SNBGewinnanteile) sowie verhältnismässig 
 wenig ergiebige Bundesabgaben wie die Spielbanken 
oder die Wehrpflichtersatzabgabe. Mit etwas mehr  
als 6 Prozent leistet auch das Ausland einen Beitrag zur 
Finanzierung des Bundes, vor allem bei der Verrech
nungssteuer, den Stempelabgaben, der MWST und 
den Verkehrssteuern. Mit einem Restanteil von 7 Pro
zent ist schliesslich die Belastung der künftigen Gene
rationen durch die Neuverschuldung im Jahr 2003 
 besonders hoch.

Im Sinne einer vertretbaren Steuerinzidenzberech
nung werden in einem zweiten Schritt (vgl. Abbildung 
18) die Zahlungen der öffentlichen Haushalte sowie 
des Postens «Diverse» auf die Gruppen Unternehmen, 
Privatpersonen und Ausland überwälzt. Einerseits 
werden Finanzierungsbeiträge der öffentlichen Hand 
letztlich von den Steuerzahlern getragen und können 
nach dem entsprechenden Schlüssel rückverteilt 
 werden. Andererseits stehen Gebühren und Vermö
genserträge bei der Überwälzung des Postens «Di
verse» im Vordergrund. Dabei kann die Überwälzung 
in gewissen Fällen etwas präziser geschätzt werden, 
wobei meistens mangels näherer Informationen ver
nünftigerweise von einer ProKopfRückverteilung 
auszugehen ist. Nach Überwälzung finanzieren die 
 Unternehmen zusammen mit den 20 Prozent der Pri
vatpersonen des oberen Segments 55 Prozent des 
 gesamten Bundesbudgets. Während die Unternehmen 
25 Prozent abliefern, zahlen die oberen 20 Prozent so
gar 30 Prozent. Der Anteil der übrigen 80 Prozent der 

Steuerzahler am Bundesbudget beträgt 31 Prozent. 
Davon leistet der Mittelstand 26 Prozent und die un
teren 20 Prozent Privatpersonen 5 Prozent. Das Aus
land bringt 7 Prozent der Einnahmen der Bundeskasse. 

Was die Verwendung der Einnahmen betrifft, wird für 
die Einteilung in die verschiedenen Aufgabengebiete 
geprüft, ob und für welche Aufgabenbereiche die Ein
nahmen zweckgebunden bzw. direkt zuteilbar sind 
(im Falle von Entgelten und Gebühren). Zu beachten 
ist, dass die Zuweisung auf bestimmte Aufgaben über 
die finanzielle Höhe des entsprechenden Aufgaben
bereichs nichts aussagt, da massgebliche Teile nicht 
von zweckgebundenen bzw. von direkt zuteilbaren 
Einnahmen, sondern auch von allgemeinen Mitteln, die 
zur freien Verfügung stehen (z.B. Bildung oder Landes
verteidigung) finanziert werden. Insgesamt sind für 
den Bund 68 Prozent der Einnahmen frei verfügbar. 
Beinahe 9 Prozent fliessen zweckgebunden in den 
AHVFonds (MWSTProzent, Tabak und Spirituosen
besteuerung sowie Spielbankenabgabe). Weitere  
8 Prozent kommen den Kantonskassen zugute, haupt
sächlich Einnahmenanteile aus der DBST (30 Prozent), 
der LSVA (33 Prozent) und der Verrechnungssteuer 
(10 Prozent). Mit Inkrafttreten der NFA werden die 
Kantonsanteile allerdings modifiziert (z.B. Senkung 
des Anteils an DBST von 30 auf 17 Prozent). Ferner 
werden rund 6 Prozent für den Strassenbereich (Mine
ralölsteuer und Nationalstrassenabgabe) bzw. 5 Pro
zent für den öffentlichen Verkehr (0,1 Prozent MWST, 
LSVA, Mineralölsteuer, Nationalstrassenabgabe und 
Verschuldung durch den FinöVFonds) zweckgebun
den. Für die Finanzierung der KVGPrämienverbilli
gungen wird etwas mehr als 1 Prozent zweckgebun
den (MWST). 

Zu den Abbildungen 17 und 18.
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Finanzierung des Bundes

A1� Finanzierung des Bundes vor Überwälzung,  
51 Mrd. Franken
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?
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Für Fussnotenkommentare siehe Abbildung 18.
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 * «Unternehmen»: juristische Personen bei DBST, VST und Stempelabgaben; Immobilien, Banken, Versicherungen und Übrige bei 
MWST; Wirtschaft bei Mineralölsteuern, Automobilsteuer und Nationalstrassenabgabe; inländische Transporteure bei LSVA.  
«Obere 20%»: obere 19,3% Einkommen der natürlichen Personen und 82,2% der Sonderfälle / Übrige bei DBST; private Anleger bei 
VST und Umsatzabgabe; 20% private Versicherte bei Prämienstempel; obere 20% Haushaltseinkommen bei MWST; obere 27,5% 
Haushaltseinkommen bei Tabak, Bier, Alkohol und Mineralölsteuern sowie Automobilsteuer und Nationalstrassenabgabe. 
«Mittelstand �0%»: mittlere 60,2% Einkommen der natürlichen Personen und 17,8% der Sonderfälle / Übrige bei DBST; 60% private 
Versicherte bei Prämienstempel; mittlere 60% Haushaltseinkommen bei MWST; mittlere 47,5% Haushaltseinkommen bei Tabak, 
Bier, Alkohol und Mineralölsteuern sowie bei Automobilsteuer und Nationalstrassenabgabe.   «Untere 20%»: untere 20,5% 
Einkommen der natürlichen Personen; 20% private Versicherte bei Prämienstempel; untere 20% Haushaltseinkommen bei MWST; 
untere 25% Haushaltseinkommen bei Tabak, Bier, Alkohol und Mineralölsteuern sowie bei Automobilsteuer und Nationalstras
senabgabe.   «Öffentliche Haushalte»: inklusive Sozialversicherungen bei Stempelabgaben; Gemeinwesen, Gesundheit, Sozial
wesen, Bildung und Forschung bei MWST.   «Diverse»: Bundeseinnahmen, die nicht zugeteilt werden konnten (z.B. Spielbankenab
gabe, Wehrpflichtersatz, Vermögenserträge).   «Ausland»: Anleger aus dem Ausland bei VST und Umsatzabgabe; Haushalte  
im Ausland bei MWST; ausländische Gäste bei Mineralölsteuern; ausländische Transporteure bei LSVA; ausländische Fahrzeuge bei 
Nationalstrassenabgabe.    «Künftige Generationen»: Ausgabenüberschuss der Finanzrechnung des Bundes inklusive Verschul
dung des Fonds für Eisenbahngrossprojekte.

 ** Inklusive allgemeine Strassenbeiträge und Finanzausgleich.

Finanzierung des Bundes

A1� Finanzierung des Bundes nach Überwälzung  
und ihre Verwendung, 51 Mrd. Franken
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

��,1 %

Wofür?

Allgemeine  
Bundesmittel

�,1 %

Unternehmen

�,� %

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Ausland
Künftige Generationen

25,� %

2�,� %

2�,1 %

5,2 % 

�,5 %

�,� %

5,5 %

4,5 %

Allgemeine  
Kantonsmittel

AHVFonds (direkt und  
via Bundesanteil)

Strassen**

Öffentlicher Verkehr

Prämienverbilligung KVG1,4 %
Diverse�,� %
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Finanzierung des Bundes

A1� Herkunft der allgemeinen Bundesmittel* nach Überwälzung,  
�4,� Mrd. Franken
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * Es sind die Gesamteinnahmen des Bundes abzüglich Kantonsanteile an Bundeseinnahmen, zweckgebundene Mittel (z.B. Verkehr, 
AHV, KVG), Entgelte. Diese Posten werden abgezogen, weil davon ausgegangen wird, dass sie zweckgebunden bzw. direkt zuteilbar 
sind. Damit wird angenommen, dass die übrigen Bundeseinnahmen frei verfügbar sind.

 ** «Unternehmen»: juristische Personen bei DBST, VST und Stempelabgaben; Immobilien, Banken, Versicherungen und Übrige bei 
MWST; Wirtschaft bei Mineralölsteuern, Automobilsteuer und Nationalstrassenabgabe; inländische Transporteure bei LSVA.   
«Obere 20%»: obere 19,3% Einkommen der natürlichen Personen und 82,2% der Sonderfälle/Übrige bei DBST; private Anleger bei 
VST und Umsatzabgabe; 20% private Versicherte bei Prämienstempel; obere 20% Haushaltseinkommen bei MWST; obere 27,5% 
Haushaltseinkommen bei Tabak, Bier, Alkohol und Mineralölsteuern sowie Automobilsteuer und Nationalstrassenabgabe.   
«Mittelstand �0%»: mittlere 60,2% Einkommen der natürlichen Personen und 17,8% der Sonderfälle/Übrige bei DBST; 60% private 
Versicherte bei Prämienstempel; mittlere 60% Haushaltseinkommen bei MWST; mittlere 47,5% Haushaltseinkommen bei Tabak, 
Bier, Alkohol und Mineralölsteuern sowie bei Automobilsteuer und Nationalstrassenabgabe.   «Untere 20%»: untere 20,5% 
Einkommen der natürlichen Personen; 20% private Versicherte bei Prämienstempel; untere 20% Haushaltseinkommen bei MWST; 
untere 25% Haushaltseinkommen bei Tabak, Bier, Alkohol und Mineralölsteuern sowie bei Automobilsteuer und Nationalstras
senabgabe.   «Ausland»: Anleger aus dem Ausland bei VST und Umsatzabgabe; Haushalte im Ausland bei MWST; ausländische 
Gäste bei Mineralölsteuern; ausländische Transporteure bei LSVA; ausländische Fahrzeuge bei Nationalstrassenabgabe.   «Künftige 
Generationen»: Ausgabenüberschuss der Finanzrechnung des Bundes (ohne Fonds für Eisenbahngrossprojekte und ETHBereich).

Wer zahlt?** Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Ausland
Künftige Generationen

24,� %

�0,1 %

25,� %

4,� % 

�,� %

�,0 %

Nach Überwälzung der Finanzierungsbeiträge der öf
fentlichen Haushalte und des Postens «Diverse» wer
den rund 55 Prozent der allgemeinen Bundesmittel 
zusammen von den Unternehmen und den 20 Prozent 
Privatpersonen des oberen Segments finanziert. Der 
Anteil der übrigen 80 Prozent Privatpersonen kommt 

auf 30 Prozent, während das Ausland 7 Prozent aus
macht. Mit 8 Prozent tragen auch künftige Gene
rationen durch Neuverschuldung zur Finanzierung der 
allgemeinen Mittel bei.
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3.2 Finanzierung der Kantone  
und Gemeinden
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Finanzierung der Kantone und Gemeinden

A20 Finanzierungsquellen der Kantone und Gemeinden
In Mrd. Franken, 2003

Kantone 
und  
Gemeinden
Total: 100,0

Einkommenssteuer 35,4

Vermögenssteuer 4,6

Ertragssteuer 5,7

Kapitalsteuer 1,5

Übrige Substanz und Transaktionssteuern 3,6

Motorfahrzeugsteuer 1,8

Bundesbeiträge 15,4

Entgelte 21,7

Verschuldung 2,2

Übrige Einnahmen 8,1

Kantone und Gemeinden haben 2003 100 Mrd. Fran
ken ausgegeben. Im gleichen Jahr wurden Einnahmen 
von 97,8 Mrd. Franken generiert. Damit entstand ein 
konsolidiertes Defizit von 2,2 Mrd. Franken. Das ist 
verhältnismässig zwar deutlich weniger als das Defizit 
des Bundes im gleichen Jahr, aber mehr als in anderen 
durchschnittlichen Jahren. Mit einem Anteil von 35,4 
 Prozent (35,4 Mrd. Franken) ist die Einkommenssteuer 
mit Abstand die wichtigste Finanzierungsquelle der 
Kantone und Gemeinden. An zweiter Stelle folgen mit 
21,7 Mrd. Franken die Entgelte (insbesondere Gebüh
ren). Auch der Bund (durch Bundessubventionen und 
Kantonsanteile an Bundessteuern) leistet mit 15,4 
Mrd. Franken einen substanziellen Finanzierungsbei
trag. Die Ertragssteuer auf Unternehmensgewinne 
bringt den Kantonen und Gemeinden 5,7 Mrd. Franken. 
Zu den weiteren Einnahmequellen gehören die von 

Privatpersonen (insbesondere Vermögenssteuer 4,6 
Mrd. Franken) und Unternehmen (insbesondere 
 Kapitalsteuer 1,5 Mrd. Franken) erstatteten Substanz 
und Transaktionssteuern (insgesamt 9,7 Mrd. Fran
ken). Zur Finanzierung des Defizits verschuldeten sich 
die Kantone und Gemeinden neu mit 2,2 Mrd. Franken 
zulasten künftiger Generationen.
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Finanzierung der Kantone und Gemeinden

Anteil an den  
Kantonseinnahmen: 
36,3 %

A21 Kantonale Einkommenssteuern*:  
Verteilung der Steuerlast, �5,4 Mrd. Franken
Steuerpflichtige nach Stufen des reinen Einkommens, in Prozent,  
2003, gesamtschweizerische Optik

 * Inklusive Einkommenssteuern der Gemeinden.

�,5 %

Wer zahlt? Wie viel?

2�,� %

42,0%

21,� %

Obere  
Einkommen

Untere  
Einkommen

��,5 %

25,�%

�4,2 %

Mittlere  
Einkommen

1,� % 

Hier wird das konsolidierte Resultat für die Einkom
menssteuer aller Kantone und Gemeinden präsentiert.  
Je nach Kanton und Gemeinde weicht die Verteilung 
der Steuerlast von diesem Gesamtergebnis ab. Den
noch zeigt ein Blick in die Werte einzelner Kantone, 
dass die meisten, trotz zum Teil stark variierender Ein
kommenssteuerbelastung, eine relativ ähnliche Ver
teilung der Steuerlast haben wie die konsolidierte Be
trachtung aller Kantone. 

Bei den kantonalen Einkommenssteuern zeigt sich 
 eine bedeutende Umverteilungswirkung zwischen 
den Einkommensklassen, wenn auch etwas weniger 
ausgeprägt als bei der DBST. So kommen die oberen  
8 Prozent der Steuerpflichtigen mit einem reinen Ein
kommen von über 120 000 Franken (d.h. steuerbare 
Einkommen gemäss DBST plus diverse gesetzliche 
 Abzüge) für fast 40 Prozent der Einkommenssteuer 
auf. Die unteren 29 Prozent der Steuerpflichtigen mit 
einem reinen Einkommen bis 30 000 Franken finan
zieren hingegen keine 2 Prozent des Steuerertrags. 

Der im Vergleich zur DBST in der Regel weit weniger 
ausgeprägte Progressionsverlauf der kantonalen und 
kommunalen Steuertarife wird auf Kantonsebene aber 
durch zahlreiche Substanz und Transaktionssteuern – 
allen voran die umfassende und sehr ergiebige Vermö
genssteuer – mehr als wettgemacht. 
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Finanzierung der Kantone und Gemeinden

A22 Kantonale Vermögenssteuern*: Verteilung  
der Steuerlast, 4,� Mrd. Franken
Steuerpflichtige nach Stufen des Reinvermögens, in Prozent,  
2003, gesamtschweizerische Optik

Anteil an den 
 Kantonseinnahmen: 
4,7 %

Wer zahlt? Wie viel?

��,4 %

22,4%

�,� %
Grosse  
Vermögen

Kleine  
Vermögen

5�,� %

12,�%

�0,� %

1,4 %

 *  Inklusive Vermögenssteuern der Gemeinden.

0,1 % 

Hier wird das konsolidierte Resultat für die Vermö
genssteuer aller Kantone und Gemeinden präsentiert. 
Je nach Kanton und Gemeinde weicht die Verteilung 
der Steuerlast vom Gesamtergebnis ab. Dennoch  
zeigt ein Blick in die Werte einzelner Kantone, dass die 
meisten Kantone, trotz zum Teil stark variierender 
Vermögenssteuerbelastung, eine relativ ähnliche Ver
teilung der Steuerlast aufweisen wie die konsolidierte 
Betrachtung aller Kantone. 

Bei der Vermögenssteuer ist die Steuerbelastung äus
serst ungleich verteilt. Beinahe 90 Prozent des Steu
erertrags werden von weniger als 10 Prozent der Steu
erpflichtigen mit den grösseren Vermögen finanziert. 
Diese Steuerpflichtigen verfügen – gemäss schwei
zerischer Vermögensstatistik – über ein Reinvermögen 
(Aktiven abzüglich Passiven, vor Berücksichtigung  
der Sozialabzüge) von mehr als 500 000 Franken. Hin
gegen tragen die rund 70 Prozent Steuerpflichtigen  
mit kleineren Vermögen, d.h. mit einem Reinvermögen 
unter 100 000 Franken, praktisch nichts zum Ertrag 
der Vermögenssteuer bei. 

Im internationalen Vergleich ist die umfassende 
 Vermögenssteuer nach schweizerischem Modell ein 
Unikum. Finanziell gesehen überkompensiert die 
 Vermögenssteuer bei weitem die fehlende Kapitalge
winn bzw. Beteiligungsgewinnsteuer. Als zweit
ergiebigste Steuer für Kantone und Gemeinden bringt 
sie jährlich beinahe 5 Mrd. Franken ein.
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Finanzierung der Kantone und Gemeinden

Anteil an den 
 Kantonseinnahmen: 
5,3 %

A2� Übrige kantonale Substanz und Transaktionssteuern*: 
Verteilung der Steuerlast, 5,2 Mrd. Franken 
Natürliche und juristische Personen, in Prozent, 2003

 * Kantonale und kommunale Kapitalsteuern, Grundsteuern, Vermögensgewinnsteuern, Vermögensverkehrssteuern sowie  
Erbschafts und Schenkungssteuern.

 ** «Juristische Personen»: Annahme: 100% der Steuererträge bei Kapitalsteuern, 50% bei Grundsteuern, 30% bei Vermögensverkehrs
steuern und 20% bei Vermögensgewinnsteuern fallen bei juristischen Personen an.   «Obere 20%», «Mittlere �0%», «Untere 20%»: 
Verteilung Anteil natürliche Personen (50% bei Grundsteuern, 70% bei Vermögensverkehrssteuern und 80% bei Vermögensgewinn
steuern) gemäss Vermögenssteuer. Verteilung Erbschafts und Schenkungssteuern gemäss Vermögenssteuer.

Wer zahlt?** Wie viel?

Untere 
20 %

Mittlere 
�0 %

Obere  
20 %

Natürliche Personen
nach Stufen des  
Reinvermögens

4�,0 %

52,� %

Juristische Personen

1,2 % 

Kapitalsteuern, Steuern auf Grundeigentum, Eigen
tumsübertragungen, Grundstückgewinnen sowie  
Erbschaften und Schenkungen bringen den Kantonen  
und Gemeinden insgesamt gut 5,2 Mrd. Franken ein. 
Kapitalsteuern werden finanziell ausschliesslich von 
juristischen Personen (Kategorie der Unternehmen) 
getragen. Juristische Personen werden zudem vor 
allem mit Grundsteuern und Vermögensverkehrssteu
ern belastet. Damit decken die juristischen Personen 
schätzungsweise 46 Prozent der Einnahmen aus übrigen 
Substanz und Transaktionssteuern. 

Grund und Vermögensverkehrssteuern belasten 
ebenfalls stark Privatpersonen. Ferner sind Privatper
sonen durch die Erbschafts und Schenkungssteuern 
betroffen. Obwohl es keine detaillierten konsoli
dierten Statistiken zur Verteilung der Steuerlast inner
halb der Kategorie der Privatpersonen gibt, kann man 
davon ausgehen, dass vor allem vermögende Privat

personen diese Steuern entrichten bzw. im Verhältnis 
zum vorhandenen Vermögen bezahlen. Deshalb wird 
bei der Kategorie der Privatpersonen am Verteilschlüs
sel der Vermögenssteuer angeknüpft. Unter diesen 
Annahmen leisten die 20 Prozent der Privatpersonen 
des oberen Segments mit einem Reinvermögen 
 (Aktiven abzüglich Passiven, vor Berücksichtigung der 
Sozialabzüge) von mehr als 200 000 Franken 53 Pro
zent der Einnahmen aus den übrigen Substanz und 
Transaktionssteuern. Das mittlere 60prozentige Seg
ment (Privatpersonen mit einem Vermögen bis zu 
200 000 Franken) und das untere 20prozentige Seg
ment (gemäss Vermögensstatistik kein Vermögen) 
tragen zusammen hingegen nur etwas mehr als 1 Pro
zent zu diesen Steuereinnahmen bei.
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Finanzierung der Kantone und Gemeinden

A24 Finanzierung der Kantone und Gemeinden 
vor Überwälzung, 100 Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte
Diverse
Ausland
Künftige Generationen

1�,5 %

�5,1 %

1�,2 %

2�,� %
1,0 % 

0,� % 

1,0 % 

2,� %

Davon 21,7 %  
Entgelte /  
Gebühren

Werden alle Finanzierungsquellen der Kantone und 
Gemeinden nach den definierten sozioökonomischen 
 Kategorien (siehe Fussnote Abbildung 25) konsolidiert 
 betrachtet, so finanzieren die Unternehmen und die 
20 Prozent Privatpersonen des oberen Segments  
fast die Hälfte der Kantons und Gemeindeausgaben  
(vor Überwälzung der Finanzierungsanteile der öffent
lichen Haushalte und «Diverse»). Das entspricht etwa 
den Verhältnissen auf Bundesebene. Die übrigen 80 
Prozent der Steuerzahler finanzieren mit 19 Prozent  
an den konsolidierten Kantons und Gemeindebud
gets merkbar weniger als beim Bund. Das erklärt sich  
vor allem durch die ausstehende Überwälzung des 
Postens «Diverse», der umfangreiche Gebühren (21,7 
Mrd. Franken) enthält und verhältnismässig stärker 
die unteren Segmente belastet. Vom Ausland als Ein
nahmequelle profitieren die Kantone nur marginal, 
vor allem indirekt durch seinen Finanzierungsanteil an 
Bundesgeldern, die in die Kantone fliessen. Mit einem 
Restanteil von 3 Prozent ist die Belastung der künf
tigen Generationen durch die Neuverschuldung deut
lich kleiner als beim Bund.

Im Sinne einer vertretbaren Steuerinzidenzberech
nung werden in einem zweiten Schritt (vgl. Abbildung 
25) die Zahlungen der öffentlichen Haushalte sowie 

des Postens «Diverse» auf die Gruppen Unternehmen, 
Privatpersonen und Ausland überwälzt. Einerseits 
werden Finanzierungsbeiträge der öffentlichen Hand 
letztlich von den Steuerzahlern getragen und können 
nach dem entsprechenden Schlüssel rückverteilt 
 werden. Andererseits stehen die bedeutenden Gebüh
ren bei der Überwälzung des Postens «Diverse» im 
 Vordergrund. Dabei kann die Überwälzung in gewis
sen Fällen präziser geschätzt werden, wobei meistens 
 mangels näherer Informationen vernünftigerweise 
von einer ProKopfRückverteilung auszugehen ist. 
Nach Überwälzung finanzieren die Unternehmen (16 
Prozent) und die 20 Prozent Privatpersonen des obe
ren Segments (41 Prozent) insgesamt 57 Prozent aller 
Kantons und Gemeindeausgaben. Der Anteil der 
 übrigen 80 Prozent der Steuerzahler steigt auf 39 Pro
zent der Kantons und Gemeindebudgets. Davon 
 werden 33 Prozent vom Mittelstand und 6 Prozent  
von den unteren 20 Prozent finanziert. 

Was die Verwendung der Einnahmen betrifft, wird für 
die Einteilung in die verschiedenen Aufgabengebiete 
geprüft, ob und für welche Aufgabenbereiche die 
 Einnahmen zweckgebunden bzw. direkt zuteilbar sind 
(im Falle von Entgelten und Gebühren im Umfang  
von 21,7 Mrd. Franken). Zudem sind Bundesgelder 

Für Fussnotenkommentare siehe Abbildung 25.
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A25 Finanzierung der Kantone und Gemeinden nach  
Überwälzung und ihre Verwendung, 100 Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

�4,0 %

Wofür?

Allgemeine Mittel  
der Kantone  
und Gemeinden

10,� %

Unternehmen

�,0 %

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Ausland

Künftige Generationen

1�,0 %

41,1 %

��,1 %

5,� % 

5,4 %

�,� %

Gesundheit

�,1 %

Soziale Wohlfahrt

Verkehr

Öffentliche Sicherheit
Bildung

Umwelt und Raumordnung

Landwirtschaft

Diverse

2,� %

2,� %

2,1 %

 * «Unternehmen»: juristische Personen bei Ertragssteuern, Kapitalsteuern, 50% der Steuererträge bei Grundsteuern, 20% bei 
 Vermögensgewinnsteuern, 30% bei Vermögensverkehrssteuern, 20% bei Motorfahrzeugsteuern.   «Obere 20%»: obere  
19,3% Einkommen der natürlichen Personen bei Einkommenssteuern; grössere 21,2% Vermögen der natürlichen Personen bei 
 Vermögenssteuern; Verteilung Anteil natürliche Personen gemäss Vermögenssteuer bei Grundsteuern (50%), Vermögensgewinn
steuern (80%), Vermögensverkehrssteuern (70%); Verteilung Erbschafts und Schenkungssteuern gemäss Vermögenssteuer; 
Verteilung Anteil natürliche Personen (80%) gemäss Mineralölsteuern bei Motorfahrzeugsteuern; Verteilung übrige Steuereinnah
men (Vergnügungssteuern, Hundesteuern usw.) pro Kopf.   «Mittelstand �0%»: mittlere 60,2% Einkommen der natürlichen 
Personen bei Einkommenssteuern; mittlere 58,8% Vermögen der natürlichen Personen bei Vermögenssteuern; Verteilung Anteil 
natürliche Personen gemäss Vermögenssteuer bei Grundsteuern (50%), Vermögensgewinnsteuern (80%), Vermögensverkehrssteu
ern (70%); Verteilung Erbschafts und Schenkungssteuern gemäss Vermögenssteuer; Verteilung Anteil natürliche Personen  
(80%) gemäss Mineralölsteuern bei Motorfahrzeugsteuern; Verteilung übrige Steuereinnahmen (Vergnügungssteuern, Hundesteu
ern usw.) pro Kopf.   «Untere 20%»: untere 20,5% Einkommen der natürlichen Personen bei Einkommenssteuern; kleinere 20,0% 
Vermögen der natürlichen Personen bei Vermögenssteuern; Verteilung Anteil natürliche Personen gemäss Vermögenssteuer bei 
Grundsteuern (50%),Vermögensgewinnsteuern (80%), Vermögensverkehrssteuern (70%); Verteilung Erbschafts und Schenkungs
steuern gemäss Vermögenssteuer; Verteilung Anteil natürliche Personen (80%) gemäss Mineralölsteuern bei Motorfahrzeug
steuern; Verteilung übrige Steuereinnahmen (Vergnügungssteuern, Hundesteuern usw.) pro Kopf.   «Öffentliche Haushalte»: 
Anteil an kantonale Umweltabgaben sowie Finanzierungsanteil von Bundessubventionen (seien sie über allgemeine Bundesmittel  
oder zweckgebundene Steuern finanziert).   «Diverse»: Kantonseinnahmen und Gemeindeeinnahmen, die nicht zugeteilt werden 
konnten (z.B. Vermögenserträge, Anteil am Nationalbankgewinn usw.).   «Künftige Generationen»: Ausgabenüberschuss der 
Kantone und Gemeinden. 
Kantonsanteile an Bundessteuern sowie Erträge aus Bundessubventionen und dergleichen (inklusive zweckgebundene Beiträge  
für Strassen und KVGPrämienverbilligungen) werden auf die verschiedenen Gruppen nach spezifischen Verteilschlüsseln verteilt.

1,1 % 

2,� %
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(Bundessubventionen) für die Kantone grösstenteils 
für bestimmte Aufgabenbereiche zweckgebunden. 
Mit der Umsetzung des NFA wird aber der Anteil der 
frei verfügbaren Mittel erhöht, da neu mehr zweck
gebundene Bundesbeiträge frei verfügbar sein werden. 
Zu beachten ist, dass die Zuweisung auf bestimmte 
Aufgaben über die finanzielle Höhe des entsprechen
den Aufgabenbereichs nichts aussagt, da massgeb
liche Teile nicht von zweckgebundenen bzw. von direkt 
zuteilbaren Einnahmen, sondern auch von allgemei
nen Mitteln, die frei zur Verfügung stehen (z.B. Bildung), 
finanziert werden. 

64 Prozent der Kantons und Gemeindeeinnahmen 
können frei verwendet werden. Über 10 Prozent der 
Einnahmen sind dem Gesundheitsbereich direkt zu
geteilt, denn auf kantonaler und kommunaler Ebene 
wird ein bedeutender Teil der Gesundheitsausgaben 
durch Entgelte finanziert. Hauptsächlich in den öffent
lichen Spitälern und den Kranken und Pflegeheimen 
werden Entgelte im Wert von über 10 Mrd. Franken 
erhoben. Mit einem zuordenbaren Anteil von 6 Pro
zent folgt der Bereich Soziale Wohlfahrt (vor allem 
Rückerstattung von Fürsorgeleistungen durch Sozial
versicherungen sowie Heimtaxen für Altersheime).  
Im Verkehrsbereich wird davon ausgegangen, dass  
die Motorfahrzeugsteuern zur Strassenfinanzierung 
zweckgebunden sind, obwohl nicht alle Kantone 
dieses Prinzip konsequent verfolgen.
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Finanzierung der Kantone und Gemeinden

A2� Herkunft der allgemeinen Mittel* der Kantone  
und Gemeinden nach Überwälzung, �4 Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * Es sind die Gesamteinnahmen von Kantonen und Gemeinden abzüglich Erträge aus Subventionen von Dritten (Bund und Übrige), 
Entgelte/Gebühren und Motorfahrzeugsteuern. Diese Posten werden abgezogen, weil davon ausgegangen wird, dass sie 
 zweckgebunden bzw. direkt zuteilbar sind. Damit wird angenommen, dass die übrigen Kantons und Gemeindeeinnahmen frei 
verfügbar sind.

 ** «Unternehmen»: juristische Personen bei Ertragssteuern, Kapitalsteuern, 50% der Steuererträge bei Grundsteuern, 20% bei 
 Vermögensgewinnsteuern, 30% bei Vermögensverkehrssteuern.   «Obere 20%»: obere 19,3% Einkommen der natürlichen Personen 
bei Einkommenssteuern; grössere 21,2% Vermögen der natürlichen Personen bei Vermögenssteuern; Verteilung Anteil natürliche 
Personen gemäss Vermögenssteuer bei Grundsteuern (50%), Vermögensgewinnsteuern (80%), Vermögensverkehrssteuern  
(70%); Verteilung Erbschafts und Schenkungssteuern gemäss Vermögenssteuer.   «Mittelstand �0%»: mittlere 60,2% Einkommen 
der natürlichen Personen bei Einkommenssteuern; mittlere 58,8% Vermögen der natürlichen Personen bei Vermögenssteuern; 
Verteilung Anteil natürliche Personen gemäss Vermögenssteuer bei Grundsteuern (50%), Vermögensgewinnsteuern (80%), Ver
mögensverkehrssteuern (70%); Verteilung Erbschafts und Schenkungssteuern gemäss Vermögenssteuer.   «Untere 20%»: untere 
20,5% Einkommen der natürlichen Personen bei Einkommenssteuern; kleinere 20% Vermögen der natürlichen Personen bei 
Vermögenssteuern; Verteilung Anteil natürliche Personen gemäss Vermögenssteuer bei Grundsteuern (50%), Vermögensgewinn
steuern (80%), Vermögensverkehrssteuern (70%); Verteilung Erbschafts und Schenkungssteuern gemäss Vermögenssteuer.   
«Künftige Generationen»: Ausgabenüberschuss der Kantone und Gemeinden.
Kantonsanteile an Bundessteuern werden auf die verschiedenen Gruppen nach spezifischen Schlüsseln verteilt.

Wer zahlt?** Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Künftige Generationen

1�,� %

50,� %

2�,� %

�,5 %
1,� % 

Die allgemeinen Mittel der Kantone und Gemeinden 
werden, nach Überwälzung der übrigen Einnahmen 
wie Vermögenserträge und Anteile am SNBGewinn, 
zu mehr als zwei Drittel von den Unternehmen und 
den 20 Prozent Privatpersonen des oberen Segments 
finanziert. Der Anteil der übrigen 80 Prozent der 
 Steuerzahler kommt nicht ganz auf 30 Prozent. Der  
im Vergleich zur Gesamtfinanzierung der Kantons 

und Gemeindeeinnahmen geringere Beitrag der un
teren Einkommens und Vermögensklasse an die 
 allgemeinen Steuermittel erklärt sich dadurch, dass 
direkt zuteilbare Entgelte, die Privatpersonen weit
gehend unabhängig vom Einkommen belasten, darin 
nicht enthalten sind.
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3.3 Finanzierung der  
öffentlichen Haushalte
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Finanzierung der öffentlichen Haushalte

A2� Finanzierung der öffentlichen Haushalte (Bund, Kantone, Gemeinden)  
vor Überwälzung, 1�� Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte
Diverse
Ausland
Künftige Generationen

15,4 %

�1,� %

1�,� %

22,� %

4,4 %

1,� % 

2,5 % 

2,� % 

Davon 17,2%  
Entgelte /  
Gebühren

Zusammen haben die öffentlichen Haushalte (Bund, 
Kantone und Gemeinden) im Jahr 2003 136 Mrd. Fran
ken ausgegeben. Im selben Jahr wurden Einnahmen 
von 130 Mrd. Franken generiert. Damit entstand ein 
konsolidiertes Defizit von 6 Mrd. Franken, zwei Drittel 
davon beim Bund. 

Bei der Konsolidierung aller Finanzierungsquellen von 
Bund (vgl. Abbildungen 17 und 18), Kantonen und 
 Gemeinden (vgl. Abbildungen 24 und 25) nach den 
definierten sozioökonomischen Kategorien sind Dop
pelzählungen wie Kantonsanteile an Bundessteuern, 
 Bundessubventionen als Einnahmequelle für Kantone 
sowie zweckgebundene Bundessteuern via Kantons
budgets abzuziehen. So finanzieren Unternehmen und 
die 20 Prozent Privatpersonen des oberen Segments 
zusammen 47 Prozent aller Ausgaben der öffentlichen 
Haushalte (vor Überwälzung der Finanzierungsanteile 
der öffentlichen Haushalte und «Diverse»). Dagegen 
finanzieren die übrigen 80 Prozent der Steuerzahler 

nur etwa 21 Prozent. Der noch nicht rückverteilte Pos
ten «Diverse» in Höhe von 23 Prozent besteht haupt
sächlich aus Gebühren und Entgelten (17 Prozent).  
Zudem finanzieren sich die öffentlichen Haushalte zu 
etwa 3 Prozent «selbst quer» und der Finanzierungs
beitrag aus dem Ausland beträgt 2 Prozent. Mit einem 
Restanteil von 4 Prozent werden die künftigen Genera
tionen durch Neuverschuldung belastet.

Wie bei den Teilergebnissen von Bund, Kantonen und 
Gemeinden werden die Zahlungen der öffentlichen 
Haushalte sowie des Postens «Diverse» auf die Grup
pen Unternehmen, Privatpersonen und Ausland (vgl. 
Abbildung 28) überwälzt. Finanzierungsbeiträge der 
öffentlichen Hand werden letztlich von den Steuer
zahlern getragen und können nach entsprechendem 
Schlüssel rückverteilt werden. Zudem stehen die be
deutenden Gebühren bei der Überwälzung des Postens 
«Diverse» im Vordergrund. Dabei kann die Überwäl
zung in gewissen Fällen etwas präziser definiert wer

Für Fussnotenkommentare siehe Abbildung 28.
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Finanzierung der öffentlichen Haushalte

A2� Finanzierung der öffentlichen Haushalte (Bund, Kantone, Gemeinden)  
nach Überwälzung und ihre Verwendung, 1�� Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

�2,� %

Wofür?

Allgemeine Mittel 

�,� %

Unternehmen

5,� %

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Ausland

Künftige Generationen

1�,1 %

��,5 %

�1,� %

5,� % 

4,5%

�,� %

Gesundheit

Soziale Wohlfahrt

Strassen

Justiz, Polizei, Feuerwehr

Umwelt und Raumordnung

Öffentlicher Verkehr

Bildung

Übrige Aufgaben2,1 %

1,5 %

1,� %

2,0 %

2,5 %

 * Konsolidierung der Abbildungen «Finanzierung des Bundes» (Abbildung 17 und 18) und «Finanzierung der Kantone und  
 Gemeinden» (Abbildung 24 und 25), abzüglich Doppelzählungen wie Kantonsanteile an Bundessteuern, Bundessubventionen  
als Kantonseinnahmequellen, zweckgebundene Bundessteuern via Kantonsbudgets. 

2,5 % 

den, wobei meistens mangels näherer Informationen 
vernünftigerweise von einer ProKopfRückverteilung 
auszugehen ist. Nach Überwälzung finanzieren Unter
nehmen (18 Prozent) und die 20 Prozent Privatper
sonen des oberen Segments (38 Prozent) zusammen 
56 Prozent aller Ausgaben der öffentlichen Hand.  
Der Anteil der übrigen 80 Prozent Steuerzahler beträgt  
37 Prozent der Budgets der öffentlichen Haushalte. 
Davon werden 32 Prozent vom Mittelstand und 6 Pro
zent von den unteren 20 Prozent Privatpersonen  
finanziert. 

Von den insgesamt 136 Mrd. Franken stehen ausga
benpolitisch für Bund, Kantone und Gemeinden etwa  
73 Prozent der Einnahmen zur freien Verfügung.  
Vor allem der Gesundheitsbereich (Spitalfinanzierung 
durch Taxen) mit 8 Prozent und der Sozialversiche
rungsbereich (insbesondere für die Finanzierung der 
AHV) mit 6 Prozent erhalten grosse Finanzierungs
flüsse durch zweckgebundene Steuern bzw. direkt zu

teilbare Einnahmen (z.B. Gebühren). Ferner kann  
der Strassenbereich auf eine merklich zweckgebunde
ne Finanzierung (4 Prozent der Gesamteinnahmen) 
durch Verkehrssteuern und abgaben zählen. Die 
 Abbildung zeigt, ob Einnahmen zweckgebunden, direkt 
zuteilbar sind oder ob sie frei verfügbare allgemeine 
Mittel finanzieren. Diese Verteilung gibt jedoch keine 
Auskunft über die effektive Verwendung der öffent
lichen Mittel nach Aufgabenbereichen. Denn ein gros
ser Teil der Aufgaben wird durch allgemeine Mittel 
 finanziert. 
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Finanzierung der öffentlichen Haushalte

A2� «Umweltabgaben»*: Lastenverteilung und Verwendung  
der Einnahmen bei Bund, Kantonen und Gemeinden, 10,� Mrd. Franken
In Prozent, 2003

 * Liste der berücksichtigten Steuern und Abgaben: Mineralölsteuer Treibstoffe, Mineralölsteuer Treibstoffzuschlag, Mineralölsteuer 
Brennstoffe, Schwerverkehrsabgabe, Nationalstrassenabgabe, Automobilsteuer, VOCAbgabe, Altlastenabgaben Bund, VEG  
auf Glasgetränkebehälter, VEG auf Batterien, Strompreiszuschlag BS; Stromsparfonds BS; kantonale Motorfahrzeugsteuern; 
 emissionsabhängige Landetaxen ZH; emissionsabhängige Landetaxen GE, Abfallabgabe BE, Abfallabgabe SO, Abfallabgabe AR, 
Abfallabgabe JU, vorgezogene Entsorgungsgebühren NE, Sonderabfallabgabe ZH, Abfallgebühren AI, Abwasserabgabe BE,  
Abwasserabgabe SO, Abwasserabgabe AR, Abwassergebühren AI, lärmabhängige Landetaxen ZH, lärmabhängige Landetaxen GE, 
Wasserzins alle Kantone, Abfallgebühren, Abwassergebühren (Stand 2001). 

 ** Wirtschaft: Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen, Landwirtschaft.
 *** Annahme: Verteilung der Last der «umweltbezogenen Abgaben» auf die Haushalte nach Einkommensstufen überall gleich wie bei 

den Mineralölsteuern (siehe Abbildung 15).

Wer zahlt? Wie viel?

1�,� %

Wofür?

Allgemeine  
Bundesmittel 

�,2 %

Wirtschaft**

�,� %

Obere 
2�,5 %

Mittlere 
4�,5 %

Untere 
25,0 %

Privathaushalte
nach 
 Einkommensstufen***

Öffentliche Haushalte

Ausland

�1,� %

2�,� %

2�,1 %

�,� % 

5,� %

21,5 %

2,5 %

�,� %

42,� %

Allgemeine Kantonsmittel 

Strassen

Öffentlicher Verkehr

Umwelt

Übriges

Die Einteilung in den Kategorien und die Resultate be
ruhen auf einer BFSStudie zu den umweltbezogenen 
Abgaben in der Schweiz zwischen 1990 und 2000. Da
bei wurden sämtliche Steuern, Abgaben und Gebüh
ren auf allen drei Staatsebenen erfasst, die auf um
weltschädigenden Produkten und Aktivitäten sowie 
auf energiebezogenen Vorgängen erhoben werden. 
Darunter fallen z.B. Abgaben auf Energieprodukte, 
Motorfahrzeuge, Emissionen in Luft, Wasser und Bo
den sowie auf Ressourcenabbau. Im Gegensatz zu den 
übrigen Berechnungen sind hier auch obligatorische 
Abgaben enthalten, die von privaten Organisationen 
erhoben werden.

Die 11 Mrd. Franken schweren Umweltabgaben belas
ten besonders die Wirtschaft stark. Sie leistet daran 
fast ein Drittel. Für die Binnenwirtschaft fallen die Mi

neralölsteuer und die LSVA schwer ins Gewicht. Mit 
steigenden LSVAAnsätzen und der geplanten Einfüh
rung einer CO2Abgabe auf Brennstoffen dürfte die 
Bedeutung der Umweltabgaben weiter steigen. Die 
privaten Haushalte leisten einen hohen Anteil von 60 
Prozent. Der Löwenanteil fliesst über die Mineralöl
steuer und den kantonalen Motorfahrzeugsteuern in 
die Staatskassen. Die geschätzte Verteilung der Lasten 
nach Einkommensstufen zeigt, dass die oberen 27,5 
Prozent (Bruttohaushaltseinkommen von über 
120 000 Franken) mit einem Ertragsanteil von 24 Pro
zent dreimal höhere Abgaben leisten als die unteren 
25 Prozent (Bruttohaushaltseinkommen unter 60 000 
Franken). Mit 6 Prozent trägt auch das Ausland zur 
 Finanzierung der Umweltabgaben bei (vorwiegend 
LSVA, Mineralölsteuer und Nationalstrassenabgabe).
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3.4 Finanzierung der öffentlichen  
Sozialversicherungen
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A�0 AHV: Finanzierungsquellen
In Mrd. Franken, 2003

AHV
Fonds
Total: 32

Versicherte 12,2

Arbeitgeber 10,2

Mehrwertsteuer 1,9

Spielbankenabgabe 0,2

Allgemeine Mittel Kantone 1,1

Ertrag der Anlagen und übrige Einnahmen 1,5

Alkoholsteuer 0,2

Tabaksteuer 1,8

Allgemeine Bundesmittel 2,5

Bundesanteil

Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

Die AHV hat 2003 30 Mrd. Franken ausgegeben. Im 
gleichen Jahr erzielte sie Einnahmen von 32 Mrd. 
 Franken. Daraus resultierte ein Überschuss von etwa  
2 Mrd. Franken, der das Vermögen des AHVFonds 
 alimentierte. Die Sozialbeiträge von Versicherten und 
Arbeitgebern belaufen sich auf 12,2 bzw. 10,2 Mrd. 
Franken und decken damit rund 70 Prozent der AHV
Ausgaben. Sie sind mit Abstand die wichtigste Finan
zierungsquelle der AHV. Der im Vergleich zu den 
 Arbeitgebern höhere Beitrag der Versicherten erklärt 
sich durch die Zahlungen der Selbstständigerwer
benden und der beitragspflichtigen Nichterwerbstä
tigen. 

Zusätzlich zu den Sozialbeiträgen erhält die AHV von 
der öffentlichen Hand zweckgebundene Bundessteu
ern (MWSTProzentpunkt, Alkoholsteuer, Tabaksteuer 
und Spielbankenabgabe) im Umfang von 4,4 Mrd. 
Franken und allgemeine Mittel von Bund und Kanto
nen in Höhe von insgesamt 3,6 Mrd. Franken. Der 
 Anteil des Bundes an den AHVAusgaben liegt bei 16,4 
Prozent, der von den Kantonen bei 3,6 Prozent. Zu
sammengefasst tragen Bund und Kantone 20 Prozent 
der AHVAusgaben. Der Bundesanteil wird nicht  
nur durch allgemeine Mittel gespeist, sondern auch 
zum Teil durch zweckgebundene Bundessteuern  

rückfinanziert (komplette Tabak und Alkoholsteuer 
sowie 17 Prozent des MWSTProzentpunktes zuguns
ten der AHV). Die insgesamt 8 Mrd. Franken, die die 
öffentliche Hand zur Finanzierung der AHV beiträgt, 
 bezeugt die starke staatliche Rückendeckung dieses 
Sozialwerks. Letztlich wird aber auch dieser Betrag 
von den Steuerzahlern finanziert. 

Darüber hinaus fliessen 1,5 Mrd. Franken von Erträgen 
aus Anlagen und übrigen Einnahmen in die AHV.

Seit 2003 sind die Gesamteinnahmen der AHV weiter 
gestiegen. Im Jahr 2006 erreichten sie 34,4 Mrd. 
 Franken. Mit Inkrafttreten des NFA 2008 werden die 
Kantonsanteile an die AHV entfallen. Im Gegenzug 
wird der gesetzliche Bundesanteil von 16,36 Prozent 
auf 19,55 Prozent erhöht.

0,4
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A�1 AHV: Herkunft der Versichertenbeiträge,  
12,2 Mrd. Franken
Nach Einkommensklassen*, in Prozent, 2003

Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

Wer zahlt? Wie viel?**

20,� %

�0,1%

1�,1 %Obere

�,4 %

51,�%

44,� %

Anteil an den  
AHVEinnahmen: 
38,1 %

 * 1999.
 ** Inklusive Kategorien «Nichtrentenbildende Einkommen», «Freiwillig Versicherte», «Arbeitnehmende ohne beitragspflichtige 

 Arbeitgeber» und «Beitragsmarken». Annahme: Die Verteilung der AHVErträge dieser Kategorien auf die Einkommensklassen 
entspricht der gewichteten Gesamtverteilung der Kategorien «Arbeitnehmende», «Selbstständigerwerbende», «Landwirte», 
 «Nichterwerbstätige» und «Mehrere Beitragsarten».

Mittlere

Untere

Die Verteilung der Sozialbeiträge wurde auf Basis der 
AHVEinkommensstatistik berechnet. Das AHVbei
tragspflichtige Einkommen ist massgebend für die 
 Erhebung der Sozialbeiträge. Obwohl der Grossteil der 
Versichertenbeiträge über proportionale Lohnpro
zente in die AHV fliesst, zeugt die Verteilung der Bei
tragslast von einer Solidarität nach Höhe des rele
vanten AHVEinkommens. Die oberen 19 Prozent der 
Versicherten, die ein AHVEinkommen von mehr  
als 80 000 Franken erreichen, finanzieren 45 Prozent 
der Versichertenbeiträge, die unteren 21 Prozent  
mit einem AHVEinkommen von bis zu 15 000 Franken 
3 Prozent. Die 60 Prozent mit einem mittleren AHV
Einkommen bestreiten etwas mehr als die Hälfte der 
Beiträge von Versicherten. Da die Versichertenbei

träge an IV und EO auf einer ähnlichen Tarifgestaltung 
beruhen, gilt der für die AHV benutzte Verteilungs
schlüssel auch für diese beiden Sozialversicherungen.
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A�2 AHV: Herkunft der Sozialbeiträge,  
22,4 Mrd. Franken 
Arbeitgeber und Versicherte nach Einkommensklassen*,  
in Prozent, 2003

Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

Anteil an den  
AHVEinnahmen: 
70,2 %

 * 1999.
 ** «Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber (Bund, Kantone und Gemeinden).    

«Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand).   

Öffentl. Haushalte

Wer zahlt?** Wie viel?

Untere 
20,� %

Mittlere 
�0,1 %

Obere  
1�,1 %

Versicherte

Arbeitgeber
Unternehmen

�,5 %

24,� %

die obersten  
1�.1 %

��,1 %

2�,� %

1,� %

Unternehmen und die oberen 19 Prozent der Versi
cherten mit einem AHVEinkommen von mehr als 
80 000 Franken finanzieren zusammen 62 Prozent der 
AHVSozialbeiträge (38 Prozent für die Unternehmen, 
24 Prozent für die oberen Versicherten). Die unteren 
21 Prozent mit einem AHVEinkommen von bis zu 
15 000 Franken leisten einen Beitrag von knapp 2 Pro
zent. Die mittleren 60 Prozent der Versicherten tragen 
zu 28 Prozent dieser Einnahmen bei.

Bei der Ermittlung der Arbeitgeberbeiträge wurde 
zwischen den Beiträgen von Unternehmen und 
 solchen der öffentlichen Hand unterschieden, weil  
die Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber an die AHV 
letztlich vom Steuerzahler getragen werden. Ins
gesamt finanzieren die Steuerzahler über die Beiträge 
der öffentlichen Hand weitere 8 Prozent der Sozial
beiträge. 
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

Anteil an den  
AHVEinnahmen: 
13,8 %

A�� AHV: Herkunft des Anteils «zweckgebundener 
Bundessteuern», 4,4 Mrd. Franken
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * «Unternehmen»: Immobilien, Banken, Versicherungen und Übrige bei MWST.   «Obere 20%»: obere 20% Haushaltseinkommen  
bei MWST; obere 27,5% Haushaltseinkommen bei Tabak und Alkoholsteuern.   «Mittelstand �0%»: mittlere 60% Haushaltseinkom
men bei MWST; mittlere 47,5% Haushaltseinkommen bei Tabak und Alkoholsteuern.   «Untere 20%»: untere 20% Haushaltsein
kommen bei MWST; untere 25% Haushaltseinkommen bei Tabak und Alkoholsteuern.   «Öffentliche Haushalte»: Gemeinwesen, 
Gesundheit, Sozialwesen, Bildung und Forschung bei MWST.   «Diverse»: Bundeseinnahmen, die nicht zugeteilt werden konnten 
(hier Spielbankenabgabe).   «Ausland»: Haushalte im Ausland bei MWST.

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere 
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere 
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte

Ausland

�,� %

24,4 %

41,5 %

11,0 %

4,� %

�,� %

2,2 %

Diverse

Die zweckgebundenen Steuern haben mit insgesamt 
4,4 Mrd. Franken einen Anteil von rund 14 Prozent an  
den AHVEinnahmen. Ein Prozentpunkt der MWST,  
der Grossteil der Steuer auf Spirituosen sowie der Ge
samtertrag der Tabaksteuer und der Spielbanken
abgabe kommen dabei der AHV zugute. Während die 
Spielbankenabgabe und der Grossteil des Mehrwert
steueranteils (83 Prozent) direkt in den AHVFonds 
fliessen, werden die übrigen Steuereinnahmen dem 
gesetzlichen Bundesanteil angerechnet. Das entlastet 
den Bundeshaushalt entsprechend von allgemeinen 
Mitteln. Summenmässig schenken vor allem der 
MWSTAnteil (2,2 Mrd. Franken) und die Tabaksteuer 
(1,8 Mrd. Franken) ein. 

Werden alle diese konsumnahen zweckgebundenen 
Steuern nach den definierten sozioökonomischen 
 Gruppen (siehe Annahmen unten) konsolidiert be
trachtet, leisten die 20 Prozent Privatpersonen  
des oberen Segments 24 Prozent, der Mittelstand 42 
 Prozent und die 20 Prozent Privatpersonen des  
unteren Segments 11 Prozent an den Gesamtbeitrag. 
Verhältnismässig betrachtet ist der Beitrag des oberen 
Segments anderthalbmal grösser als der des Mittel
stands und doppelt so hoch wie der des unteren Seg
ments.
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A�4 AHV: Gesamtsicht der Finanzierung vor Überwälzung,  
�2 Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte

Diverse

Ausland

Künftige Generationen

�0,2 %

�,0 %

24,2 %

2�,� %

�,1 %

�,0 %

0,� %

0,� %

Hier werden alle AHVEinnahmequellen konsolidiert be
trachtet. Bezüglich der Verwendung können die inländi
schen Geldleistungen der AHV (26 Mrd. Franken) bereits 
auf die Empfänger, insbesondere auf die inländischen 
Haushalte nach Einkommensklassen verteilt werden. 
Basis für die Analyse der Verwendungsseite ist die NFP
Studie «Wer zahlt für die Soziale Sicherheit und wer pro
fitiert davon?». Verwaltungs und übrige Kosten der AHV 
(0,5 Mrd. Franken) werden proportional zugeschlagen.

Die Unternehmen decken mit den 20 Prozent Privat
personen des oberen Segments zusammen fast 55 
 Prozent der AHVEinnahmen (vor Überwälzung der 
Finanzierungsanteile der öffentlichen Haushalte und 
«Diverse»). Gut 30 Prozent werden alleine von den Un
ternehmen bezahlt. Der Mittelstand trägt 28 Prozent 
bei, während das untere Segment 3 Prozent beisteu
ert. Diese grosse solidarische Komponente bei der AHV
Finanzierung beruht vor allem auf den Lohnbeiträgen, 
die den Löwenanteil der Belastung der Unternehmen 
und der Versicherten ausmachen. Der noch nicht rück
verteilte Posten «Diverse» (vor allem Anlageerträge 
des AHVFonds und Spielbankenabgabe) und «Öffent
liche Haushalte» (vor allem Arbeitgeberbeiträge durch 
den Staat als Arbeitgeber und «Taxe occulte»Effekt 
bei der MWST) machen 13 Prozent aus. Die Einnah

men aus dem Ausland betragen 1 Prozent. Mit einem 
Restanteil von einem Prozent werden künftige Gene
rationen vor einer Belastung durch Neuverschuldung 
verschont. Dies aber ist eine Momentaufnahme ohne 
Berücksichtigung der demografischen Entwicklung. 

Wie bei Bund, Kantonen und Gemeinden werden die 
Zahlungen der öffentlichen Haushalte sowie «Diverse» 
auf die Gruppen Unternehmen, Privatpersonen und 
Ausland (vgl. Abbildung 35) überwälzt. Unter Einbe
zug dieser Rückverteilung kommen die Unternehmen 
und die 20 Prozent Privatpersonen des oberen Seg
ments für 60 Prozent und der Mittelstand für 34 Pro
zent der AHVEinnahmen auf. Die 20 Prozent des un
teren Segments leisten mit 5 Prozent weiterhin einen 
sehr kleinen Anteil an den AHVEinnahmen. 

Werden die definierten sozioökonomischen Gruppen 
in Bezug auf Finanzierungsbeitrag und bezogene Leis
tungen gegenübergestellt, kommt das Ausmass der 
sozialen Umverteilung zu einem bestimmten Zeitpunkt 
voll zum Ausdruck. Diese soziale Zwangssolidarität ist 
politisch erwünscht. So beziehen die 20 Prozent Haus
halte des unteren Segments (Haushaltseinkommen 
bis 42 565 Franken) mit 37 Prozent einen überdurch
schnittlich hohen Anteil der AHVLeistungen. Das ist 

Für Fussnotenkommentare siehe Abbildung 35.
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 * «Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand); Immobilien, Banken, Versicherungen und Übrige bei MWSTAnteil 
für AHV (direkt und indirekt).   «Obere 20%»: obere 19,1% AHVEinkommen für Beiträge der Versicherten; obere 20% Haushalts
einkommen bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt); obere 27,5% Haushaltseinkommen bei Tabak und Alkoholsteuern.  
Für Leistungen: obere 20% Haushaltseinkommen.   «Mittelstand �0%»: mittlere 60,2% AHVEinkommen für Beiträge der Versicher
ten; mittlere 60% Haushaltseinkommen bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt); mittlere 47,5% Haushaltseinkommen bei  
Tabak und Alkoholsteuern. Für Leistungen: mittlere 60% Haushaltseinkommen.   «Untere 20%»: untere 20,8% AHVEinkommen für 
Beiträge der Versicherten; untere 20% Haushaltseinkommen bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt); untere 25% Haushalts
einkommen bei Tabak und Alkoholsteuern. Für Leistungen: untere 20% Haushaltseinkommen.   «Öffentliche Haushalte»: Beiträge 
der öffentlichen Arbeitgeber (Bund, Kantone, Gemeinden); Gemeinwesen, Gesundheit, Sozialwesen, Bildung und Forschung bei 
MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt).   «Diverse»: Einnahmen, die nicht zugeteilt werden konnten (Ertrag der Anlagen, Spiel
bankenabgaben, Regress).   «Ausland»: Haushalte im Ausland bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt). Für Leistungen: 
Geldleistungen im Ausland.   «Künftige Generationen»: Anteilige Verschuldungsfinanzierung der Bundes und Kantonsanteile.  
Beiträge (allgemeine Mittel) der Kantone und des Bundes an die AHV werden auf die verschiedenen Gruppen nach den spezifischen 
Verteilschlüsseln der Beiträge verteilt.

 ** Proportionale Verteilung der Verwaltungskosten sowie der übrigen Ausgaben auf die Geldleistungen im Inland und Ausland.
 *** Gemäss Verteilungswerten 1998, Primäräquivalenzeinkommen für Einpersonenhaushalte als Referenz für alle Einkommen.

A�5 AHV: Finanzierung nach Überwälzung und Verteilung  
der Leistungen, �2 Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lasten und Leistungsverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Ausland

Künftige Generationen

�,4 %

5�,� %

��,0 %

Leistungen an  
Haushalte im Inland***

Ausland

Überschuss

Wie viel für wen?**

1,0 %

1,2 %

�1,� %

2�,0 %

��,5 %

4,� % 

achtmal mehr als einbezahlt wird, viermal mehr als 
das obere Segment und verhältnismässig zweimal 
mehr als der Mittelstand. Mit einem Anteil von 54 Pro
zent an den AHVLeistungen erhält der Mittelstand 
über anderthalbmal mehr als einbezahlt wird und ver
hältnismässig zweimal mehr als das obere Segment. 
Hingegen wird für die 20 Prozent Haushalte des oberen 
Segments der hohe Finanzierungsanteil von 28 Pro
zent bei weitem nicht durch entsprechende Sozialleis
tungsbezüge honoriert: Mit 9 Prozent erhält dieses 
Segment (Haushaltseinkommen über 100 445 Franken) 
nur noch ein Drittel des einbezahlten Betrags. Schliess

lich beziehen Haushalte im Ausland 11 Prozent der 
AHVGeldleistungen (3,5 Mrd. Franken). 2003 erzielte 
die AHV noch einen Überschuss von rund 2 Mrd. Fran
ken. Dieser ist angesichts der demografischen Entwick
lung jedoch mit Vorsicht zu geniessen, da die Versicher
ten im Rentenalter künftig deutlich zunehmen werden.

Diese Darstellung ist eine Momentaufnahme. Der 
intergenerationale Aspekt und der Generationenver
trag werden nicht abgebildet und eine allfällige 
 Lastenverschiebung auf zukünftige Generationen 
bleibt ausser Acht.
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A�� AHV: Finanzierung vor Überwälzung und Verteilung der Leistungen  
nach Leistungsempfängern, �2 Mrd. Franken
Grobschätzung der Lasten und Leistungsverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

 * «Aktive»: Beitragspflichtige unter dem Rentenalter (83,8% der Bevölkerung), inklusive Kinder bis 18 Jahre; «Rentner»: Versicherte im 
Altersruhestand (16,2% der Bevölkerung).

 ** «Unternehmen», «Öffentliche Haushalte», «Diverse», «Ausland», «Künftige Generationen»: Siehe Fussnote Abbildung 35.   
«Aktive»: Gesamtbeiträge der Versicherten abzüglich Kategorie «Nichtrentenbildende Einkommen» für Beiträge der Versicherten; 
83% der Einnahmen aus Bundes und Kantonsbeiträgen sowie zweckgebundene Steuern an die AHV (nur für den Anteil Privat
personen). Annahme zum Verteilschlüssel nach Einkommen: entspricht demjenigen der Gesamtbevölkerung.  «Rentner»: Katego
rie «Nichtrentenbildende Einkommen» für Beiträge der Versicherten; 17% der Einnahmen aus Bundes und Kantonsbeiträgen  
sowie aus den zweckgebundenen Steuern an die AHV (MWST, Tabak, Alkohol), nur für den Anteil Privatpersonen. Annahme zum 
 Verteilschlüssel nach Einkommen: entspricht demjenigen der Gesamtbevölkerung. 
Beiträge (allgemeine Mittel) der Kantone und des Bundes an die AHV werden auf die verschiedenen Gruppen nach den spezifischen 
Verteilschlüsseln der Beiträge verteilt. Deren Rückverteilung auf die Kategorien «Rentner» und «Aktive» erfolgt nach spezifischen 
Schlüsseln.

 *** Proportionale Verteilung der Verwaltungskosten sowie der übrigen Ausgaben auf die Geldleistungen im Inland und Ausland.
 **** Gemäss Verteilungswerten 1998, Primäräquivalenzeinkommen für Einpersonenhaushalte als Referenz für alle Einkommen.

Wer zahlt? Wie viel?**

Unternehmen

Leistungen  
an inländische  
Haushalte****

Ausland

Überschuss

Wie viel für wen?***

Aktive*

Obere 
20 %

Untere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Rentner*

Öffentliche Haushalte

Diverse

Ausland

�0,2 %

1,� %

22,� %

2,�  %

�,0 %

2�,5 %

�,0 %

1,4 %

0,� %

0,� %

�,5 %

4�,� %

�5,� %

�,2 %
1,� %

1,� %

Obere 20 %

Mittelstand �0 %

Untere 20 %

Künftige Generationen

0,� %
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Für das Gleichgewicht der AHV ist das Alter sowohl 
 bezüglich Finanzierung als auch Sozialleistungen eine 
entscheidende Variable. Während Kinder und AHV
Rentner unwesentlich zur Finanzierung beitragen, 
 erbringt die aktive Bevölkerung – neben den Unter
nehmen (30 Prozent) – mehr als die Hälfte der AHV
Einnahmen (vor Überwälzung der Finanzierungsanteile 
der öffentlichen Haushalte und «Diverse»). Innerhalb 
der aktiven Generationen leisten die 20 Prozent Ak
tiven des oberen Segments einen weit überproportio
nal hohen Beitrag: Dieser ist verhältnismässig dreimal 
höher als beim aktiven Mittelstand und achtmal höher 
als beim unteren Segment. Der bescheidene Finanzie
rungsbeitrag der Privatpersonen im Altersruhestand 
erfolgt hauptsächlich über Verbrauchssteuern, insbe
sondere der MWST und durch allgemeine Steuern zur 
Deckung der Finanzierung der Bundes und Kantons
anteile für die AHV. 

Aus dem Blickwinkel der bezogenen Leistungen prä
sentiert sich das Bild gerade umgekehrt: Von allen 
Geldleistungen im Inland kommt der Löwenanteil der 
Leistungen erwartungsgemäss den Haushalten im 
 Altersruhestand zugute. Davon beziehen die 20 Pro
zent AHVRentner des unteren Segments (Haushalts
einkommen bis 42 565 Franken) im Vergleich zu den
jenigen des Mittelstands verhältnismässig mehr als 
das Doppelte und fast fünfmal mehr als die AHVRent
ner des oberen Segments (Haushaltseinkommen über 
100 445 Franken).

Diese momentane Generationenbetrachtung macht 
deutlich, dass nicht nur eine hohe Solidarität unter 
den Einkommensklassen besteht, sondern auch, dass 
der AHV eine sehr umfassende Generationensolidari
tät implizit ist. Unbeantwortet bleibt hier allerdings, 
ob diese Zwangssolidarität zwischen den Generati
onen langfristig nachhaltig ist. Es ist deshalb zu be
denken, dass die Betrachtung hier eine Momentauf
nahme ist und somit die intergenerationale Solidarität 
bzw. der Generationenvertrag nur für einen ganz 
 bestimmten Zeitpunkt ausgewiesen und nicht voll
ständig abgebildet wird. Lastenverschiebungen auf 
zukünftige Generationen werden ausser Acht gelassen. 
In diesem Zusammenhang wird auf die Generations
bilanzierung einer im Auftrag des SECO durchgeführ
ten Analyse hingewiesen («Zur Nachhaltigkeit der 
schweizerischen Fiskal und Sozialpolitik: Eine Genera
tionenbilanz»). Dabei werden sämtliche Zahlungs
ströme zwischen heutigen und künftigen Wirtschafts

subjekten einerseits und dem gesamten öffentlichen 
Sektor andererseits erfasst und bilanziert. Diese Gene
rationenbetrachtung zeigt mit speziellem Bezug auf 
das AHVSystem, dass neben der explizit ausgewie
senen Staatsverschuldung eine zusätzliche «implizite» 
Belastung in Höhe von 39,1 Prozent vom BIP vorliegt 
und die Nachhaltigkeitslücke insgesamt – für das 
 Referenzszenario 1997 – 75,4 Prozent vom BIP aus
macht. Folglich werden die zukünftigen Generationen 
stärker belastet als früher Geborene, sofern keine Ge
genmassnahmen ergriffen werden.
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A�� IV: Finanzierungsquellen
In Mrd. Franken, 2003

IV
Total: 10,7

Arbeitgeber 1,7

Versicherte 2,0

Allgemeine Bundesmittel 4,0

Allgemeine Mittel Kantone 1,3

Übrige Einnahmen 0,1

Verschuldung zulasten AHVFonds 1,4

Die IV gab 2003 10,7 Mrd. Franken aus. Im gleichen 
Jahr erzielte sie Einnahmen von lediglich 9,3 Mrd. 
Franken. Wegen des unkontrollierten Ausgaben
wachstums resultierte daraus ein hohes Defizit von 
etwa 1,4 Mrd. Franken, das das Vermögen des AHV
Fonds entsprechend belastete. 2006 lag der Fehlbe
trag mit 1,7 Mrd. Franken sogar noch höher. Diese 
wiederkehrende Belastung schmälert die Ertragskraft 
des AHVFonds und geht damit zulasten künftiger 
bzw. bestehender AHVRenten. 

Mit 50 Prozent Anteil an den IVAusgaben (d.h. 5,3 
Mrd. Franken im Jahr 2003) leistet die öffentliche 
Hand (Bund und Kantone) jedes Jahr den grössten Bei
trag an die IV. 2003 fiel der aus allgemeinen Mitteln 
finanzierte Bundesanteil mit 4 Mrd. Franken beson
ders ins Gewicht (37,5 Prozent der IVAusgaben). Der 
Kantonsanteil beträgt 12,5 Prozent; die Kantone zahl
ten 2003 1,3 Mrd. Franken. Mit der Umsetzung des 
NFA wird der Finanzierungsschlüssel bei der IV verän
dert: Die Kantone werden allein für die Kosten der 
 kollektiven Massnahmen verantwortlich sein. Im Ge
genzug werden sie vom bisherigen Kantonsanteil an 
die IV befreit. Aufgrund dieser neuen Aufgabenvertei
lung werden die Ausgaben um 2,5 Mrd. Franken er
leichtert. Um den NFA haushaltsneutral umzusetzen, 

wird der gesetzliche Bundesanteil an die IVAusgaben 
von 37,5 Prozent auf 37,78 Prozent erhöht. Fast  
gleich viel wie der Bund zahlten mit insgesamt 3,7 
Mrd. Franken Versicherte und Arbeitgeber über ihre 
Sozialversicherungsbeiträge.
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A�� IV: Herkunft der Sozialbeiträge, �,� Mrd. Franken 
Arbeitgeber und Versicherte nach Einkommensklassen*, in Prozent, 2003

Anteil an den  
IVEinnahmen: 
40,9 %

 * 1999.
 ** «Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber (Bund, Kantone und Gemeinden).    

«Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand).

Öffentl. Haushalte

Wer zahlt?** Wie viel?

Untere 
20,� %

Mittlere 
�0,1 %

Obere 
1�,1 %

Versicherte

Arbeitgeber
Unternehmen

�,5 %

24,� %

die obersten  
1�.1 %

��,1 %

2�,� %

1,� %

Wie bei der Finanzierung der AHV sorgen Unterneh
men und die oberen 19 Prozent der Versicherten  
mit einem AHVEinkommen von mehr als 80 000 Fran
ken zusammen für 62 Prozent der IVSozialbeiträge 
(38 Prozent die Unternehmen, 24 Prozent die oberen 
Versicherten). Die unteren 21 Prozent mit einem AHV
 Einkommen von bis zu 15 000 Franken leisten einen 
Beitrag von knapp 2 Prozent an die IVSozialbeiträge. 
Die mittleren 60 Prozent der Versicherten tragen zu  
28 Prozent der IVEinnahmen bei.

Bei der Ermittlung der Arbeitgeberbeiträge wurde 
zwischen den Beiträgen von privaten Unternehmen 
und solchen der öffentlichen Hand unterschieden, 
weil die Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber an  
die IV letztlich auch vom Steuerzahler getragen wer
den. Insgesamt finanzieren die Steuerzahler über  
die Beiträge der öffentlichen Hand weitere 8 Prozent 
der Sozialbeiträge für die IV. 
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A�� IV: Gesamtsicht der Finanzierung vor Überwälzung,  
10,� Mrd. Franken
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte

Diverse

Ausland

Künftige Generationen

24,0 %

5,5 %

24,4 %

20,1 %

4,� %

1�,0 %

1,� %

2,5 %

Für Fussnotenkommentare siehe Abbildung 40.

Die Unternehmen und die 20 Prozent Privatpersonen 
des oberen Segments tragen zusammen fast die Hälf
te der IVFinanzierung (vor Überwälzung der Finan
zierungsanteile der öffentlichen Haushalte und «Di
verse»). Ungefähr ein Viertel wird alleine von den 
Unternehmen bezahlt, gleich viel wie das obere Seg
ment der Privatpersonen. Der Mittelstand finanziert 
ein Fünftel, während das untere Segment weniger als 
ein Fünfzigstel zur IVFinanzierung beisteuert. Wie bei  
der AHV beruht diese grosse solidarische Komponente  
bei der IVFinanzierung vor allem auf den Lohnbeiträ
gen, die den Löwenanteil der Belastung der Unterneh
men und der Versicherten ausmachen. Der noch nicht 
rückverteilte Posten «Diverse» (vorwiegend anteils
mässiger Finanzierungsbeitrag der Bundes und Kan
tonsanteile an die IV) und «Öffentliche Haushalte» (vor 
allem Arbeitgeberbeiträge durch den Staat als Arbeit
geber) machen zusammen ein Zehntel aus. Der Bei
trag aus dem Ausland ist gering. Die Neuverschuldung 
bei der IV schlägt hingegen mit einem grossen Defizit
restanteil von einem Sechstel stark zu Buche. Damit 
wird vor allem das Vermögen des AHVFonds aufge
braucht und seine Ertragskraft entsprechend redu
ziert. Das geht zulasten künftiger bzw. bestehender 
AHVRenten. 

Wie bei der AHV werden die Zahlungen der öffentlichen 
Haushalte sowie des Postens «Diverse» auf die übrigen 
Gruppen (vgl. Abbildung 40) überwälzt. Unter Ein
bezug dieser Rückverteilung tragen die Unternehmen 
und die 20 Prozent Privatpersonen des oberen Seg
ments 53 Prozent der IVFinanzierung. Der Beitrag des 
Mittelstands liegt bei 25 Prozent und die 20 Prozent 
des unteren Segments leisten mit 3 Prozent einen sehr 
kleinen Anteil. Bemerkenswert ist mit 17 Prozent der  
sehr hohe «Finanzierungsanteil» durch Verschuldung.

Bezüglich der Verwendung der IVEinnahmen können 
die Geldleistungen im Inland (6,1 Mrd. Franken) auf 
die Empfänger, insbesondere auf die inländischen 
Haushalte nach Einkommensklassen verteilt werden. 
Basis für diese Analyse ist die NFPStudie «Wer zahlt 
für die Soziale Sicherheit und wer profitiert davon?». 
Zudem werden individuelle Massnahmen (1,6 Mrd. 
Franken), kollektive Leistungen (1,9 Mrd. Franken) so
wie Verwaltungs und übrige Kosten der IV (0,4  
Mrd. Franken) nach spezifischen Schlüsseln verteilt.  
In Abweichung zu den Ergebnissen bei der AHV be
ziehen die 20 Prozent Haushalte des unteren Seg
ments (Haushaltseinkommen bis 42 565 Franken) mit 
23 Prozent einen moderat überdurchschnittlichen 
 Anteil der IVLeistungen. Das ist zwar siebenmal mehr 
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 * «Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand).   «Obere 20%»: obere 19,1% AHVEinkommen für Beiträge der 
Versicherten. Für Leistungen: obere 20% Haushaltseinkommen.   «Mittelstand �0%»: mittlere 60,2% AHVEinkommen für  
Beiträge der Versicherten. Für Leistungen: mittlere 60% Haushaltseinkommen.   «Untere 20%»: untere 20,8% AHVEinkommen für 
Beiträge der Versicherten. Für Leistungen: untere 20% Haushaltseinkommen.   «Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen 
Arbeitgeber (Bund, Kantone, Gemeinden).   «Diverse»: Einnahmen, die nicht zugeteilt werden konnten (Einnahmen aus Regress).   
«Ausland»: Für Leistungen: Geldleistungen im Ausland.   «Künftige Generationen»: Fehlbetrag bei der IV (finanziert zulasten des 
AHVFonds) sowie anteilige Verschuldungsfinanzierung der Bundes und Kantonsanteile.  
Beiträge (allgemeine Mittel) der Kantone und des Bundes an die IV werden auf die verschiedenen Gruppen nach den spezifischen 
Verteilschlüsseln der Beiträge verteilt.

 ** Gemäss Verteilungswerten 1998, Primäräquivalenzeinkommen für Einpersonenhaushalte als Referenz für alle Einkommen.

Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A40 IV: Finanzierung nach Überwälzung und Verteilung der Leistungen,  
10,� Mrd. Franken
Grobschätzung der Lasten und Leistungsverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Ausland

Künftige Generationen

14,� %

�2,5 %

22,� %

Ausland

Wie viel für wen?

25,2 %

2�,5 %

24,5 %

�,0 % 
2,� %

1�,1 %

Leistungen  
an Haushalte  
im Inland**

als einbezahlt wird, aber «nur» anderthalbmal mehr 
als die Leistungen des oberen Segments. Der Mittel
stand erhält mit 63 Prozent über zweimal mehr als  
einbezahlt wurde, dafür aber durchschnittlich viel 
beim Leistungsanspruch im Vergleich zur oberen und 
unteren Kategorie. Für die 20 Prozent Haushalte  
des oberen Segments (Haushaltseinkommen über 
100 445 Franken) – ähnlich wie bei der AHV, jedoch in 
moderateren Proportionen – entspricht der hohe 
 Finanzierungsanteil von 28 Prozent bei weitem nicht 
den bezogenen Leistungen: Mit 15 Prozent fliesst  
nur noch die Hälfte des einbezahlten Betrags an IV
Leistungen zurück. Schliesslich beziehen Haushalte im 
Ausland 7 Prozent der IVLeistungen (hauptsächlich 

Geldleistungen im Umfang von 0,7 Mrd. Franken), was 
ihre Bedeutung in Bezug auf das IVSystem insgesamt 
etwas relativiert.

Die Gegenüberstellung der Finanzierungsbeiträge mit 
dem Umfang der bezogenen Leistungen nach Kate
gorie macht das Ausmass der sozialen Umverteilung 
bei der IV deutlich. Diese soziale Zwangssolidarität  
ist politisch erwünscht.

Mit dem Inkrafttreten des NFA werden die Kantone für 
die kollektiven Leistungen der IV direkt aufkommen, 
aber keinen Kantonsbeitrag an die IV mehr leisten. Die 
IVRechnung wird entsprechend entlastet. Für den 
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Bund wird der gesetzliche Finanzierungsanteil auf 
37,8 Prozent der IVAusgaben leicht angepasst. An der 
Verteilung der Finanzierung und der IVLeistungen 
wird sich dadurch kaum etwas ändern. Darüber hinaus 
wird die 5. IVRevision das Ausgabenwachstum etwas 
bremsen und dadurch den Finanzierungsanteil der 
«künftigen Generationen» bzw. die Belastung des 
AHVFondsvermögens leicht vermindern. In Bezug auf 
den verbleibenden Fehlbetrag würde die gegenwärtig 
diskutierte Erhöhung der MWST zugunsten der IV  
die privaten Haushalte stärker belasten und einen wei
teren «Taxe occulte»Effekt auslösen, dafür die IV 
Leistungsempfänger und die künftigen Generationen 
schonen. Weitergehende leistungsseitige Massnah
men würden hingegen nur die IVBezüger treffen, 
 dafür steuerzahlende Haushalte und künftige Genera
tionen schonen. 
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A41 IV: Finanzierung vor Überwälzung und Verteilung der Leistungen 
nach Leistungsempfängern, 10,� Mrd. Franken
Grobschätzung der Lasten und Leistungsverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * «Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand).   «Rentner»: Kategorie «Nichtrentenbildende Einkommen» für 
Beiträge der Versicherten; 16% der Einnahmen aus Bundes und Kantonsbeiträgen (Anteil Privatpersonen).   «Aktive»: 98% der 
Gesamtbeiträge der Versicherten; 78% der Einnahmen aus Bundes und Kantonsbeiträgen (Anteil Privatpersonen).   «IVLeistungs
bezüger»: «Nichterwerbstätige» für Beiträge der Versicherten; 6% der Einnahmen aus Bundes und Kantonsbeiträgen (Anteil 
Privatpersonen). Für Leistungen: Geldleistungen im Inland sowie Beanspruchung von individuellen und kollektiven Massnahmen.   
«Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber (Bund, Kantone, Gemeinden).   «Diverse»: Einnahmen, die nicht 
zugeteilt werden konnten (Einnahmen aus Regress).   «Ausland»: Für Leistungen: Geldleistungen im Ausland.   «Künftige Generati
onen»: Fehlbetrag bei der IV (finanziert zulasten des AHVFonds) sowie anteilige Verschuldungsfinanzierung der Bundes und 
Kantonsanteile.
Beiträge (allgemeine Mittel) der Kantone und des Bundes an die IV werden auf die verschiedenen Gruppen nach den  
spezifischen Verteilschlüsseln der Beiträge verteilt.

 ** «Rentner»: Versicherte im Altersruhestand (16% der Bevölkerung); «Aktive»: Versicherte bis 64/65 Jahre, die keine  
IVLeistungen beziehen (78% der Bevölkerung); «IVLeistungsbezüger»: Versicherte, die eine Rente beziehen bzw. Personen,  
die eine individuelle Massnahme in Anspruch genommen haben (6% der Bevölkerung, d.h. 419  000 Personen).

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Rentner**  
im Alters
ruhestand

Aktive** ohne  
IVLeistungen

IVLeistungsbezüger**

24,0 %

5,5 %

4,5 %

40,0 %

4,� %

��,0%

�,0 %

Wie viel für wen?

1�,0 %

1,� %

2,5 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte

Diverse

Ausland

Künftige Generationen

Die IV ist nicht nur Ausdruck einer sozialen Solidarität, 
sondern auch einer nach Erwerbsgruppen. Um ein 
nachhaltiges Gleichgewicht in die IV zu bringen, muss 
deshalb ein ausgewogenes finanzielles Verhältnis  
zwischen einer mehrheitlich zahlenden Aktivbevölke
rung und einer kleineren Gruppe von IVLeistungs
bezügern bestehen. So trägt die aktive Bevölkerung 
 ohne IVLeistungen (5,5 Mio. Personen inklusive Kin
der bzw. 78 Prozent der Bevölkerung) – neben den 
 Unternehmen (24 Prozent) – etwa 40 Prozent zur IV
Finanzierung bei (vor Überwälzung der Finanzierungs
anteile der öffentlichen Haushalte und des Postens 

«Diverse»). Auch die 1,1 Mio. Personen im Altersruhe
stand (16 Prozent der Bevölkerung) leisten mit 5 Pro
zent einen gewissen Finanzierungsbeitrag für die IV, 
vor allem über allgemeine Steuern zur Deckung der 
Finanzierung der Bundes und Kantonsanteile an die  
IV. Schliesslich werden – mit 17 Prozent Finanzierungs
anteil durch Neuverschuldung – jährlich wiederkehren
de Lasten für die künftigen Generationen hinterlassen. 
Dagegen tragen die 0,4 Mio. Personen (6 Prozent der 
Bevölkerung), die eine IVRente bzw. eine individuelle 
IVMassnahme in Anspruch nehmen, erwartungs
gemäss kaum zur Finanzierung des IVSystems bei.

Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A42 ALV: Finanzierungsquellen
In Mrd. Franken, 2003

ALV
Total: 6,7

Arbeitgeber 2,8

Versicherte  2,8

Allgemeine Bundesmittel 0,2

Allgemeine Mittel Kantone 0,1

Übrige Erträge  < 0,1

Verschuldung 0,8

2003 betrugen die Ausgaben der ALV 6,7 Mrd. Franken. 
Gleichzeitig erreichten die Einnahmen lediglich 5,9 
Mrd. Franken. Daraus entstand ein hohes Defizit von 
0,8 Mrd. Franken. Die Gründe dafür sind konjunk
tureller und struktureller Natur. Sofern die Konjunktur 
anzieht, ist zu erwarten – so will es ein ALVSystem, 
das selbsttragend ist –, dass sich die finanzielle Anspan
nung der ALV wieder entschärft. 

Die ALV wird zu fast 85 Prozent von den Lohnbeiträgen 
der Versicherten und der Arbeitgeber finanziert (je 
hälftig). Die öffentlichen Haushalte (Bund und Kan
tone) trugen direkt mit etwa 0,3 Mrd. Franken nur ei
nen Bruchteil der Ausgaben. 2003 war hingegen der 
Verschuldungsanteil mit einem Defizit von 0,8 Mrd.  
Franken hoch. Zwischen 2003 und 2006 hat sich die 
finanzielle Lage der ALV vorübergehend weiter ver
schlechtert, sodass die ALVRechnung 2005 und 2006 
Defizite von 1,9 bzw. 1,1 Mrd. Franken einfahren 
musste.
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

Anteil an den  
ALVEinnahmen: 
95,1 %

A4� ALV: Herkunft der Sozialbeiträge, 5,� Mrd. Franken
Arbeitgeber und Versicherte nach Einkommensklassen*, in Prozent, 2003

 * 1999.
 ** «Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber (Bund, Kantone und Gemeinden). 

«Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne Bund, Kantone und Gemeinden).   

Öffentl. Haushalte

Wer zahlt?** Wie viel?

Untere 
22,0 %

Mittlere 
5�,2 %

Obere  
1�,�%

Versicherte

Arbeitgeber
Unternehmen

�,4 %

1�,� %

die obersten  
1�.1 %

41,� %

2�,2 %

2,0 %

Ähnlich wie bei der AHV und IVFinanzierung sorgen 
Unternehmen und die oberen 20 Prozent Versicherten 
mit einem AHVEinkommen von mehr als 80 000 Fran
ken mit zusammen 62 Prozent für den Löwenanteil  
der ALVSozialbeiträge. Bei der ALV ist allerdings der 
Finanzierungsanteil der Unternehmen (42 Prozent) im 
Vergleich zur AHV und IV besonders hoch. Das ist 
 darauf zurückzuführen, dass bei der ALV die Sozialbei
träge ausschliesslich je zur Hälfte von Arbeitgebern 
(Privatsektor und öffentliche Hand) und Arbeitneh
mern finanziert werden (also keine persönlichen Bei
träge der Selbstständigerwerbenden). 

Ein weiterer Unterschied gegenüber AHV und IV liegt 
in der Plafonierung des beitragspflichtigen Lohns. So 
 wurde 2003 auf den Lohneinkommen bis 106 800 Fran
ken ein Beitragssatz von 1,25 Prozent und für Löhne 
zwischen 106 801 und 267 000 Franken ein reduzierter 
Satz von 0,5 Prozent erhoben. Lohneinkommen über 
267 000 Franken waren beitragsfrei. Diese Begren
zung der beitragspflichtigen Löhne wird durch die ent
sprechende Plafonierung der Arbeitslosenentschädi

gungen gerechtfertigt. Der Finanzierungsanteil der 
oberen 20 Prozent Versicherten ist mit 20 Prozent 
 weiterhin beträchtlich, fällt jedoch deshalb etwas mo
derater als bei der AHV und IV aus. Die unteren 22 
 Prozent mit einem AHVEinkommen von bis zu 20 000 
Franken leisten einen Beitrag von nur 2 Prozent, d.h. 
ein Zehntel von dem des oberen Segments. Die mittle
ren 58 Prozent der Versicherten tragen 28 Prozent  
der ALVSozialbeiträge, was verhältnismässig der Hälf
te des oberen Segments entspricht. Seit 2004 entfällt 
der Solidaritätszuschlag und die Sozialversicherungs
beiträge werden nur auf Einkommen bis 106 800 Fran
ken erhoben. Damit dürfte der Finanzierungsanteil der 
oberen AHVEinkommen seit 2003 leicht gesunken sein.

Bei der Ermittlung der Arbeitgeberbeiträge wurde zwi
schen den Beiträgen von privaten Unternehmen und 
solchen der öffentlichen Hand unterschieden, weil die 
Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber an die ALV letzt
lich vom Steuerzahler getragen werden. Insgesamt 
finanzieren die Steuerzahler über die Beiträge der öffent
lichen Hand weitere 8 Prozent der ALVSozialbeiträge.
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A44 ALV: Finanzierung vor Überwälzung und Verteilung der Leistungen,  
�,� Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lasten und Leistungsverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * «Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand).   «Obere 20%»: obere 19,8% AHVEinkommen für Beiträge der 
Versicherten. Für Leistungen: obere 20% Haushaltseinkommen.   «Mittelstand �0%»: mittlere 58,2% AHVEinkommen für  
Beiträge der Versicherten. Für Leistungen: mittlere 20% Haushaltseinkommen.   «Untere 20%»: untere 22,1% AHVEinkommen für 
Beiträge der Versicherten. Für Leistungen: untere 20% Haushaltseinkommen.   «Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen 
Arbeitgeber (Bund, Kantone und Gemeinden).   «Diverse»: Einnahmen, die nicht zugeteilt werden konnten (z.B. Kapitalertrag). 
«Künftige Generationen»: Fehlbetrag bei der ALV und anteilige Verschuldungsfinanzierung der Bundes und Kantonsanteile. 
Beiträge (allgemeine Mittel) von Bund und Kantonen an die ALV werden auf die verschiedenen Gruppen nach den spezifischen 
Verteilschlüsseln der Beiträge verteilt.

 ** Arbeitsmarktliche Massnahmen und Beitragsrückerstattungen werden pro Haushalt (20%, 60%, 20%) verteilt. Durchführungs und 
Verwaltungskosten werden nach dem Verteilschlüssel der ALVLeistungen auf die verschiedenen Haushaltskategorien verteilt.

 *** Gemäss Verteilungswerten 1998, Primäräquivalenzeinkommen für Einpersonenhaushalte als Referenz für alle Einkommen.

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte

Diverse

Künftige Generationen

�5,� %

�,2 %

1�,0 %

24,4 %

1�,2 %

54,0 %

�2,� %

Leistungen an  
Haushalte***

Wie viel für wen?**

12,� %
Übrige Sozialversicherungen

1,� %

0,� %
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Die ALV finanziert sich zu 54 Prozent über die Beiträge 
von Unternehmen und den 20 Prozent Privatpersonen 
des oberen Segments (vor Überwälzung der Finanzie
rungsanteile der öffentlichen Haushalte und des Pos
tens «Diverse»). 36 Prozent werden von den Unterneh
men eingezahlt. Das ist doppelt soviel wie die Beiträge 
des oberen Segments Privatpersonen (18 Prozent). 
Vom Mittelstand werden 24 Prozent finanziert, wäh
rend das untere Segment weniger als 2 Prozent zur 
ALVFinanzierung beisteuert. Wie bei AHV und IV be
ruht die zentrale solidarische Komponente der ALV
Finanzierung auf den Lohnbeiträgen, die das Gros der 
Belastung der Unternehmen und der Versicherten er
klären. Der noch nicht rückverteilte Posten «Öffent
liche Haushalte» (vor allem Arbeitgeberbeiträge des 
Staates als Arbeitgeber) macht 7 Prozent aus. Mit 12 
Prozent Finanzierungsanteil durch Neuverschuldung 
belastete die ALV 2003 zudem merkbar die künftigen 
Generationen. Bis 2005 hat sich der Verschuldungs
anteil weiter massiv erhöht (28 Prozent im Jahr 2005). 

Bezüglich Verwendung der Einnahmen können die 
Geldleistungen (5 Mrd. Franken) der ALV auf die inlän
dischen Haushalte nach Einkommensklassen verteilt 
werden. Basis für diese Analyse ist die Studie des 
 Nationalen Forschungsprogramms «Wer zahlt für die 
 Soziale Sicherheit und wer profitiert davon?». Zudem 
werden die Verwaltungs und Durchführungskosten 
der ALV (0,5 Mrd. Franken) proportional zum Wert  
der bezogenen Leistungen verteilt, während die üb
rigen Ausgaben (0,6 Mrd. Franken für arbeitsmarkt
liche Massnahmen und 0,2 Mrd. Franken Beitragsrück
erstattungen) pro Haushalt gleichmässig verteilt 
werden. Ähnlich wie bei der AHV beziehen die 20 Pro
zent Haushalte des unteren Segments (Haushaltsein
kommen bis 42 565 Franken) mit 33 Prozent einen 
überdurchschnittlich hohen Anteil der ALVLeistun
gen. Das ist fast zwanzigmal mehr als einbezahlt wur
de, zweieinhalbmal mehr als die Leistungen für das 
obere Segment und verhältnismässig zweimal mehr 
als der Mittelstand. Der Mittelstand erhält mit einem 
Anteil von 54 Prozent an den ALVLeistungen etwa 
zweimal mehr als einbezahlt wurde und verhältnismäs
sig 50 Prozent mehr als das obere Segment. Für diese 
20 Prozent Haushalte (Haushaltseinkommen über 
100 445 Franken) kann der Finanzierungsanteil von 18 
Prozent nur zu drei Vierteln mit den bezogenen Leis

tungen gedeckt werden. Schliesslich fliessen 5 Prozent 
der ALVAusgaben (0,3 Mrd. Franken) in Form von 
 Arbeitgeberbeiträgen in die übrigen Sozialversiche
rungen (insbesondere AHV, IV, EO).

Die Gegenüberstellung der Finanzierungsbeiträge mit 
dem Umfang der bezogenen Leistungen nach Katego
rie macht das Ausmass der sozialen Umverteilung 
auch bei der ALV deutlich. Diese soziale Zwangssolida
rität ist politisch erwünscht.
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A45 ALV: Finanzierung vor Überwälzung und Verteilung der Leistungen  
nach Leistungsempfängern, �,� Mrd. Franken
Grobschätzung der Lasten und Leistungsverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * «Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand).   «Privatpersonen ohne ALVLeistungen»: Gesamtbeiträge der 
Versicherten; 96% der Einnahmen aus Bundes und Kantonsbeiträgen (nur Anteil Privatpersonen).   «Arbeitslose»: 4% der  
Einnahmen aus Bundes und Kantonsbeiträgen (nur Anteil Privatpersonen).   «Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen 
Arbeitgeber (Bund, Kantone, Gemeinden).   «Diverse»: Einnahmen, die nicht zugeteilt werden konnten (z.B. Kapitalertrag).    
«Künftige Generationen»: Fehlbetrag bei der ALV und anteilige Verschuldungsfinanzierung der Bundes und Kantonsanteile. 
Beiträge (allgemeine Mittel) der Kantone und des Bundes an die ALV werden auf die verschiedenen Gruppen nach den spezifischen 
Verteilschlüsseln der Beiträge verteilt.

 ** «Privatpersonen ohne ALVLeistungen»: Privatpersonen, die keine ALVLeistungen bezogen haben (96% der Bevölkerung).    
«Arbeitslose»: Versicherte, die ALVLeistungen in Anspruch genommen haben (4% der Bevölkerung, d.h. 316 850 Personen haben 
im Verlaufe des Jahres 2003 irgendwann mal Leistungen der ALV bezogen. Gleichzeitig waren aber 2003 zwischen 138 944 und 
162 835 Personen arbeitslos, d.h. eine Bandbreite von 4 bis 4,5% der Aktivbevölkerung).

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

ohne ALV 
Leistungen**

Arbeitslose**

Privatpersonen 

Öffentliche Haushalte

Diverse

Künftige Generationen

100,0 %

Wie viel für wen?

Ausland

�5,� %

44,0 %

12,� %

�,2 %
0,1 %

0,� %

0,2 %
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Wie die IV ist die ALV nicht nur Ausdruck einer sozialen 
Solidarität, sondern auch einer Solidarität zwischen 
den Erwerbskategorien. Um das Gleichgewicht im ALV
 System zu bewahren, muss ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen einer zahlenden mehrheitlichen Aktiv
bevölkerung und einer beschränkten Anzahl von 
ALVLeistungsbezügern bestehen. So trägt die Bevöl
kerung, die keine ALV bezieht (96 Prozent des Totals, 
inklusive Altersrentner und Kinder) – neben den Un
ternehmen (36 Prozent) –, etwa 44 Prozent zur ALV
Finanzierung bei (vor Überwälzung der Finanzierungs
anteile der öffentlichen Haushalte und «Diverse»).  
Mit 12 Prozent Finanzierung durch Neuverschuldung 
werden Lasten auf die künftigen Generationen abge
wälzt. Dagegen tragen die 0,3 Mio. Personen (4 Pro
zent der Bevölkerung), die irgendwann einmal im Jahr 
 eine ALVLeistung in Anspruch nehmen, erwartungs
gemäss kaum zur Finanzierung der Sozialversicherung 
bei. Die ALV gewährleistet somit eine sehr starke Soli
darität zwischen Arbeitslosen mit Anspruch auf ALV
Leistungen und der zahlenden Erwerbstätigen. Der 
überwiegende Teil der Ausgaben fliesst an Arbeitslose, 
die auf den ALVEntschädigungen keine Beiträge ent
richten müssen.
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A4� EO: Finanzierungsquellen
In Mrd. Franken, 2003

EO
Total: 0,9

Arbeitgeber  0,4

Versicherte  0,4

Übrige Erträge  0,1

Bei der EO beschränkt sich die Finanzierung auf die  
Sozialversicherungsbeiträge und die Erträge aus Anla
gen. 2003 betrugen die Ausgaben der EO 0,7 Mrd. 
Franken. Gleichzeitig erzielte die EO Einnahmen von 
über 0,9 Mrd. Franken. Solche Überschüsse (0,2 Mrd. 
Franken 2003) haben bei der EO eine lange Tradition. 
Im Jahr 2003 wurden – ausgehend von einem Gesamt
kapital von 3,6 Mrd. Franken – 1,5 Mrd. Franken vom 
Kapitalkonto der EO zur defizitären IV transferiert.  
Die EO wird zu über 85 Prozent aus Sozialbeiträgen von 
Versicherten und Arbeitgebern finanziert. Der Rest 
stammt aus Kapitalerträgen.

Nachdem 2005 die durch die EO finanzierte Mutter
schaftsversicherung eingeführt wurde, sind die 
 Ausgaben sehr stark gestiegen. 2006 wies die zuvor 
 überschüssige EO erstmals ein Defizit aus. Um die 
künftigen Defizite decken zu können, ist eine Erhö
hung der Beitragssätze geplant.
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A4� EO: Finanzierung vor Überwälzung und Verteilung der Leistungen,  
0,� Mrd. Franken
Grobschätzung der Lasten und Leistungsverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * «Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand).   «Obere 20%»: obere 19,1% AHVEinkommen für Beiträge der 
Versicherten.   «Mittelstand �0%»: mittlere 60,2% AHVEinkommen für Beiträge der Versicherten.   «Untere 20%»: untere 20,8% 
AHVEinkommen für Beiträge der Versicherten.   «Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber (Bund, Kantone 
und Gemeinden).   «Diverse»: Einnahmen, die nicht zugeteilt werden konnten (Ertrag der Anlagen).   «Künftige Generationen»: 
neuer Fehlbetrag infolge Einführung der Mutterschaftsversicherung.

 ** Neu ab 2005.

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte

Diverse

�2,� %

�,4 %

21,0 %

24,4 %

1�,� %

Geldleistungen  
an Arbeitgeber 
4�,� %

Geldleistungen 
an Versicherte 
25,� %

Wie viel für wen? 200�

Mutterschafts
versicherung**
(550 Mio.  
Franken)

Neues Defizit
(�21 Mio.  
Franken)

Künftige Generationen

1,� % 

Die Unternehmen decken zusammen mit den 20 Pro
zent Privatpersonen des oberen Segments 54 Prozent 
der EOEinnahmen (vor Überwälzung der Finanzie
rungsanteile der öffentlichen Haushalte und des Pos
tens «Diverse»). Rund 33 Prozent steuern die Unter
nehmen, die oberen 20 Prozent Privatpersonen 21 
Prozent zu den Gesamteinnahmen bei. Der Mittel
stand bringt 24 Prozent, während das untere Segment 
2 Prozent zu den EOEinnahmen beisteuert. Diese 
 Solidarität beruht auf den Lohnbeiträgen durch die 
Belastung von Unternehmen und Versicherten. Der 
noch nicht rückverteilte Posten «Diverse» (vor allem 
Anlageerträge des EOKapitalkontos) und «Öffentliche 
Haushalte» (Arbeitgeberbeiträge des Staates als 
 Arbeitgeber) machen zusammen 20 Prozent aus.

Im Jahr 2003 ist beinahe die Hälfte der EOLeistungen 
als Entschädigung für gewährleistete Diensttage an  
die Arbeitgeber zurückgeflossen. Ein Viertel wurde 
 direkt den Versicherten ausbezahlt. Der im Jahr 2003 
noch glänzende Überschuss der EO ist mit der Ein
führung der Mutterschaftsversicherung im Laufe des 
 Jahres 2005 geschwunden. Zwischen 2004 und 2006 
sind die Ausgaben auf 1,3 Mrd. Franken geklettert  
und es wurde bereits ein Defizit von über 300 Mio. 
Franken registriert. Über 40 Prozent der EOAusgaben 
sind in die Mutterschaftsversicherung geflossen. 
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A4� Finanzierung der Sozialversicherungen (AHV, IV, ALV, EO)  
vor Überwälzung, 50 Mrd. Franken
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte

Diverse

Ausland

Künftige Generationen

2�,4 %

�,� %

2�,4 %

25,� %

2,� %

5,1 %

5,� %
1,2 % 

Für Fussnotenkommentare siehe Abbildung 49.

Zusammen haben die öffentlichen Sozialversiche
rungen (AHV, IV, ALV und EO) im Jahr 2003 50 Mrd. 
Franken ausgegeben (inklusive Überschuss zur Aufsto
ckung der Kapitalkonti der jeweiligen Versiche
rungen). Im selben Jahr wurden Einnahmen von 47,7 
Mrd. Franken generiert. Damit entstand ein konsoli
diertes Defizit von 2,3 Mrd. Franken – vorwiegend  
wegen der IV und der ALV. Bei der Konsolidierung aller 
Finanzierungsquellen von AHV (vgl. Abbildungen  
34 und 35), IV (vgl. Abbildungen 39 und 40), ALV (vgl. 
Abbildung 44) und EO (vgl. Abbildung 47) nach  
den definierten sozioökonomischen Gruppen müssen 
Doppelzählungen innerhalb dieser Sozialversiche
rungen wie z.B. ALVZahlungen an AHV, IV und EO als 
Arbeitgeberbeiträge abgezogen werden. 

Das Ergebnis spiegelt eine insgesamt sehr hohe Soli
darität wider. So leisten Unternehmen und die 20 Pro
zent Privatpersonen des oberen Segments zusammen 
53 Prozent aller Einnahmen der öffentlichen Sozial
versicherungen (vor Überwälzung der Finanzierungs
anteile der öffentlichen Haushalte und «Diverse»). 
 Dagegen finanzieren die übrigen 80 Prozent Beitrags
zahler nur etwa 28 Prozent des öffentlichen Sozial
versicherungsbudgets. Der noch nicht rückverteilte 
Posten «Diverse» in Höhe von 5 Prozent sind hauptsäch

lich Anlageerträge. Zudem finanzieren die öffentlichen 
Haushalte zu etwa 7 Prozent die Sozialversicherungen 
(Anteile der öffentlichen Hand an Kantons und Bun
desanteilen, Arbeitgeberbeiträge für den Staat als 
 Arbeitgeber und «Taxe occulte»Effekt bei der zweck
gebundenen MWST). Der Finanzierungsbeitrag aus 
dem Ausland (ausländische Gäste bei der zweckgebun
denen MWST) ist mit einem Prozent bescheiden. Mit 
einem Restanteil von 6 Prozent werden die künftigen 
Generationen durch Neuverschuldung stark belastet. 
Die Ursache liegt dabei bei der stark defizitären IV und 
ALV.

Wie in den übrigen Teilbereichen werden die Zah
lungen der öffentlichen Haushalte sowie des Postens 
«Diverse» im Sinne einer groben Inzidenzberechnung 
auf die Gruppen Unternehmen, Privatpersonen und 
Ausland (vgl. Abbildung 49) überwälzt. Denn Finan
zierungsbeiträge der öffentlichen Hand werden letzt
lich von den Steuerzahlern getragen und können  
nach entsprechendem Schlüssel rückverteilt werden.  
Bei «Diverse» muss mangels näherer Informationen 
vernünftigerweise von einer ProKopfRückverteilung 
ausgegangen werden. Nach Überwälzung finanzieren 
somit Unternehmen (31 Prozent) und die 20 Prozent 
Privatpersonen des oberen Segments (27 Prozent) 
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Finanzierung der öffentlichen Sozialversicherungen

A4� Finanzierung der Sozialversicherungen nach Überwälzung  
und ihre Verwendung, 50 Mrd. Franken
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * «Unternehmen»: Arbeitgeberbeiträge (ohne öffentliche Hand); Immobilien, Banken, Versicherungen und Übrige bei MWST 
Anteil für AHV (direkt und indirekt).   «Obere 20%»: obere 19,1% AHVEinkommen für Beiträge der Versicherten für die AHV, IV und 
EO; die oberen 19,8% AHVEinkommen bei der ALV; obere 20% Haushaltseinkommen bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indi
rekt); obere 27,5% Haushaltseinkommen bei Tabak und Alkoholsteuern.   «Mittelstand �0%»: mittlere 60,2% AHVEinkommen für 
Beiträge der Versicherten für die AHV, IV und EO; mittlere 58,2% AHVEinkommen bei der ALV; mittlere 60% Haushaltseinkommen 
bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt); mittlere 47,5% Haushaltseinkommen bei Tabak und Alkoholsteuern.   «Untere 
20%»: untere 20,8% AHVEinkommen für Beiträge der Versicherten für die AHV, IV, und EO; untere 22% AHVEinkommen bei  
der ALV; untere 20% Haushaltseinkommen bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt); untere 25% Haushaltseinkommen bei  
Tabak und Alkoholsteuern.   «Öffentliche Haushalte»: Beiträge der öffentlichen Arbeitgeber (Bund, Kantone, Gemeinden); 
Gemeinwesen, Gesundheit, Sozialwesen, Bildung und Forschung bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt).   «Diverse»: 
Einnahmen, die nicht zugeteilt werden konnten (Ertrag der Anlagen, Spielbankenabgaben, Regress).   «Ausland»: Haushalte im 
Ausland bei MWSTAnteil für AHV (direkt und indirekt).   «Künftige Generationen»: konsolidierte Fehlbeträge bei der IV (zulasten 
des AHVFonds) und ALV sowie anteilige Verschuldungsfinanzierung der Bundes und Kantonsanteile.
Beiträge (allgemeine Mittel) von Bund und Kantonen an die Sozialversicherungen werden auf die verschiedenen Gruppen nach den 
spezifischen Verteilschlüsseln der Beiträge verteilt.

 ** Inklusive Überschuss zur Aufstockung des Kapitalfonds der jeweiligen Versicherung.
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�0,� %
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4,0 % 

5,� %

��,� %

Wofür?

AHV**

21,2 %

1�,� %
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ALV

EO**1,� %
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 zusammen 58 Prozent aller öffentlichen Sozialversiche
rungseinnahmen. Der Anteil der übrigen 80 Prozent 
Privatpersonen beträgt 35 Prozent. Dabei tragen der 
Mittelstand 31 und die unteren 20 Prozent 4 Prozent 
zum öffentlichen Sozialversicherungsbudget bei. 

Von den insgesamt 50 Mrd. Franken gehen etwa zwei 
Drittel an die AHV (32 Mrd. Franken), ein Fünftel  
(10,7 Mrd. Franken) an die IV und ein Sechstel bis ein 

Siebtel an die ALV (6,7 Mrd. Franken). 0,9 Mrd. Franken 
fliessen in die EO. Mit der im Jahr 2005 in Kraft getre
tenen Mutterschaftsversicherung sind die Ausgaben 
der öffentlichen Sozialversicherungen diskretionär um 
über 0,5 Mrd. Franken gewachsen. 
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Finanzierung des Staates

A50 Finanzierung der Staatsquote: Steuern, Sozialbeiträge  
und übrige Einnahmen vor Überwälzung, 1�0 Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

Wer zahlt?* Wie viel?

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Öffentliche Haushalte

Diverse

Ausland

Künftige Generationen

20%

�0 %

20 %

1� %

5 %

2 % 

2 % 

2 % 

Für Fussnotenkommentare siehe Abbildung 51.

Die Finanzierung aller staatsquotenrelevanten Ausga
ben (bzw. Finanzierung der Staatsquote) wird kon
solidiert zusammengefasst. Damit wird die Verteilung 
der Lasten der öffentlichen Haushalte (Bund, Kantone 
und Gemeinden) und der öffentlichen Sozialversiche
rungen (AHV, IV, ALV, EO) gemäss gewählter Methode 
und Hypothesen insgesamt ersichtlich (siehe Kapitel 
2.2). 2003 wurden rund 170 Mrd. Franken staats
quotenrelevante Ausgaben getätigt. Davon entfielen, 
ohne Eliminierung von Doppelzählungen, 136 Mrd. 
Franken auf die öffentlichen Haushalte (nicht kon
solidiert 50 Mrd. Franken beim Bund, 100 Mrd. Franken 
bei Kantonen und Gemeinden) und 50 Mrd. Franken 
auf die Sozialversicherungen. Im selben Jahr wurden 
konsolidiert Einnahmen von 161 Mrd. Franken gene
riert. Daraus resultiert ein konsolidiertes Defizit von 
rund 8 Mrd. Franken, etwa die Hälfte davon beim Bund. 

Bei der Konsolidierung der Finanzierungsquellen  
der öffentlichen Haushalte (vgl. Abbildungen 27 und 
28) mit den Sozialversicherungen (vgl. Abbildungen 
48 und 49) nach den definierten sozioökonomischen 
Gruppen wurden sämtliche erkennbaren Doppelzäh
lungen, insbesondere die Subventionen und Sozial
beiträge der öffentlichen Haushalte an die Sozialversi
cherungen, abgezogen. So finanzieren Unternehmen 

und die 20 Prozent Privatpersonen des oberen Seg
ments zusammen 50 Prozent aller Staatsausgaben 
(vor Überwälzung der Finanzierungsanteile der öffent
lichen Haushalte und «Diverse»). Dagegen finanzieren 
die übrigen 80 Prozent nur etwa 22 Prozent. Der  
noch nicht rückverteilte Posten «Diverse» in Höhe von  
19 Prozent besteht hauptsächlich aus Gebühren und 
Entgelten. Zudem leistet das Ausland einen Finanzie
rungsbeitrag von etwa 3 Mrd. Franken oder 2 Prozent. 
Mit einem Restanteil von 5 Prozent werden die künf
tigen Generationen durch Neuverschuldung belastet.

Wie bei den Teilergebnissen bei öffentlichen Haus
halten und Sozialversicherungen werden die Zah
lungen der öffentlichen Haushalte sowie des Postens 
«Diverse» auf die sozioökonomischen Gruppen Unter
nehmen, Privatpersonen und Ausland (vgl. Abbildung 
51) überwälzt. Finanzierungsbeiträge der öffentlichen 
Hand werden letztlich von den Steuerzahlern getra
gen und können nach entsprechendem Schlüssel rück
verteilt werden. Zudem stehen die bedeutenden 
 Gebühren bei der Überwälzung des Postens «Diverse» 
im Vordergrund. Dabei kann die Überwälzung in 
 gewissen Fällen präziser geschätzt werden, wobei  
oft mangels näherer Informationen vernünftigerweise 
von einer ProKopfRückverteilung auszugehen ist. 
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Finanzierung des Staates

A51 Finanzierung der Staatsquote: Steuern, Sozialbeiträge  
und übrige Einnahmen nach Überwälzung, 1�0 Mrd. Franken 
Grobschätzung der Lastenverteilung nach «sozioökonomischen» Gruppen,  
in Prozent, 2003

 * Konsolidierung der Abbildungen «Finanzierung der öffentlichen Haushalte» (Abbildung 27 und 28) und «Finanzierung  
der Sozialversicherungen» (Abbildung 48 und 49), abzüglich der Doppelzählungen wie Subventionen und Sozialbeiträge der 
 öffentlichen Haushalte an Sozialversicherungen (vernachlässigbare Einnahmen der öffentlichen Haushalte aus den Sozial
versicherungen werden hingegen nicht abgezogen).

Wer zahlt?*

Unternehmen

Obere  
20 %

Mittelstand 
�0 %

Untere  
20 %

Privatpersonen

Ausland
Künftige Generationen

Wie viel?

22 %

�5 %

�1 %

5 % 

5 %
2 % 

Wie viel?
(Ohne Ausland und Verschuldung)

2� %

�� %

�4 %

� % 

Nach Überwälzung finanzieren Unternehmen (22 Pro
zent) und die 20 Prozent Privatpersonen des oberen 
Segments (35 Prozent) zusammen 57 Prozent aller 
staatsquotenrelevanten Ausgaben. Der Anteil der üb
rigen 80 Prozent beträgt 36 Prozent. Davon tragen  
der Mittelstand 31 Prozent und die unteren 20 Prozent 
Privatpersonen 5 Prozent. Das obere Segment zahlt 
damit verhältnismässig über dreimal mehr als der Mit
telstand und etwa siebenmal mehr als das untere Seg
ment. Der Mittelstand selbst trägt verhältnismässig 
doppelt soviel wie das untere Segment. Der Anteil des 
Auslands bleibt 2 Prozent und der Defizitrestanteil von 
5 Prozent wird durch Neuverschuldung den künftigen 
Generationen belastet.

Beschränkt man die Optik auf die inländischen Steuer
zahler (Ausschaltung des Verschuldungsfinanzie
rungs und des Auslandsfinanzierungsanteils), finan
zieren Unternehmen (23 Prozent) und die 20 Prozent 
Privatpersonen des oberen Segments (37 Prozent) 
 zusammen 60 Prozent aller staatsquotenrelevanten  
Ausgaben. Der Anteil der übrigen 80 Prozent beträgt  
neu 40 Prozent. Davon werden 34 Prozent vom 
 Mittelstand und 6 Prozent von den unteren 20 Prozent 
 finanziert.
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4.1  Zusammenfassung  
 der Resultate

Nachdem die Ergebnisse im Kapitel 3 sowohl für Teil
aspekte als auch konsolidiert für den gesamten Staat 
präsentiert und erläutert wurden, kann nun zusam
menfassend zur Frage «Wer finanziert den Staat in der 
Schweiz?» festgehalten werden:    

Der Staat wird mehrheitlich von Unternehmen  
und einer kleinen Minderheit der Privatpersonen 
finanziert. Unternehmen (23 Prozent) und die 20 Pro
zent der Privatpersonen des oberen Segments (37 
 Prozent) erbringen zusammen 60 Prozent aller staats
quotenrelevanten Ausgaben der öffentlichen Haus
halte und Sozialversicherungen (nach Überwälzung 
und ohne Berücksichtigung des Auslands und der 
künftigen Generationen). Der Anteil der übrigen 80 
Prozent der Privatpersonen beträgt 40 Prozent. Davon 
trägt der Mittelstand 34 Prozent und die 20 Prozent 
Privatpersonen des unteren Segments 6 Prozent. Das 
obere Segment steuert damit verhältnismässig über 
dreimal mehr als der Mittelstand und etwa siebenmal 
mehr als das untere Segment zur Finanzierung des 
Staates bei. Der Mittelstand leistet verhältnismässig 
doppelt soviel wie das untere Segment.

Das obere Segment der Privatpersonen ist die 
wichtigste Finanzierungsquelle der öffentlichen 
Haushalte. Sowohl beim Bund als auch bei Kantonen 
und Gemeinden leisten die oberen 20 Prozent der  
Privatpersonen den grössten finanziellen Beitrag. 
Nach Überwälzung beträgt der Anteil 38 Prozent. Auf 
Bundesstufe liegt ihr wichtiger Beitrag – vorwiegend 
wegen der sehr progressiven DBST – bei 30 Prozent. 
Auch ihr Beitrag über die MWST fällt wegen des  
Mehrkonsums ins Gewicht. Bei Kantonen und Gemein
den liegt der Anteil des oberen Segments sogar bei  
41 Prozent. Das ist vor allem auf die besonders ergie
bigen Einkommenssteuern zurückzuführen, aber auch 
auf zahlreiche kantonale Substanz und Transaktions
steuern (die Vermögenssteuer allen voran). Bei den 
Sozialversicherungen ist die Belastung durch Lohnbei
träge für diese Gruppe spürbar.

Die Unternehmen sind der grösste Beitragszahler 
der öffentlichen Sozialversicherungen. Unterneh
men finanzieren insgesamt 31 Prozent der öffentlichen 
Sozialversicherungen. Sie sind damit die Gruppe, die 
den grössten Beitrag zur Finanzierung des schweize
rischen Sozialstaates neben dem Mittelstand leistet. 
Das vor allem aufgrund ihrer Rolle als Arbeitgeber  
zur Finanzierung der Lohnbeiträge. Zudem werden sie 
auch als Steuerzahler zur Finanzierung der Bundes 
und Kantonsanteile für die Sozialversicherungen bei
gezogen. Dabei fällt vor allem die Belastung durch  
die Gewinnsteuer von Bund und Kantonen ins Gewicht.

Der Mittelstand liefert einen Beitrag zwischen 
einem Drittel und einem Viertel je nach Staatsstufe. 
Während der Finanzierungsbeitrag des Mittelstands 
(mittlere 60 Prozent Privatpersonen) bei den Kantons 
und Gemeindeeinnahmen bei 33 Prozent liegt, sind  
es bei den öffentlichen Sozialversicherungen 31 und 
beim Bund 26 Prozent (nach Überwälzung). Betrags
mässig ist die Belastung des Mittelstands bei den kan
tonalen Einkommenssteuern und Gebühren sowie bei 
den Lohnbeiträgen für die Sozialversicherungen am 
grössten. Auch die Belastung des Konsums durch die 
MWST fällt volumenmässig ins Gewicht.

Das untere Segment der Privatpersonen bleibt er
wartungsgemäss steuerlich eher geschont.  
Die 20 Prozent Privatpersonen des unteren Segments 
tragen je nach Staatsstufe einen Beitrag zwischen 4 
und 6 Prozent zur Finanzierung des Staates bei. Damit 
leistet das Segment nur ein Zwanzigstel der Staats
einnahmen und bleibt weitgehend von der Finanzie
rungslast der Staatsausgaben befreit. Volumenmässig 
sind die unteren 20 Prozent Privatpersonen vor allem 
durch Gebühren auf Kantons und Gemeindestufe 
 betroffen. Auch die MWSTBelastung und die Lohnbei
träge, jedoch in bescheidenerem Masse, sind für diese 
Gruppe finanziell spürbar. Neben den Gebühren, für 
die eine «ProKopfVerteilung» angenommen wird  
und somit ein Beitrag von 20 Prozent resultiert, ist die  
Tabaksteuer die Steuer mit dem verhältnismässig 
höchsten (18,5 Prozent) Finanzierungsanteil des un
teren Segments.

Besonders ausgeprägte soziale Solidarität bei den 
Sozialversicherungen. Nach Überwälzung finanzieren 
Unternehmen (31 Prozent) und die 20 Prozent Privat
personen des oberen Segments (27 Prozent) zusam
men 58 Prozent aller öffentlichen Sozialversicherungs
einnahmen. Der Anteil der übrigen 80 Prozent privaten 
Beitragszahler beträgt 35 Prozent. Dabei tragen der 
Mittelstand 31 und die unteren 20 Prozent 4 Prozent 
bei. Wenn bei einzelnen Sozialversicherungen die 
 Finanzierungsbeiträge und die bezogenen Leistungen 
gegenübergestellt werden, kommt das Ausmass der 
sozialen Umverteilung voll zum Ausdruck. So bezieht 
beispielweise bei der AHV das untere Segment achtmal 
mehr als es eingezahlt hat, viermal mehr als das obere 
Segment und verhältnismässig zweimal mehr als der 
Mittelstand. Der Mittelstand erhält von der AHV über 
anderthalbmal mehr als er einbezahlt hat und verhält
nismässig zweimal mehr als das obere Segment. Hin
gegen fliesst nur noch ein Drittel des AHVFinanzie
rungsvolumens an das obere Segment zurück. Bei der 
ALV und – jedoch in moderaterem Umfang – bei der IV 
ist das Bild in der Austauschrelation zwischen den  
bezahlten Beiträgen und den erhaltenen Leistungen 
sowie im Vergleich der erhaltenen Leistungen zwi
schen den einzelnen Einkommenssegmenten ähnlich. 

4 Schlussfolgerungen
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Schlussfolgerungen

Die Sozialversicherungen bewirken auch eine star
ke Zwangssolidarität nach anderen Kriterien.  
Die Sozialwerke sind nicht nur Ausdruck der sozialen 
 Solidarität. Auch der intergenerationale Aspekt  
bei der AHV (Generationenvertrag) und die Solidarität 
nach Erwerbsgruppen bei der IV und der ALV sind  
von grosser Bedeutung. Damit bei den beiden letztge
nannten Sozialversicherungen ein nachhaltiges 
Gleichgewicht sichergestellt werden kann, muss ein 
ausgewogenes finanzielles Verhältnis zwischen einer 
breiten, zahlenden mehrheitlichen Aktivbevölkerung 
und einer sehr kleinen Gruppe von IV bzw. ALVLeis
tungsbezügern (4 bis 6 Prozent der Bevölkerung) 
 angestrebt werden. Angesichts der gegenwärtigen 
Ausgabenüberschüsse bzw. Fehlbeträge ist das bis 
jetzt nicht gelungen. Bei der AHV zeigt die Moment
aufnahme für das Jahr 2003 die umfassende Generatio
nensolidarität zwischen Jung und Alt. Fraglich bleibt 
aber, ob diese Zwangssolidarität zwischen den Genera
tionen langfristig nachhaltig ist, will man Lastenver
schiebungen auf künftige Generationen nicht ausser 
Acht lassen. Dabei ist auf die Methode der Generations
bilanzierung hinzuweisen. Studien zeigen, dass im 
Hinblick auf die staatliche Verschuldung eine grosse 
Nachhaltigkeitslücke besteht und künftige Genera
tionen stärker als früher Geborene belastet werden, 
wenn nicht rechtzeitig Gegenmassnahmen ergriffen 
werden.

Es gibt keine unsoziale Steuer. Bei allen betrachteten 
Steuern und Abgaben wird mit steigendem Einkom
men bzw. Vermögen eine volumen und verhältnis
mässig stärkere Belastung beobachtet. Selbst bei Kon
sumsteuern wie der MWST, die nicht den Ruf einer 
besonders solidarischen Steuer hat, tragen die oberen 
Einkommensschichten verhältnismässig wesentlich 
mehr zu den Einnahmen bei als die unteren. So brin
gen z.B. die unteren 20 Prozent etwa viermal weniger 
als die oberen 20 Prozent und verhältnismässig nur die 
Hälfte der mittleren 60 Prozent. Da das Konsumvolu
men und verhalten stark vom Einkommen abhängen, 
erstaunt dieser Befund wenig.

 Wichtiger Finanzierungsbeitrag des Auslands  
dank Finanzplatz und Tourismus. Vor allem  
auf Bundesebene ist der Finanzierungsbeitrag durch 
Einnahmen aus dem Ausland spürbar. Sein Anteil  
liegt bei fast 7 Prozent. Sowohl die Konsumbesteue
rung bei der MWST und der Mineralölsteuer als  
auch die Erträge aus der Verrechnungssteuer und der 
Umsatzabgabe sind ergiebig.

Unkontrollierte Ausgaben belasten künftige Gene
rationen. Allein 2003 betrug der konsolidierte Aus
gabenüberschuss aller staatlichen Ebenen sowie  
der Sozialversicherungen über 8 Mrd. Franken. Diese 
 Lücke muss letztlich über Neuverschuldung gestopft 
werden. Das belastet entsprechend künftige Gene
rationen. Über diese Schuldenlast tragen sie heute  
bereits zur Finanzierung des Staates bei, die Belastung 
auf Stufe Bund ist am höchsten. Inzwischen hat sich 
die Lage dank guter Konjunktur und Entlastungspro
gramm allerdings etwas entschärft. Die strukturellen 
Ausgabenprobleme bleiben jedoch bestehen.
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4.2  Einbettung der Resultate in den 
 finanzpolitischen Gesamtkontext

Um die (zusammengefassten) Resultate richtig zu inter
pretieren, empfiehlt es sich, die gewonnenen Erkennt
nisse in den finanzpolitischen Gesamtkontext ein
zubetten. Denn zu oft werden gerade in finanz und 
steuerpolitischen Fragen harte Fakten bzw. unbestreit
bare Gesamtbilder ausser Acht gelassen. An dieser 
Stelle seien deshalb folgende finanzpolitische Eckwerte 
in Erinnerung gerufen:
— Die OECDStatistiken zeigen für die Schweiz offizi

ell tiefe Staats und Fiskalquoten im internationa
len Vergleich. Das erweckt den Eindruck, der Staat 
sei schlank in der Schweiz. Das allerdings ist ein 
Trugschluss, weil umfangreiche als «privatrechtlich» 
geltende, aber durch Zwangsabgaben – alle Abga
ben mit obligatorischem Charakter – finanzierte 
Sozialversicherungen (jährlich etwa 50 Mrd. Fran
ken bzw. 13 BIPProzente in Form von Krankenkas
senprämien, SUVABeiträgen, Familienzulagen, 
Beiträgen zur 2. Säule usw.) in den internationalen 
Vergleichen nicht berücksichtigt werden. Da die 
Schweiz mit solchen parafiskalischen Instrumenten 
international einsam an der Spitze steht, ist der 
 offiziell tiefe Wert bei den OECDStatistiken mit 
grösster Vorsicht zu geniessen. Werden alle Zwangs
abgaben eingerechnet, liegt die Fiskalquote der 
Schweiz bei 43 Prozent vom BIP (2004) und die 
Staatsquote bei über 50 Prozent (2002). Von einem 
«schlanken Staat» kann also nicht die Rede sein.

— Die öffentlichen Finanzen (Bund, Kantone, Gemein
den und Sozialversicherungen) wurden in den letz
ten fünfzehn Jahren von einer stark überbordenden 
Ausgabenentwicklung geprägt, und das trotz 
 wiederholten Entlastungsprogrammen auf allen 

Staatsebenen. 1990 wurden 100 Mrd. Franken aus
gegeben, 2004 waren es deutlich mehr als 170 
Mrd. Franken. Bei gleichzeitig schwächerem Wirt
schaftswachstum erfolgte deshalb ein markanter 
Anstieg der Staatsquote. In praktisch keinem ande
ren OECDLand hat sich der Staat zwischen 1990 
und 2004 so stark aufgebläht wie in der Schweiz. 
Die Begriffe «Totsparen» und «Staatsabbau» entbehren 
damit jeder fundierten Grundlage.

— Die überbordende Ausgabenentwicklung hat zu 
einer ausserordentlich langen Defizitperiode  
und – zusammen mit milliardenhohen Sanierungs
aktionen für frühere Ineffizienzen bei den Staats
betrieben – einem rasanten Anstieg der öffentli
chen Verschuldung geführt. Die momentan erfreu 
liche konjunkturelle Erholung darf nicht über den 
Ernst der finanziellen Gesamtsituation hinwegtäu
schen. Haben die Schulden von Bund, Kantonen 
und Gemeinden 1990 noch 100 Mrd. Franken be
tragen, haben sie sich bis 2004 mehr als verdoppelt 
(240 Mrd. Franken). Beim Bund sind die Schulden 
sogar um mehr als das Dreifache (von 40 Mrd. auf 
130 Mrd. Franken) gestiegen. Im europäischen Ver
gleich ist die Verschuldungsquote der Schweiz 
(2004: 53 Prozent vom BIP) nahe an die Maastricht
Verschuldungsgrenze von 60 Prozent gestossen, 
auch wenn sich die Lage derzeit etwas entspannt. 
Eine zu hohe Verschuldung kann zwar finanziert 
werden, ist aber keinesfalls nachhaltig, denn sie be
lastet künftige Generationen. In Bezug auf die Ver
schuldung lebt die Schweiz nach wie vor über ihre Ver
hältnisse. 

— Nicht nur in der Vergangenheit wurde in der Ausga
benpolitik gegen das Nachhaltigkeitsprinzip ver
stossen, auch die Perspektiven für die Zukunft sind 
besorgniserregend. So geht der Schuldenbericht 
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des Bundesrats bis 2025 von einer zusätzlichen Ver
schuldung von 125 Mrd. Franken (15 Prozent vom 
BIP) aus. Hauptursache dieser Fehlentwicklung ist die 
heute schon absehbare Kostenexplosion im Bereich 
der Sozialen Wohlfahrt. Ohne tiefgreifende Struk
turreformen droht ein Verdrängungsprozess, der 
die Handlungsfähigkeit des Staates insgesamt tan
gieren wird.

— Das ausgabeninduzierte Verschuldungsproblem 
der Schweiz ist in keiner Weise Resultat fehlender 
Staatseinnahmen: Seit 1970 sind die Einnahmen 
des Staates nur gestiegen. Sie haben sich – trotz 
zahlreicher Steuerreformen vor allem in den Kanto
nen – mehr als versechsfacht (vgl. Abbildung 52). 
Das ist ausserdem auch deutlich mehr als das Wirt
schaftswachstum in derselben Periode. Sowohl die 
Einnahmen aus der Ertragssteuer von Unterneh
men als auch die Einnahmen aus der Einkommens
steuer von Privatpersonen haben – gegenüber 
 übrigen Formen von Staatseinnahmen – deutlich 
überproportional zugenommen. Das Schweizer 
System des Steuerwettbewerbs bei den direkten 
Steuern – und die damit verbundene Reformdyna
mik auf Kantonsebene – hat deshalb in keiner Art 
und Weise die deutliche Zunahme von Staatsmit
teln in den letzten Jahren beeinträchtigt. Im Gegen
teil. Die These des «ruinösen Steuerwettbewerbs»  
bzw. des «race to the bottom» lässt sich damit nicht im 
Geringsten faktisch untermauern. Die Schweiz hat 
kein Einnahmen, sondern ein Ausgabenproblem.

4.3 Gesamtbeurteilung

Auf Basis der Studienergebnisse und unter Berücksich
tigung des finanzpolitischen Gesamtkontextes lassen 
sich folgende Schlüsse ziehen: 

Aussagekräftige Ergebnisse zur Finanzierungsseite 

− Ausgabenanalyse noch ausstehend. «Wer finan
ziert den Staat in der Schweiz» beantwortet mit Bezug 
auf das gesamte Schweizer Steuersystem ausschliess
lich die Frage, wer den Staat in welchem Umfang fi
nanziert. Eine Gesamtbeurteilung der Umverteilung 
aus finanzpolitischer Sicht wird erst möglich sein, 
wenn auch die Leistungsseite, d.h. die Verteilung der 
Ausgaben auf die verschiedenen Empfänger und Emp
fängergruppen, vollständig analysiert und mit den 
hier vorliegenden Ergebnissen in Verbindung gebracht 
wird. Um den Umfang und die Qualität der Umvertei
lung für die Schweiz mit ihren speziellen Verhältnissen 
 abschliessend beurteilen zu können, wäre ein inter
nationaler Vergleich wünschenswert. Nach heutigem 
Kenntnisstand scheint eine solche Studie für ein mit 
der Schweiz vergleichbares Land nicht vorzuliegen.

Beachtliche Zwangssolidarität bzw. Umverteilung 
von oben nach unten. Das obere Segment der Privat
personen und die Unternehmen tragen zusammen 
rund 60 Prozent zu den Einnahmen des Staates bei.  
In diesem Sinn besteht im schweizerischen föderalen 
Steuersystem eine ausgeprägt solidarische Kompo
nente von den oberen zu den unteren Einkommens 
und Vermögensgruppen sowie von der Wirtschaft zu 
den privaten Haushalten. Bei den Privatpersonen  
steuert das obere Segment verhältnismässig über 
dreimal mehr als der Mittelstand und etwa siebenmal 
mehr als das untere Segment zur Finanzierung des 
Staates bei. Der Mittelstand leistet verhältnismässig 
doppelt soviel wie das untere Segment. Mit Bezug auf 
das Steuersystem erweist sich damit die immer wieder 
verbreitete These der «Umverteilung von unten nach 
oben» bzw. der «Entsolidarisierung» als nicht stichhal
tig – sie muss konsequent kritisch hinterfragt werden. 

Mittelstand und unteres Segment profitieren direkt 
von einem standortattraktiven Steuersystem. Die 
Analyse der Einnahmenzuflüsse des Staates zeigt,  
dass ein Steuersystem, das für finanzkräftigere Privat
personen und international mobilere Produktions 
faktoren (Unternehmen und Arbeitskräfte) attraktiv 
bleibt, nicht im Widerspruch zu einem solidarischen 
Steuersystem steht. Im Gegenteil. Alle Steuerrefor
men der vergangenen Jahre, die diese Kreise entlaste
ten und gleichzeitig der Schweiz bzw. verschiedenen 
Kantonen erlaubten, im internationalen Steuerwett
bewerb an der Spitze zu bleiben, wurden als vermeint
liche «Steuergeschenke an Reiche und Unternehmen» 
deklassiert. Solche Steuerreformen brachten aber  
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einen direkten Nutzen für die übrigen Teile der Gesell
schaft, weil die im Voraus nicht gegebene, aber  
dadurch gefestigte Anwesenheit der steuerlich inter
essanten Kreise in der Schweiz
— den Löwenanteil der notwendigen Finanzmittel zur 

Bereitstellung der staatlichen Leistungen und ins
besondere zur Finanzierung des Sozialstaates, von  
dem vorwiegend die unteren Segmente profitie
ren, sicherstellte;

— den Mittelstand von umfangreichen Finanzierungs
aufgaben des Staates entsprechend entlastete, 
wenn man davon ausgeht, dass mobile, steuerlich 
interessante Steuerzahler nicht zwingend in der 
Schweiz bleiben müssen, sondern auch abwandern 
können, sofern die steuerlichen Bedingungen nicht 
mehr attraktiv sind. 

Solidarität als robuster Zustand des schweize
rischen Steuerwettbewerbssystems. Wie die Er 
gebnisse zeigen, ist das schweizerische Steuersystem 
 ausgeprägt solidarisch ausgestaltet. Das ist keine  
Momentaufnahme, sondern widerspiegelt eine sich 
über lange Zeit herausgebildete Eigenschaft des 
schweizerischen Steuerwettbewerbsmodells. Einer
seits sind die Staatseinnahmen – und die direkten 
Steuern allen voran – seit Jahrzehnten nur gestiegen 
(vgl. Abbildung 52), und dies deutlich mehr als das 
Wirtschaftswachstum. Es konnte zahlenmässig kein 
«ruinöser Steuerwettbewerb» festgestellt werden.  
Andererseits hat auch der interkantonale Steuerwett
bewerb nicht zu einer «Entsolidarisierung» geführt. 
Die Finanzierungsverhältnisse des Staates sind über 
die Jahre konstant geblieben. Bei der DBST als Beispiel 
ist der sehr hohe Finanzierungsbeitrag (fast 70 Pro
zent) der 10 Prozent der Privatpersonen mit oberen 
Einkommen nicht geringer als vor fünfzehn Jahren (vgl. 
Abbildung 53). Im Gegenteil: Eine «Entsolidarisierung» 

A53

Direkte Bundessteuer von natürlichen Personen: Entwicklung bei der 
Verteilung der Steuerlast zwischen 1��0 und 200�
Steuerpflichtige* nach Stufen des reinen Einkommens, in Prozent, 1990 und 2003
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über einen «ungehemmten» Wettbewerb hat also  
nicht stattgefunden. Hingegen wird die These, dass ein  
attraktives Steuerwettbewerbssystem nachhaltig  
allen nützt, bestätigt. 

Analyse der Ausgabenverteilung dürfte eine noch 
grössere Zwangssolidarität zeigen. «Wer finanziert 
den Staat in der Schweiz» betrachtet lediglich die 
 Finanzierungsseite des Staates und ist in diesem Sinne 
eine Zwischenbilanz. In einem nächsten Schritt muss 
die gesamte Ausgabenverteilung nach Leistungsemp
fängern in den Blick genommen werden. Es ist zu erwar
ten, dass der im Rahmen dieser Studie deutlich ge
machte Befund einer ausgeprägten Solidarität im 
Steuersystem bei einem Einbezug einer Ausgabenana
lyse noch verstärkt wird. Im Sinne einer sachgerech
ten Gesamtbilanz der Umverteilungen soll dieser 
Schritt in einer nächsten Phase unternommen werden. 

Weitere Merkmale der Zwangssolidarität dürfen 
nicht ausser Acht gelassen werden. Die ausgeprägte 
Solidarität in der Schweiz darf nicht auf soziale As
pekte zwischen den verschiedenen Einkommens und 
Vermögenssegmenten reduziert werden. Andere 
 Solidaritätsaspekte werden in der Finanzpolitik künf
tig auch eine grosse Rolle spielen. So wird z.B. über 
den Neuen Finanzausgleich eine noch stärkere regio
nale Solidarität von finanzstarken zu finanzschwachen 
Kantonen vorangetrieben. Das neue Ausgleichssystem 
wird ab Inkrafttreten 2008 seine Wirkung entfalten. 
Dabei werden insbesondere wirtschaftlich schwächere 
Regionen bzw. solche mit Sonderlasten (geografisch
topografisch bzw. soziodemografisch) speziell ab
gegolten. Nach wie vor ist offen, wie die intergenera
tionale Zwangssolidarität über die AHV langfristig  
auf eine nachhaltig gesunde Basis gestellt werden 
kann. Denn im Hinblick auf die Verschuldung besteht 
eine grosse Nachhaltigkeitslücke, die künftige Gene
rationen stärker als früher Geborene belasten wird, 
sofern nicht rechtzeitig Gegenmassnahmen ergriffen 
werden. Auch zwischen den verschiedenen Erwerbs
gruppen stellt sich die Frage, wie ein ausgewogenes 
finanzielles Verhältnis zwischen einer breiten, zahlen
den mehrheitlichen Aktivbevölkerung und einer rela
tiv kleinen Gruppe von Leistungsbezügern (z.B. ALV 
und IV) hergestellt werden kann. Angesichts der ge
genwärtigen beträchtlichen Ausgabenüberschüsse 
bzw. Fehlbeträge bei diesen beiden Sozialwerken ist 
bis jetzt keine befriedigende Lösung gefunden wor
den. Schliesslich stellen sich auch in anderen Gebieten 
Fragen nach dem optimalen, nachhaltig tragbaren 
Umverteilungsvolumen bzw. nach seinem effizienten 
Einsatz wie z.B. im Gesundheitswesen zwischen Gesun
den und Kranken oder in der Entwicklungshilfe in 
 Bezug auf das Mass an Solidarität mit dem Ausland.

Umfassendere Beurteilung des Leistungsfähigkeits
prinzips. Was die Auslegung des Verfassungsgrund
satzes der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
 Leistungsfähigkeit betrifft, so wird nahegelegt, diesen 
Grundsatz in Zukunft vermehrt nach finanzwissen 
schaftlichen und ökonomischen Kriterien zu beurtei
len. Rein juristische Analysen können dieser finanz
wirtschaftlich komplexen Fragestellung nicht in allen 
Aspekten gerecht werden. Es ist fraglich, ob der beste
hende Verfassungsartikel dem im Anspruch genügt. 
Gegebenenfalls wäre die betreffende Bestimmung  
dahingehend zu präzisieren, dass Aspekte wie die 
wirtschaftlichen Auswirkungen, die Standortattrakti
vität der Schweiz im internationalen Steuerwettbe
werb und die kumulierte Umverteilungswirkung des 
Steuersystems in ihrer Gesamtheit (auch unter Be
rücksichtigung allfälliger kompensatorischer Transfer
leistungen auf der Ausgabenseite) bei der Auslegung 
gebührend zu berücksichtigen sind.

Schlussfolgerungen



�5

4.4 Implikationen für die Schweiz

Angesichts des «Klumpenrisikos» (die Ergiebigkeit des 
Steuersystems ist von einer Minderheit abhängig,  
die in der Regel mobiler ist als der Durchschnitt) und 
mit Blick auf eine nachhaltige Finanzierung des Staa
tes ist davor zu warnen, falschen steuerpolitischen Re
zepten zu folgen. Wenn gute Steuerzahler als Folge ei
ner unüberlegten Steuerpolitik, welche die steuerliche 
Standortattraktivität unterminiert, abwandern, führt 
dies unmittelbar zu beträchtlichen Einnahmenver 
lusten bei den öffentlichen Finanzen. Diese möglichen 
Verluste in Milliardenhöhe müssen durch eine Steu
ererhöhung an anderer Stelle kompensiert werden, 
andernfalls droht ein entsprechender Leistungsabbau. 
Sofern Leistungen aufrechterhalten bleiben sollen, 
würde der Mittelstand die Konsequenzen früher oder 
später über massiv höhere Steuern tragen müssen. 
Nur so könnten die Einnahmenverluste aus der Ab
wanderung weniger, aber zahlungskräftiger Steuer
zahler aufgefangen werden. Sofern der Mittelstand 
keine massive Steuererhöhung verkraften kann und 
will und Verschuldungswirtschaft vermieden werden 
soll, wären dann Leistungen entsprechend abzubauen. 
Davon wären in erster Linie Privatpersonen mit un
teren Einkommen betroffen. Die Abwanderung von 
guten Steuerzahlern gefährdet nicht nur die Finanzie
rung des Sozialstaates. Letztlich würde die Gesamt
wirtschaft verlieren, weil der Wirtschaftsstandort 
Schweiz an Attraktivität einbüssen würde. Das bliebe 
auch für den Schweizer Arbeitsmarkt nicht ohne 
 Folgen. 

Für die nachhaltige und ergiebige Finanzierung eines 
leistungsfähigen Staates und seiner Sozialwerke –  
und damit für die Sicherung der politisch erwünschten 
Solidarität – haben die Schweiz und ihre Kantone alles 
Interesse daran, im Rahmen des internationalen  
Steuerwettbewerbs um steuerlich interessante Unter
nehmen und Personen nach wie vor an der Spitze zu 
bleiben bzw. diese Spitzenposition auszubauen und 
erprobte Erfolgsfaktoren wie ihr interkantonales Steu
erwettbewerbsmodell nicht aufs Spiel zu setzen.  
Steuerattraktivität zahlt sich für alle aus. Letztlich be
ruht der Wohlstand der Schweiz auf dem Wirken von 
innovativen Unternehmen und leistungsbereiten  
Privatpersonen. Nur wenn diese Kräfte sich dank guter 
Rahmenbedingungen frei entfalten können und  
nicht gehemmt werden, kommt das der gesamten 
Wirtschaft zugute. Nur dann kann eine Solidarität ent
stehen und der Sozialstaat finanziert werden.

Im Interesse einer prosperierenden Wirtschaft und  
der Sicherstellung einer echten Solidarität ist das Steu
ersystem der Schweiz wie folgt konsequent auszu
richten:
— Das Steuerwettbewerbsmodell der Schweiz ist ein Er

folgsfaktor, vor allem im internationalen Kontext. 
Das beweisen die Diskussionen über Pauschalsteu
ern und der EUDruck auf einzelne kantonale 
Steuerregimes. Steuerwettbewerb bewirkt Wachs
tum, Arbeitsplätze und gesunde Finanzen. Gleich
zeitig sind die Einkommens und Gewinnsteuerein
nahmen seit mehreren Jahrzehnten immer nur 
gestiegen. Ein «ruinöser» Steuerwettbewerb lässt 
sich empirisch nicht belegen. Deshalb darf ein ge
sunder und gewinnbringender Steuerwettbewerb 
nicht ausgehebelt werden, so wie es Steuerharmo
nisierungsvorhaben bezwecken. Das könnte sehr 
schnell zur Abwanderung von guten Steuerzahlern 
führen. Die Konsequenz dieser Politik führt zu nen
nenswerten Steuerausfällen bei Bund, Kantonen 
und Gemeinden; alle Kantone wären davon über 
den Finanzausgleich negativ betroffen. Um Verlus
te zu kompensieren, müsste entweder die Steuer
belastung des Mittelstands steigen oder staatliche 
Leistungen müssten gekürzt werden. 

— Die Unternehmenssteuerreform II ist eine Reform, von 
der vor allem KMU profitieren. Heute werden die  
Gewinne zweimal besteuert – beim Unternehmen  
und beim Aktionär. Die Reform entschärft das 
 Problem für Unternehmer und Familiengesellschaf
ten. Zudem werden steuerliche Ärgernisse für Per
sonengesellschaften beseitigt. Damit ist die Unter
nehmenssteuerreform II klar eine KMUVorlage,  
die Wachstum bringt, massvoll ist und auf bewähr
te Stärken der Schweiz setzt. Mit einem Referendum 
wird die Reform als «Steuergeschenke an Gross
aktionäre» bekämpft. 

— Die Vereinfachung des Schweizer MWSTSystems ist 
zügig voranzutreiben. Die Unternehmen sollen ad
ministrativ spürbar entlastet werden – Rechtssicher
heit und Transparenz müssen hergestellt werden. 
Heute ist die Endbelastung der Unternehmen durch 
die «Taxe occulte» so falsch wie Wettbewerbsver
zerrungen durch unterschiedliche Steuersätze. Eine 
 Annäherung an eine für die Unternehmen neutrale 
Konsumsteuer mit einem tiefen Einheitssatz und 
möglichst wenigen Steuerausnahmen ist volkswirt
schaftlich richtig und zu unterstützen.

— Der Prozess der Steuerreformen in der Schweiz ist 
noch lange nicht abgeschlossen. Massgebliche Länder 
im EU und OECDRaum haben die Unternehmens
steuern in den letzten Jahren signifikant gesenkt. 
Als Folge des intensiven Standortwettbewerbs ist 
das schweizerische Steuersystem laufend zu über
prüfen und zu verbessern. Steuerreformen und 
steuerliche Entlastungen sind eine Daueraufgabe. 
Als NichtEUMitglied ist die Schweiz steuerpolitisch 
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zu 100 Prozent souverän und hat entsprechende 
Freiräume, die sie standort und wachstumspolitisch 
optimal nutzen sollte. So ist z.B. der Reformprozess 
in den Kantonen (Absenkung der Gewinnsteuer) 
und auf Bundesebene sehr zu begrüssen. Angesichts 
der deutlichen Absenkung der Gewinnsteuersätze 
auf internationaler Ebene ist auch beim Bund eine 
Reduktion der Gewinnsteuer angezeigt. 

— Im Bereich Substanz und Transaktionssteuern (Emis
sions bzw. Umsatzstempel) besteht zwingender 
Handlungsbedarf. 

— Bei den natürlichen Personen sind insbesondere die 
Zweiverdienerhaushalte zu entlasten, um das Pro
blem der Heiratsstrafe definitiv zu lösen. Dabei ist zu 
prüfen, ob der Übergang zu einem «Flat Rate Tax»
System nicht vielversprechender ist.
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